


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































468 § 48. Die Rechtsfolgen der Pflichtverletzung. 

Dieselbe Genehmigung ist zu dem Eintritt eines Reichsbeamten in den 
Vorstand, Verwaltungs- oder Aufsichtsrat einer jeden auf Erwerb ge­
richteten Gesellschaft erforderlich 1); sie d a r f  jedoch nicht erteilt 
werden, sofern die Stelle mittelbar oder unmittelbar mit einer Re­
muneration verbunden ist. Die erteilte Genehmigung ist jederzeit 
widerruflich«. Gesetz § 162). 

4. Für Militärbeamte finden überdies Anwendung die in § 40, 41, 
43, 47 des Militärgesetzes vom 2. Mai 1874 getroffenen Bestimmungen; 
für Reichsbankbeamte die Vorschrift im§ 28 des Gesetzes vom 14. März 
1875, daß sie Anteilscheine der Reichsbank nicht besitzen dürfen; für 
Mitglieder des Reichsaufsichtsrats für Privatversicherungen und für die 
Mitglieder des Versicherungsbeirats das Verbot, gleichzeitig Leiter oder 
Beamte von öffentlichen Versicherungsanstalten zu sein. (Gesetz vom 
12. Mai 1901 § 70 Abs. 4; § 72 Abs. 4). 

§ 48. Die Rechtsfolgen der Pflichtverletzung. 

Die Verletzung der den Beamten obliegenden Pflichten kann Rechts­
folgen dreifacher Art herbeiführen, nämlich strafrechtliche, privat­
rechtliche und disziplinarische. Die letzteren sind die eigentlich 
s t a a t s r e c h t  1 i c h e n Folgen der Pflichtverletzung; sie beruhen auf 
der staatlichen Natur des Beamtenverhältnisses und haben k e i n e  
a n  d e r  w e i t  i g e n Voraussetzungen als die Verletzung der durch den 
Staatsdienst begründeten Pflichten. Dagegen treten die privatrechtlichen 
Folgen nur ein, wenn mit der Pflichtverletzung noch eine Vermögens­
beschädigung verbunden ist, und die strafrechtlichen Folgen treten 
ebenfalls nicht wegen jeder Art von Pflichtverletzung ein, sondern nur 
wegen solcher, welche zugleich den Tatbestand eines strafbaren Deliktes 
bilden. Andererseits treten die disziplinarischen Folgen einer Pflicht­
verletzung n u r  bei eigentlichen Beamten ein, während die strafrechtliche 
und privatrechtliche Verantwortlichkeit auch Platz greifen kann bei 
Verletzungen der Amtspflicht seitens solcher Personen, die ein Amt 
haben, ohne Staatsdiener (Beamte) zu sein. (Siehe oben S. 430 fg.) 
Die drei Arten von Rechtsfolgen schließen sich einander nicht gegenseitig 
aus, sie stehen nicht in alternativer Konkurrenz, sondern sie können 
gleichzeitig nebeneinander eintreten, wofern in dem pflichtwidrigen 
Verhalten des Beamten die Voraussetzungen für alle drei Arten von 
Rechtsfolgen enthalten sind. 

1) Daß die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften auch hierunter fallen, ist 
nicht zweifelhaft. Ein Antrag, sie auszunehmen, wurde vom Reichstage abgelehnt. 
(Stenogr. Berichte 1872, S. 904.) 

2) Auszüge aus den Verhandlungen des Reichstages, welche dieser Feststellung 
des Paragraphen vorausgingen, gibt Ka n n  g i eß e r  S. 73 ff.; vgl. ferner Th u d i­
c h u m , Annalen 1876, S. 282 fg. 



§ 48. Die Rechtsfolgen der Pflichtverletzung. 469 

I. D i e s t r a f r  e c h t l i c h e n F o l g e n. 

Welche Pflichtverletzungen eines Beamten eine öffentliche Strafe 
nach sich ziehen, läßt sich nicht aus dem Begriff des Staatsamtes logisch 
herleiten oder a priori konstruieren 1). Es ist dies vielmehr nur nach 
den positiven Bestimmungen des Strafgesetzes festzustellen und Gründe 
der Gesetzgebungspolitik allein entscheiden darüber, welche Handlungen 
oder Unterlassungen eines Beamten als so schwere Verletzungen der 
Rechtsordnung oder als so gefährliche Bedrohungen der öffentlichen 
Wohlfahrt erscheinen, daß der Staat mit den Mitteln des Strafrechtes 
sich gegen sie wenden muß. Es versteht sich nach dem Grundsatz 
nulla poena sine lege von selbst, daß eine öffentliche Bestrafung eines 
Beamten nur dann eintreten kann, wenn seine Handlung den Voraus­
setzungen einer bestimmten Strafandrohung entspricht; daß dagegen 
die frivolste Verletzung der Amtspflicht und das unwürdigste Verhalten 
eines Beamten keine strafrechtliche Ahndung finden kann, wenn der 
Tatbestand eines speziellen Delikts dadurch nicht gegeben ist. Dadurch 
unterscheidet sich in höchst charakteristischer Art die öffentliche Be­
strafung von der disziplinarischen. Es gibt kein (kriminelles) Verbrechen 
oder Vergehen der Amtspflichtverletzung; sondern es gibt nur einzelne, 
bestimmt normierte Verletzungen der Amtspflicht, welche nicht bloß 
das zwischen dem Staat und dem Beamten bestehende Dienstverhältnis, 
sondern die allgemeine staatliche Ordnung, das gesellschaftliche Zu­
sammenleben im Staate stören und deshalb mit öffentlicher Strafe 
bedroht sind. Im Gegensatz dazu gibt es kein System der Disziplinar­
vergehen, keine durch festbestimmte Tatbestände charakterisierte Arten 
von Disziplinarvergehen, sondern nur ein einziges, generelles, nämlich 
die Verletzung der Amtspflicht, und nur graduell verschieden kann 
die Schwere der Verletzung sein und dementsprechend die Größe der 
Disziplinarstrafe abgestuft werden. 

Die kriminell strafbaren Verletzungen der Amtspflicht zerfallen 
aber wieder in zwei Klassen 2). Sie können nämlich entweder bestehen 
in Handlungen, welche an sich und allgemein strafbar sind, welche 
aber mit einer größeren Strafe bedroht sind, falls ein Beamter sie verübt, 
so daß der Umstand, daß ein Beamter der Täter ist, einen Quali-

1) Vgl. auch S c hütze, Lehrbuch des deutschen Strafrechts S. 522 und derselbe 
in Holtzendorffs Rechtslexikon I, S. 62 (2. Aufl.); H e c k e r  , U eher die Grenzen des 

Kriminal- und Disziplinarstrafrechts im Gerichtssaal Bd. 31, S. 481 ff.; H. Mey er 
Lehrbuch des deutschen Strafrechts § 204; G. Mey e r, Staatsrecht § 148, Note 4; 
Z o r n I, S. 328 u. a. 

2) Vgl. D o 11 m a n  n im Bluntschli-Braterschen Staatswörterbuch I, S. 219. Ueber 
die systematische Stellung der Amtsvergehen ist zu vergleichen A 1 o i s Zu c k e r, 

Skizze zu einer Monographie der Amtsverbrechen, Prag 1870. Für die staatsrechtliche 
Seite dieser Lehre enthält die Schrift nichts. v. L i  s z t, Lehrbuch des deutschen 
Staatsrechts § 178, IV; L ö n i n  g , Verwaltungsrecht S. 126; M e r  k e 1 , Lehrbuch des 
deutschen Strafrechts § 162; B i n d  i n  g im Gerichtssaal Bd. 64, S. 1 ff. und im Lelir­
buch des Strafrechts S. 395 ff. 



470 § 48. Die Rechtsfolgen der Pflichtverletzung. 

fikationsgrund, einen erschwerenden Umstand, bildet. Oder sie können 
in Handlungen bestehen, welche n u r  d a  n n strafbar sind, wenn ein 
Beamter sie verübt, oder welche tatsächlich nur von Beamten verübt 
werden können, so daß es zum wesentlichen Tatbestand des Delikts 
gehört, daß ein Beamter Täter ist. Die ersteren nennt man uneigentliche, 
die letzteren eigentliche Amtsdelikte 1). 

1. D i e  u n e i g e n  t l  i c h  e n A m t sde l ik t e. 
Die Unmöglichkeit, durch eine logische Begriffsbestimmung die 

Grenze der Amtsdelikte zu bestimmen, tritt bei den uneigentlichen 
Amtsdelikten am deutlichsten hervor; denn bei j e d e r  strafbaren Hand­
lung ohne Ausnahme kann der Umstand, daß ein Staatsbeamter sie 
verübt hat, für den Richter ein Strafausmessungsmoment, und mithin 
auch ein Erschwerungsgrund sein. Der Gesetzgeber wird es daher 
bei vielen, ja bei den meisten Kategorien von strafbaren Handlungen 
dem Ermessen des Richters überlassen können, inwieweit dem Um­
stande, daß ein Staatsbeamter der Täter ist, für die Würdigung der 
subjektiven Schuld Gewicht beizulegen sei. Nur wenn der Gesetzgeber 
für diesen Fall eine e r h e b 1 i c h schwerere Strafe androhen will, als 
sie sonst auf die strafbare Handlung gesetzt ist, insbesondere die Neben­
strafe der Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter, oder wenn 
er auf den Richter einen Zwang ausüben will, die Beamtenqualität des 
Täters unbedingt mit in Betracht zu ziehen, wird er neben die allge­
meine Strafbestimmung hinsichtlich einer gewissen Handlung noch 
eine spezielle Strafbestimmung für den Fall setzen, daß ein Beamter 
sie verübt. Dadurch entsteht neben dem allgemeinen Delikt ein Amts­
delikt von identischem oder ähnlichem Tatbestand, aber mit höherer 
Strafdrohung. Es ergibt sich hieraus, daß die uneigentlichen Amts­
delikte durch ihren o b  j e k t  i v e n Tatbestand keinerlei Beziehung zum 
Staatsrecht haben; in dieser Hinsicht vielmehr die strafrechtlichen Ge­
sichtspunkte ausschließlich und vollständig zur Anwendung ·gelangen. 
Nur der subjektive Tatbestand, die Täterschaft eines Beamten, verleiht 
diesen Delikten eine staatsrechtliche Bedeutung. Die im Reichsstraf­
gesetzbuch formulierten uneigentlichen Amtsdelikte lassen sich nach 
folgenden Gesichtspunkten gruppieren: 

a) Handlungen strafbarer Natur werden dadurch besonders quali­
fiziert und in höherem Grade �trafbar, daß ein Beamter sie gegen Per­
sonen oder Sachen verübt, welche demselben in Folge seines Amtes 
zur Fürsorge oder Obhut a n v e r t r a u t  sind. Dies ist das überein-

1) Die Grenzlinie zwischen beiden ist aber eine schwankende und es hängt viel­
fach von subjektiven Auffassungen ab, ob ein Delikt zu der einen oder anderen Klasse 
gezählt wird, da man jede Qua 1 i f i k a t i o n eines verbrecherischen Tatbestandes 
auch als besondere Verbrechens a r t bezeichnen und behandeln kann. Vgl. R ü d o rff, 
Kommentar zum Strafgesetzbuch S. 450; M e v e s  in v. Holtzendor:ffs Handbuch des 
Strafrechts III, S. 946; ferner S c h ü t z e a. a. 0.; B e r n e r  , Lehrbuch des deutschen 
Strafrechts S. 548 :ff. 
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stimmende und charakteristische Merkmal des größten Teiles der un­
eigentlichen Amtsdelikte. 

Solche besondere, schwerere Strafandrohungen sind gerichtet: 
ex) gegen einen Beamten, der mit Personen, gegen welche er eine 

Untersuchung zu führen hat oder w e 1 c h e s e i n e r  0 b h u t 

a n v e r t r a u t sind, unzüchtige Handlungen vornimmt; sowie 
gegen einen Beamten, welcher in Gefängnissen oder öffentlichen 
. . . Anstalten beschäftigt oder angestellt ist, wenn er mit den 
in das Gefängnis oder in die Anstalt aufgenommenen Personen 
unzüchtige Handlungen vornimmt; § 174, Ziff. 2 und 31); 

ß) gegen einen Beamten, welcher einen Gefangenen, dessen Be­
aufsichtigung, Begleitung oder Bewachung ihm a n v e r t r a u t  
ist, schuldbarer Weise entweichen läßt oder dessen Befreiung 
bewirkt oder befördert; § 347 verglichen mit § 121; 

y) gegen einen Beamten, welcher eine i h m a m  t 1 i c h  a n  v e r­
t r a u t e  oder zugängliche Urkunde vorsätzlich vernichtet, bei 
Seite schafft, beschädigt oder verfälscht ; § 348, Abs. 2, 349 ver­
glichen mit § 133; insbesondere gegen einen Beamten im 
Dienste des auswärtigen Amtes, welcher die Amtsverschwiegen­
heit dadurch verletzt, daß er ihm a m t 1 i c h a n  v e r t r a u t e 
oder zugängliche Schriftstücke oder eine ihm von seinem Vor­
gesetzten erteilte Anweisung oder deren Inhalt anderen wider­
rechtlich mitteilt; § 353 a, Abs. 1 ; 

o) gegen einen Beamten, welcher Gelder oder Sachen, die er i n 
a m  t 1 i c h  e r  E i g e n s c h a ft empfangen oder in Gewahrsam 
hat, unterschlägt; § 350 verglichen mit § 246; 

c) gegen einen Postbeamten, welcher die der Pos t a n  v e r­
t r a u t e n Briefe oder Pakete in anderen als den im Gesetze 
vorgesehenen Fällen eröffnet oder unterdrückt etc.; § 354 ver­
glichen mit § 299 ; 

!;) gegen einen Telegraphenbeamten, welcher die einer T e  1 e­
g r a p h e n a n s t a 1 t a n v e r t r a u  t e n Depeschen verfälscht 
oder rechtswidrig eröffnet, unterdrückt, mitteilt etc. ; § 355 ver­
glichen mit § 299 ; 

"11) gegen einen Advokaten, welcher bei ·den ihm v e r m ö g e 
s ei ne r  a m t l i c h e n  Ei g e ns c h a ft a n v e r t r a u t e n  
Angelegenheiten in derselben Rechtsfrage beiden Parteien durch 
Rat oder Beistand pflichtwidrig dient; § 356 verglichen mit § 266. 

b) Einige andere strafbare Handlungen, die auf Anwendung p hy­
s i s c h e r G e  w a 1 t beruhen, werden deshalb an einem Beamten 
härter bestraft als an anderen Personen, weil die ihm anvertraute 
Amtsgewalt ihm die Begehung der Tat erleichtert und weil die auf den 
Widerstand gegen Beamte, die sich in r e c h t s m ä ß i g e r  Ausübung 

1) Vgl. auch § 181, Abs. 2. 
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ihres Amtes befinden, gesetzte Strafe den Widerstand gegen M i ß­
b r a u c h der Amtsgewalt erschwert und gefährlich macht. Der hier­
durch gegebene Anreiz zur Verübung der Tat soll durch die Ver­
schärfung der Strafandrohung wieder ausgeglichen werden. Die hierher 
gehörenden Fälle sind Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Haus­
friedensbruch. § 340, 341, 342 verglichen mit § 223 fg., § 239 und § 123. 

c) Endlich wird für gewisse Handlungen, falls sie von Beamten 
verübt werden, der Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Aemter oder gewisser Aemter als Nebenstrafe angedroht, nämlich für 
die Teilnahme an verbotenen Verbindungen § 128, Abs. 2, § 129, Abs. 2, 
ferner gegen Eisenbahn- und Telegraphenbeamte, welche durch Ver­
nachlässigung der ihnen obliegenden Pflichten den Transport auf einer 
Eisenbahn in Gefahr setzen oder die Benutzung der Telegraphenan­
stalt verhindern oder stören, § 316, Abs. 2, § 318, Abs. 2, § 319; end­
lich in den im § 358 aufgeführten Fällen, soweit dieselben zu den un­
eigentlichen Amtsdelikten gehören. 

2. D i e e i g e n t l i c h e n A m t s d e l i k t e. 
Die hierher gehörenden Verbrechen und Vergehen haben nicht 

nur durch ihren subjektiven, sondern auch durch ihren o b j e k t i v en 
Tatbestand eine staatsrechtliche Bedeutung. Es sind Prinzipien des 
Staatsrechts oder der Politik, welche in ihnen enthalten sind und 
welche eine rechtliche Anerkennung und rechtlichen Schutz dadurch 
empfangen, daß Handlungen, die mit ihnen im Widerspruch stehen, 
mit Strafe bedroht sind. Man kann aus den einzelnen Vorschriften 
des Strafgesetzes durch Abstraktion diese Grundsätze gewinnen, welche 
logisch im Vergleich zu den strafrechtlichen Bestimmungen das prius 
sind, da die letzteren nur zu ihrem Schutze gegeben sind. Im An­
schluß an die von B i n d  i n  g gewählte Ausdrucksweise kann man 
sagen, die N o r m e n ,  welche den Strafbestimmungen über die eigent­
lichen Amtsdelikte zu Grunde liegen, sind s t a a t s rechtlichen Inhaltes. 

Eine Aufsuchung und Formulierung dieser Normen ist aber recht­
lich nicht von erheblichem Wert. Denn solche Normen sind in ihrer 
Allgemeinheit k e i n e R e c h t s s ä t z e ,  weder staatsrechtliche noch 
strafrechtliche 1) . Nur insoweit, als einzelne bestimmte Arten ihrer 

1) Insbesondere sind sie auch keine „Rechtssätze des ungesetzten Rechts" oder 
„durch konkludente Handlungen erklärte Rechtssätze" - wie Bi n d  i n  g ,  Die Nor­
men I, S. 66 fg. annimmt. Gegen diese Einwendungen verteidigt Bi n d  i n  g seine 
Theorie in seinem Handbuch des Strafrechts Bd. 1, S. 156 :ff., indem er namentlich 
betont, daß „das Zwangsmoment für den einzelnen Rechtssatz ganz unwesentlich ist". 
Daß eine S t r a f  a n d r o h  u n g nicht wesentlich für das Rechtsgebot ist, sondern daß 
auch die lex imperfecta eine wirkliche Re c h t s vorschrift enthält, ist freilich unzwei­
felhaft richtig. Die Grundsätze der Reichsverfassung über die Pflichten des Kaisers 
sind ebenso wie die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Pflichten der Kauf­
leute R e c h t s  normen, die allgemeineren politischen, ethischen oder wirtschaftlichen 
Prinzipien aber, auf denen sie beruhen, sind keine Re c h t s sätze, mag man sie auch 
in der Form von Imperativen ausdrücken können. Das Gebot: Du sollst nicht stehlen 
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Verletzung zum Tatbestand eines Deliktes erklärt worden sind, erlangen 
diese allgemeineren Prinzipien r e c h t 1 i c h e Bedeutung; der ganze 
übrige Inhalt hat nur den Charakter eines moralischen oder politi­
schen Prinzips, eines Gesetzgebungs m o t i v e s. Solche Prinzipien, 
welche an sich nicht zu Rechtssätzen erklärt sind, aber speziellen 
Rechtsvorschriften zur gemeinsamen Grundlage dienen, sind folgende: 

1. Kein Beamter soll aus dem ihm anvertrauten Amt rechtswid­
rigen Gewinn ziehen. 

Darum ist mit Strafe bedroht die Annahme von Geschenken für 
amtliche Handlungen (§ 331), die Passivbestechung (§ 332, 334), die 
Erhebung übermäßiger Gebühren oder Abgaben oder die Rückbehal­
tung ungerechtfertigter Abzüge (§ 352, 353). 

2. Kein Beamter soll die ihm übertragene Amtsgewalt mißbrauchen. 
Unter der Amtsgewalt ist hier aber nicht nur die Exekutivgewalt ver­
standen, sondern auch die amtliche Funktion der richterlichen Beam­
ten, durch Urteile formelles Recht zu schaffen, und die amtliche 
Funktion Beamter, durch Notariatsakte Rechtsverhältnisse zu begrün­
den oder zu bekunden oder rechtlich erhebliche Tatsachen festzustellen. 

Darum ist mit Strafe bedroht die widerrechtliche Nötigung Jeman­
des zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung durch Mißbrauch 
der Amtsgewalt oder durch Androhung eines bestimmten Mißbrauchs 
(§ 339); die Erpressung von Geständnissen in einer Untersuchung durch 
Anwendung von Zwangsmitteln (§ 343); die widerrechtliche Eröffnung 
einer Untersuchung (§ 344) oder die widerrechtliche Vollstreckung von 
Strafen, von denen der Beamte weiß, daß sie überhaupt nicht oder 
nicht der Art oder dem Maße nach vollstreckt werden dürfen (§ 345); 
ebenso ein Beginnen, welches darauf abzielt, Jemanden rechtswidrig 
der gesetzlichen Strafe zu entziehen oder eine erkannte Strafe nicht 
dem Gesetz gemäß zum Vollzug zu bringen (§ 346). Ferner aber die 
vorsätzliche Beugung des Rechts zu Gunsten oder zum Nachteil einer 
Partei seitens eines Beamten oder Schiedsrichters bei der Leitung oder 
Entscheidung einer Rechtssache (§ 336) und die vorsätzliche falsche 
Beurkundung einer rechtlich erheblichen Tatsache, wenn die Beur-

- ist eine R e c h t s norm, denn es deckt sich mit den Gesetzen gegen den Diebstahl; 
dagegen die Gebote: Du sollst nicht lügen - oder: Du sollst dich nicht auf Kosten 
anderer bereichern - sind zwar Prinzipien, welche einer Anzahl von strafrechtlichen 
und privatrechtlichen Vorschriften zugrunde liegen und zum Verständnis derselben 
dienen können, aber sie sind an sich keine R e c h t  s regeln, sondern nur in denjenigen 
Verbindungen mit anderen Tatbestandsmomenten, in welchen ihnen eine rechtliche 

Wirksamkeit beigelegt worden ist. Nimmt man aber diese Tatbestandsmomente voll­
ständig in die „Norm" auf, so daß man dieselbe den einzelnen positiven Rechtsvor­
schriften des Staats-, Straf-, Privat- und Prozeßrechts anpaßt und ihnen entsprechend 

differenziert, so muß diesen Normen allerdings „der Charakter als s e 1 b s t ä n d i g e r  
Rechtssätze abgesprochen werden". Vgl. auch die scharfsinnige Widerlegung der 
Normentheorie von A. Me rke 1 in der Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissen­
schaft Bd. 6, S. 512 ff. 
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kundung seitens eines Beamten, welcher zur Aufnahme öffentlicher 
Urkunden befugt ist, innerhalb seiner Zuständigkeit erfolgt (§ 348). 
Hierher kann man auch die Fälle in § 337, 338, 351 stellen. 

3. Kein Beamter soll die Gehorsamspflicht der ihm untergebenen 
Beamten mißbrauchen 1). 

Deshalb ist mit Strafe bedroht ein Amtsvorgesetzter, welcher diesen 
Grundsatz positiv dadurch verletzt, daß er seine Untergebenen zu einer 
strafbaren Handlung im Amte vorsätzlich verleitet oder zu verleiten 
unternimmt; ebenso ein Beamter, der ihn negativ d. h. durch Unter­
lassungen verletzt, indem er eine solche strafbare Handlung seiner 
Untergebenen wissentlich geschehen läßt oder durch Nichtausübung 
der ihm übertragenen Aufsicht oder Kontrolle ermöglicht. § 357. Vgl. 
Militärstrafgesetzbuch § 114 ff. 1 

4. In besonderen Fällen ist die Verletzung der dienstlichen Gehor­
samspflicht mit öffentlicher Strafe bedroht, nämlich bei den Beamten 
im Dienste des auswärtigen Amtes, § 353 a, Abs. 2, und bei den Per­
sonen des Soldatenstandes, Militärstrafgesetzbuch § 89 ff., 139 ff., und 
bei Militärbeamten, welche sich im Felde befinden, ebendaselbst § 153. 

II. D i e p r i v a t r e c h t l  i c h e n F o 1 g e n. 

Ein Beamter k a n n  durch Pflichtverletzungen eine Verbindlich­
keit zum Schadensersatz auf sich laden; aber nicht jede Pflichtver­
letzung hat diese Folge. Vor allem muß die Pflichtverletzung des 
Beamten eine Vermögensbeschädigung eines anderen herbeigeführt 
haben, weil es sonst an der wesentlichen Voraussetzung der Schadens­
ersatzpflicht mangelt 2), überdies aber begründet nicht j e d e s pflicht­
widrige Verhalten eines Beamten, durch welches eine Vermögensbe­
schädigung entstanden ist, in allen Fällen eine Ersatzverbindlichkeit, 
sondern nur dasjenige, welches den im Zivilrecht aufgestellten Vor­
aussetzungen der Schadensersatzpflicht entspricht. 

Bei der rechtlichen Beurteilung dieser Frage sind nun zwei Fälle 
oder Rechtsbeziehungen zu unterscheiden; der Beamte kann durch 
sein Verschulden in Führung der amtlichen Geschäfte den F i s k u s  
selbst beschädigen oder einen D r i t t e n. Mit Dritten steht der Beamte 
als solcher in keinerlei Rechtsverhältnis; es kann demnach keinem 
Zweifel unterliegen, daß, wenn er durch ein Versehen einen Dritten 

1) Ueber das Verhältnis dieses Paragraphen zu § 48 (Anstiftung) vgl. M e v e s  
a. a. 0. S. 1012. 

2) Vgl. P fe i f  f e r ,  Praktische Ausführungen III, S. 372. Nach § 847 des BGB. 
kann jedoch im Falle der Verletzung· des Körpers oder der Gesundheit, sowie im 
Falle der Freiheitsentziehung der Verletzte auch wegen des Schadens, der nicht Ver­
mögensschaden ist, eine billige Entschädigung in Geld verlangen. Der gleiche An­
spruch steht einer Frauensperson zu, gegen die ein Verbrechen oder Vergehen wider 
die Sittlichkeit begangen oder die durch Hinterlist, durch Drohung oder unter Miß­
brauch eines Abhängigkeitsverhältnisses zur Gestattung der außerehelichen Beiwohnung 
bestimmt wird. 
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beschädigt, nur die Grundsätze von der a u ß e r  k o n t r a k t  1 i ch e n 
Entschädigungspflicht zur Anwendung kommen können. Zu dem 
Staate, der ihn angestellt, steht der Beamte dagegen in einem Dienst­
verhältnis; die sorgfältige Führung der Amtsgeschäfte gehört zu den 
durch den A n s  t e 11 u n g s v e r  t r a g  übernommenen Pflichten; ein 
Versehen in der Amtsführung könnte daher, soweit es die Vermögens­
verwaltung des Staates angeht, als kontraktliche culpa, nach Analogie 
der vom Mandat oder der Dienstmiete geltenden Regeln aufgefaßt 
werden. Indes hier zeigt sich die praktische Konsequenz des oben 
näher ausgeführten Grundsatzes, daß die Anstellung eines Beamten 
kein privatrechtlicher Kontrakt und das dadurch begründete Verhält­
nis kein obligatorisches ist. Auch darf man nicht zu der Hypothese 
seine Zuflucht nehmen, daß n e b e n  der staatsrechtlichen Anstellung 
durch die Zuweisung eines mit Vermögensverwaltung verbundenen 
Amtes ein Mandat oder Quasimandat erteilt werde und daß demge­
mäß der Beamte teils in einem öffentlich-rechtlichen, teils in einem 
kontraktlichen Verhältnis zum Staate stehe. Die Uebertragung einer 
Vermögensverwaltung oder gewisser, auf das Staatsvermögen Einfluß 

habender Geschäfte ist kein N e b e nv e r t r a g ,  sondern die unmittelbare 
Rechtsfolge der Anstellung behufs Uebernahme eines gewissen Amtes 1). 

Nur ist allerdings zuzugeben, daß ein Mandatsverhältnis im ein­
zelnen Falle durch besondere Willenserklärung zwischen dem Staat 
und einem Beamten begründet werden k an n ; daß z. B. ein Beamter, 
der den Auftrag übernommen hat, für den Staat ein Grundstück oder 
ein Kriegsschiff oder Materialien anzuschaffen, oder den Bau von Ge­
bäuden, Brücken Wegen u. dgl. zu leiten, oder mit einer anderen 
Verwaltung eine Abrechnung vorzunehmen, unter Umständen zum 
Fiskus in dem Rechtsverhältnis eines Mandatars stehen kann. Daraus 
allein aber, daß zu einem amtlichen Geschäftskreise auch Geschäfte 
von vermögensrechtlicher Bedeutung gehören, ergibt sich noch kein 
privatrechtliches Verhältnis zwischen dem Staat und dem Beamten. 

Hieraus ergibt sich eine wichtige Folgerung. Die Pflicht des Be­
amten g e g e n Dr i t t e ,  ihnen den Schaden zu ersetzen, welcher ihnen 
durch die Verletzung einer ihnen gegenüber obliegenden Amtspflicht 
entstanden ist, hat einen durchaus p r i v a t r e c h t 1 i c h e n Charakter; 
ist also nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches, insbe­
sondere § 839-841 zu beurteilen 2). Dagegen die Pflicht des Beamten 
gegen den Staat, den aus Pflichtverletzungen dem Staat erwachsenen 

1) Vgl. S e  y d e  1, Bayer. Staatsrecht I, S. 605. Der entgegengesetzten Ansicht 
würde derselbe Irrtum zu grunde liegen, wie der älteren Theorie über die eheliche 
Gütergemeinschaft, welche neben der Eheschließung noch den Abschluß einer socie­
tas omnium bonorum unter den Eheg·atten fingierte. 

2) Jedoch sind die landesgesetzlichen Vorschriften aufrecht erhalten worden, 
welche das Recht des Beschädigten, von dem Beamten den Ersatz eines in Ausübung 
der öffentlichen Gewalt zugefügten Schadens zu verlangen, insoweit ausschließen, als 
der Staat oder der Kommunalverband haftet. Art. 77 des Einf.-Ges. zum BGB. 
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Schaden zu ersetzen, gehört dem öffentlichen Recht an; mithin sind 
die darüber bestehenden landesgesetzlichen Vorschriften durch das 
Bürgerliche Gesetzbuch nicht berührt worden 1). Das Verhältnis des 
Staats zu seinem Beamten ist auch von dem Verhältnis des Dritten 
zum Beamten dadurch verschieden, daß der Staat bei Pflichtverletzun­
gen des Beamten die in der Dienstgewalt begründeten Rechte gegen 
ihn ausüben kann, der Dritte dagegen auf den privatrechtlichen Scha­
densersatzanspruch beschränkt ist. Aus diesem Grunde kann der 
Staat die Verpflichtung des Beamten gegen den Fiskus anderen Regeln 
unterstellen wie die Entschädigungspflicht gegen Dritte. Insoweit dies 
aber nicht der Fall ist, steht auch dem Fiskus gegenüber die Pflicht 
des Beamten zum Schadensersatz für Versehen in der Amtsführung 
unter denselben Grundsätzen, wie die Schadensersatzpflicht gegen Dritte. 
Dies wird auch anerkannt im preußischen allgemeinen Landrecht II, 10, 

§ 90, woselbst die Haftung des Beamten gegen den Staat und die Haftung 
desselben >>gegen einzelne Privatpersonen« ganz gleichgestellt werden. 

Eine Ausnahme von den allgemeinen Regeln macht nur die Haf­
tung der Beamten für sogenannte Defekte, für welche in dem Reichs­
beamtengesetz Spezialbestimmungen erlassen sind. Es ist demnach zu 
unterscheiden zwischen der Schadensersatzpflicht für Verschuldung im 
allgemeinen und der Haftung für Defekte insbesondere. 

1. Sch a d e n s e r sa t z p f l i c h t  d e r  B e a m t e n  im a l l g e m e i ne n. 
Das Reichsbeamtengesetz hat darüber nur zwei Bestimmungen, 

nämlich im § 13 den allgemeinen Grundsatz, d a ß j e d e r B e a m t e 
f ü r  d i e  G e s e t z m äßig k e it s e in e r  a m t lic h e n  H a n d l u n g e n  
v e r a n t w o r tlic h is t ,  und im§ 154 Vorschriften über die Zu­
ständigkeit der Gerichte und über das Verfahren in Rechtsstreitigkeiten 
über Vermögensansprüche gegen Reichsbeamte. 

a) Der im § 13 ausgesprochene Satz schneidet dem Beamten bei 
Ansprüchen, welche gegen ihn wegen g e s  e t  z w i d r i g e r  Handlungen 
und Unterlassungen erhoben werden, den Ein w a n d  ab, daß er die 
Handlung oder Unterlassung auf Befehl des dienstlichen Vorgesetzten 
begangen habe. Die Tragweite dieses Satzes ist bereits oben S. 460 fg. 
erörtert worden. Soweit die Gehorsamspflicht des untergebenen Be­

amten reicht, ist er auch vor der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit 

für die ihm befohlenen Handlungen gedeckt; soweit er nicht zum Ge­

horsam verpflichtet ist, handelt er auf eigene Verantwortlichkeit. Der 

Reichsbeamte, welcher auf Grund eines ihm erteilten dienstlichen Be-

l) § 839 des BGB. betrifft auch seinem Wo rt 1 a u  t nach nur den Fall, daß ein 
Beamter die ihm e i n  e m D ri t t  e n gegenüber obliegende Amtspflicht verletzt. Nicht 
jede Verletzung einer Dienstpflicht ist die Verletzung einer gegen den Dritten be­
stehenden Amtspflicht. Die Nichtbefolgung einer dem Beamten erteilten Dienstan­
weisung kann ihn dem Dienstherrn gegenüber zum Schadensersatz verantworlich 
machen, während eine gegen d r i t t e Personen zu erfüllende Amtspflicht durch die 
Dienstanweisung nicht begründet, mithin auch durch das Verhalten des Beamten nicht 
verletzt wird. 
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fehls eine amtliche Handlung vornimmt oder unterläßt, haftet dem­
nach, wie oben ausgeführt worden ist, für die f o r m e 1 1  e Gesetz­
mäßigkeit seines Verhaltens. Der dienstliche Befehl befreit ihn von 
dieser Haftung nicht. 

Der § 13 erkennt aber außerdem positiv an, ganz abgesehen davon, 
ob der Beamte auf Grund eines Befehls oder aus eigener Initiative 
gehandelt hat, daß eine U n g e s  e t  z m ä ß i g k e i t eines Beamten stets 
von ihm vertreten werden muß, gleichviel, ob der Beamte mit dem 
Bewußtsein der Ungesetzmäßigkeit (dolo) gehandelt hat oder sich dar­
über im Irrtum befand. Ein Irrtum über die U ngesetzmäßigkeit seines 
amtlichen Verhaltens ist stets ein unentschuldbarer und gilt als ein 
von ihm zu vertretendes Versehen. 

Dies findet seine volle Bestätigung durch die Fassung des § 154, 
welcher die Erhebung von Vermögensansprüchen gegen Reichsbeamte 
))wegen Ueberschreitung ihrer amtlichen Befugnisse oder pflichtwidriger 
Unterlassung von Amtshandlungen« als zulässig voraussetzt. 

b) Die Pflichtwidrigkeit des Beamten braucht aber nicht notwendig 
eine Gesetzwidrigkeit zu sein; sie kann auch in einer Verletzung der 
ihm obliegenden S o r g f a 1 t bestehen, insbesondere in einem t e c h­
n i s c h e n F e h  1 e r  1) . Inwieweit der Beamte für solche Versehen 
haftet, hat das Reichsgesetz nicht bestimmt. Es fanden daher gemäß 
§ 19 des Reichsbeamtengesetzes die Grundsätze der Partikularrechte 
Anwendung. An die Stelle dieser landesgesetzlichen Bestimmungen 
sind jetzt diejenigen des Bürgerlichen Gesetzbuches getreten. Nach 
§ 839 Abs. 1 haftet der Beamte für Vorsatz und Fahrlässigkeit, welche 
§ 276 als die Außerachtlassung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt 
definiert. Fällt dem Beamten nur Fahrlässigkeit zur Last, so haftet 
er nur subsidiär; d. h. wenn der Verletzte nicht auf andere Weise 
Ersatz zu erlangen vermag. Die Unterscheidung zwischen den ver­
schiedenen Graden der culpa besteht nicht mehr 2). Voraussetzung 
der Haftung ist aber ein V e r  s c h u 1 d e n  des Beamten, hat er daher 
auf Befehl seines Vorgesetzten oder in genauer Befolgung der ihm er­
teilten Instruktion gehandelt, so trifft die Verantwortlichkeit nicht ihn, 
sondern denjenigen Beamten, welcher den Befehl oder die Instruktion 
erteilt hat; denn der Beamte m u ß  diesem Befehle, wofern er kein gesetz­
widriger ist, gehorchen; er ist daher in diesem Falle niemals in culpa. 

c) Das Reichsbeamtengesetz hat keine Bestimmungen darüber ge-

1) Z. B. Unachtsamkeit bei der Aufbewahrung von Urkunden oder Akten oder 
bei dem Verschluß der Amtslokale, technische Fehler bei Bauten, beim Betriebe der 
Eisenbahn, - Post oder Telegraphie u. dgl. Vgl. den Fall in den Entscheidungen des 
Reichsgerichts Bd. 23, S. 326. 

2) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Verletzte vorsätzlich oder fahrlässig 
unterlassen hat, den Schaden durch Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden. § 839, 
Abs. 3. Bei der Urteilsfällung in einer Rechtssache ist die Verantwortlichkeit des 
Beamten auf den Fall beschränkt, daß ihm eine mit öffentlicher Strafe bedrohte 
Pflichtwidrigkeit zur Last fällt. § 839, Abs. 2. 
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troffen, ob der Beamte nur den positiven Schaden (damnum emergens) 
oder das volle Interesse zu ersetzen hat; ob er nur für die unmittel­
baren oder auch für die mittelbaren Folgen seiner Handlung oder 
Unterlassung einstehen muß; ob und inwieweit er durch ein konkur­
rierendes Versehen des Beschädigten befreit wird; wann die Klage auf 
Schadensersatz verjährt; ob der Beamte nur subsidiär oder direkt 
haftet; ob Mitglieder kollegialischer Behörden solidarisch oder pro 
rata haften u. s. w. In allen diesen Beziehungen kommen daher 
ebenfalls die Grundsätze des Zivilrechts, also jetzt des Bürgerlichen 
Gesetzbuches zur Anwendung 1). 

d) Das Reichsbeamtengesetz macht keinen Unterschied, ob der 
Reichsbeamte durch sein Verhalten den Reichsfiskus oder einen Dritten 
geschädigt hat; die Regeln des Bürgerlichen Gesetzbuches kommen 
daher auch für das Verhältnis des Reichsbeamten zum Reichsfiskus 
zur Anwendung. 

e) Das Reichsgesetz bestimmt im § 154, daß bei vermögensrecht­
lichen Ansprüchen gegen Reichsbeamte sowohl dasjenige Gericht zu­
ständig ist, in dessen Bezirk der Beamte zur Zeit der Verletzung seiner 
Amtspflicht seinen Wohnsitz hatte, als dasjenige, in dessen Bezirk der­
selbe zur Zeit der Erhebung der Klage seinen Wohnsitz hat. In letzter 
Instanz entscheidet das Reichsgericht 2) . 

Alle diese Bestimmungen des § 154 sind aber nur gegeben für 
Rechtsstreitigkeiten über Vermögensansprüche gegen Reichsbeamte 

))wegen Ueberschreitung ihrer amtlichen Befugnisse oder pflicht­
widriger Unterlassung von Amtshandlungen«. 

Nach diesem Wortlaut treten demnach die Regeln des § 154 und 
namentlich die Zuständigkeit des Reichsgerichts nur ein, wenn die 
Klage gestützt ist entweder auf eine g e s  e t  z w i d r i g e  H a n d 1 u n g 
(Kompetenzüberschreitung) oder auf eine p f l i c h t  w i d r i g e  Un t e r-
1 a s s u n g ; dagegen wird der Fall nicht mit eingeschlossen, wenn der 
Beamte innerhalb seiner amtlichen Befugnisse, also ohne Verletzung 
des Gesetzes, aber mit Verletzung der erforderlichen S o r g f a 1 t ge-

1) Dagegen sind auf Reichsbeamte u n a n w e n d b a r  die Vorschriften über Er­

hebung des Kompetenzkonfliktes, also namentlich die Vorschriften des preußischen 
Gesetzes vom 13. Februar 1854, sowie alle diejenigen Vorschriften der Landesgesetze, 
welche die gerichtliche Verfolgung von Beamten von einer Vorentscheidung abhängig 
machen. Vgl.Th u d i c h  u m ,  Annalen 1876, S. 277; S t e n g e  1 ebenda S. 901; För t s c h  
a. a.O.S.489 fg.; F r eu nd S.391 :ff.; L i p p m a n n, Annalen 1885 , S.45 6; G. Me y e r  
§ 183; besonders das Urteil des p r e u ß .  0 b e r  v e r  w a 1 tu n g s g e r  i c h t s vom 
24. Januar 1885 bei R e g e r ,  Entscheidungen VI, S. 103 fg. (Daselbst noch weitere 
Literaturangaben.) 

2) Das Reichsgericht ist in Prozessen dieser Art auch dann zuständig, wenn der 
verklagte Reichsbeamte seinen Wohnsitz in Bayern hat. Einführungsgesetz zum Ge­
richtsverfassungsgesetz § 8, Abs. 2. (Vgl. unten die Darstellung des Gerichtswesens 
in Bd. 3.) In erster Instanz sind die Landgerichte au s s c h 1i e ß1 i c h  zuständig, 
Gerichtsverfassungsgesetz § 70, Zi:ff. 2; die Revision findet statt ohne Rücksicht auf 
den Wert des Beschwerdegegenstandes. Zivilprozeßordnung § 547, Zi:ff. 2. 
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handelt hat. Dies ist aber nur ein Redaktionsversehen. Die Praxis 
hat den § 154 so ausgelegt, daß er die prozessuale Zuständigkeit in 
demselben Umfange regelt wie§ 13 die Verantwortlichkeit des Beamten, 
also auch eine aus Irrtum oder Sorglosigkeit vorgenommene ( und des­
halb pflichtwidrige) Handlung oder Unterlassung umfaßt 1) . 

f) Wenn ein Reichsbeamter (im Sinne des § 1 des RBG., also ein 
unmittelbarer oder mittelbarer Reichsbeamter) in Ausübung der ihm 
anvertrauten ö ff e n t 1 i c h  e n G e  w a 1 t die ihm einem Dritten gegen­
über obliegende Amtspflicht verletzt, so finden die in dem Reichs­
gesetz vom 22. Mai 1910 (Reichsgesetzblatt S. 798) sanktionierten Re­
geln Anwendung 2). An Stelle des Beamten haftet das R e i c h  dem 
Dritten für den diesem aus der Amtspflichtverletzung entstandenen 
Schaden. Die öffentliche Gewalt, welche der Reichsbeamte kraft des 
ihm übertragenen Amts ausübt, steht im Gegensatz zu der Vertretung 
des Reichsfiskus in wirtschaftlichen oder technischen Amtsverrich­
tungen, insbesondere in den Betriebsanstalten und wissenschaftlichen 
Anstalten des Reichs 3). Für die Schadensersatzpflicht des Reichs 
gelten die im § 839 des BGB. aufgestellten Voraussetzungen. Daher 
kommen auch die besonderen Vorschriften des § 839 Abs. 2 hinsicht­
lich der Beamten, welche bei einem Urteil in einer Rechtssache ihre 
Amtspflicht verletzen, zur Anwendung. Hinsichtlich des zu leistenden 
Schadensersatzes sind drei Fälle zu unterscheiden. Wenn der Beamte 
v o r s ä t z  1 i c h gehandelt hat, ist dem Dritten der volle Schaden zu 
ersetzen; wenn dem Beamten n u r F a h r 1 ä s s i g k e i t zur Last fällt, 
kann der Dritte nur dann den Anspruch auf Schadensersatz erheben, 
wenn er nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen vermag, das Reich 
haftet also nur subsidiär; wenn der Beamte den Schaden im Zustand 
der B e w u ß t 1 o s i g k e i t oder in einem die freie Willensbestimmung 
ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit ver.­
ursacht hat, ist das Reich nur insoweit zur Schadloshaltung verpflichtet, 
als die Billigkeit dies erfordert (§ 1 Abs. 2). Den Reichsbeamten stehen 
die Personen des Soldatenstandes mit Ausnahme derjenigen des bayri­
schen Kontingents gleich (§ 1 Abs. 3). Dagegen findet das Gesetz keine 
Anwendung auf Beamte, welche, abgesehen von der Entschädigung 
für Dienstaufwand, auf den Bezug von Gebühren angewiesen sind 
(§ 5 Ziff. 1); z. B. die Wahlkonsuln. Auch wenn das Verhalten eines 
mit Angelegenheiten des auswärtigen Dienstes befaßten Beamten nach 
einer amtlichen Erklärung des Reichskanzlers politischen oder inter­
nationalen Rücksichten entsprochen hat, findet das Gesetz vom 22. Mai 
1910 keine Anwendung (§ 5 Ziff. 2). In diesen Fällen des § 5 bleibt 

1) Entscheidung des Reichsgerichts vom 22. Febr. 1883 bei Gruchot Bd. 28, S. 463. 
Pi ep e r  S. 376fg. 

2) Es beruht auf dem preuß. Ges. v. 1. Aug. 1909. 
3) Inwieweit das Reich für diese Beamten haftet, bestimmt sich nach §§ 31, 89 

des BGB. 
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also die Verantwortlichkeit des Reichsbeamten nach § 839 des BGB. 
bestehen. Für den Schaden, welchen das Reich durch die im § 1 
Abs. 1 des Gesetzes bestimmte Verantwortlichkeit erleidet , kann es 
von dem Beamten Ersatz verlangen. Dieser Ersatzanspruch verjährt 
in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in welchem der Anspruch des 
Dritten diesem gegenüber vom Reich anerkannt oder rechtskräftig 
festgestellt ist. (§ :l). Für die Ansprüche gegen das Reich auf grund 
dieses Gesetzes sind die Landgerichte ohne Rücksicht auf den Wert 
des Streitgegenstandes ausschließlich zuständig; in letzter Instanz ent­
scheidet das Reichsgericht. (§ 3). Für die Beamten der Schutzgebiete 
und der Angehörigen der Schutztruppen und der Besatzung von 
Kiautschou tritt das Schutzgebiet an Stelle des Reichs 1); die Haftung 
von Kommunalverbänden und anderen Verbänden des öffentlichen 
Rechts in den Schutzgebieten für ihre Beamten, sowie für die Haftung 
für farbige Beamte wird durch Verordnung des Reichskanzlers be­
stimmt. Diese Verordnungen sind dem Reichstage »zur Kenntnis­
nahme« vorzulegen. (§ 4). Reichsgesetze, welche für bestimmte Fälle 
die Haftung des Reichs über einen gewissen Umfang hinaus ausschließen, 
bleiben unberührt. (§ 6). Angehörige eines ausländischen Staates 
können Ansprüche gegen das Reich nur geltend machen, wenn die 
Gegenseitigkeit durch die Gesetzgebung des ausländischen Staats oder 
durch Staatsvertrag verbürgt ist. (§ 7). 

2. E r s a t z p f 1 i c h t f ü r D e f e k t e. 
Durch die §§ 134-148 des Reichsbeamtengesetzes ist im engsten 

Anschluß an die preußische Verordnung vom 24. Januar 1844 (Gesetz­
sammlung S. 52) ein eigentümliches Verfahren zur Feststellung und 
Beitreibung des Ersatzes für Defekte eingeführt worden 2), durch wel­
ches den höheren Reichsbehörden ermöglicht wird, ohne Beschreitung 
des Rechtsweges die Ansprüche des Reichsfiskus gegen Reichsbeamte 
geltend zu machen. Es liegt in dem Ermessen der zuständigen Be­
hörde, ob sie von dieser ausnahmsweisen Befugnis Gebrauch machen 
will, anstatt die gerichtliche Klage anzustellen, und das Verfahren ist 
nur zulässig unter den im Gesetz aufgestellten Voraussetzungen ohne 
analoge Ausdehnung derselben. 

a) Der B e g r iff der Defekte ist gesetzlich nicht definiert, aber in 
der Praxis des Verwaltungsrechts festgestellt. Man versteht darunter 
den Fall, daß der tatsächliche Bestand einer Kasse oder eines Magazins 
geringer ist als der rechnungsmäßige Sollbestand. Sogenannter Kassen­
defekt. Der Begriff des Defektes ist daher weiter als der der Unter-

1) Für die elsaß-lothringischen Beamten würde nach dem gleichen Grundsatz der 
Landesfiskus an die Stelle des Reichsfiskus treten; das Gesetz soll aber auf diese 
Beamten überhaupt keine Anwendung finden, weil sie angeblich keine Reichsbeamte 
seien. Kommissionsbericht (Drucksache Nr. 366) S. 10. 

2) Diese Bestimmungen sind - mit Ausnahme des Abs. 4 des § 144 - durch 
die Zivilprozeßordnung unberührt geblieben. Einführungsgesetz zur Zivilprozeßord­
nung § 13. 
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schlagung; er umfaßt auch das Manko, welches durch Sorglosigkeit 
des Beamten, welchem die Obhut über die Kasse oder das Magazin 
obliegt, entstanden ist. Andererseits fällt aber nicht darunter der Fall, 
wenn der Beamte aus der Kasse oder dem Magazin Ausgaben gemacht 
hat, welche nicht hätten gemacht werden sollen, oder wenn er sie an 
einen nicht gehörig legitimierten Empfänger gemacht hat u. dgl., wofern 
nur die Zahlung oder Verausgabung rechnungsmäßig erfolgt und mit 
Belägen nachgewiesen ist 1). Sogenannter Rechnungsdefekt. Keinen 
Unterschied macht es, ob der Defekt Reichsvermögen betrifft oder 
Privatvermögen, welches von einer Reichsbehörde verwaltet wird 2), 
oder welches vermöge besonderer amtlicher Anordnung in den Ge­
wahrsam eines Reichsbeamten gekommen ist 3), z. B. Postsendungen 
oder hinterlegte Gegenstände. 

b) Die Feststellung der Defekte ist zunächst von derjenigen Be­
hörde zu bewirken, zu deren Geschäftskreise die unmittelbare Auf­
sicht über die Kasse oder das Magazin gehört. Diese Feststellung er­
streckt sich zugleich darauf, ob ein Reichsbeamter und eventuell wel­
cher Beamte für den Defekt zu haften hat und wie hoch bei einem 
Defekt an Materialien die zu erstattende Summe in Geld zu be­
rechnen ist 4). 

Die Behörde hat einen motivierten Beschluß über den Betrag des 
Defektes, den zum Ersatz verpflichteten Beamten und den Grund 
seiner Verpflichtung abzufassen. Sind alle diese Punkte hinsichtlich 
eines Teiles des Defektes klar, während hinsichtlich eines anderen 
Teiles noch weitere Ermittlungen erforderlich sind, so kann der Be­
schluß zunächst über den Teil abgefaßt werden unter Vorbehalt wei­
terer Beschlüsse. Der Beschluß ist vollstreckbar, falls die Behörde 
die Eigenschaft einer höheren Reichsbehörde hat; in allen anderen 
Fällen bedarf der Beschluß der Prüfung und Genehmigung der vor­
gesetzten höheren Reichsbehörde. Von dem Beschlusse ist der ober­
sten Reichsbehörde unverzüglich Kenntnis zu geben, und es bleib t 
derselben in allen Fällen unbenommen, einzuschreiten und den Be­
schluß selbst abzufassen oder zu berichtigen li) . Durch diese Bestim­

mungen sollen dem Beamten Garantien gegen den Mißbrauch der Be­
fugnis zur einseitigen Feststellung des Defekts gegeben werden. 

c) Der Beschluß kann auf die unmittelbare Verpflichtung zum 
Ersatz des Defekts gerichtet werden gegen jeden Beamten, welcher 
der U n te r s chl a g u n g als Täter oder Teilnehmer nach der Ueber­
zeugung der Reichsbehörde überführt ist; ferner, sofern der Defekt 
nach der U eberzeugung der Reichsbehörde durch g r o b e s V e r-

1) Erke nnt nis des p r e u ß i s c h e n G er i c h t shofes zur E n t s c h e i­
d u n g der K o m p e t  e n z k o n f 1 i kt e vom 25. Oktober 1856 (J us tizministerialbl. 
S. 54). K a n  n g ieß er S. 231 ; Piep er S. 336 f g. 

2) Reichsbeamtengesetz § 134. 3) Ebendas. § 136. 
4) § 134, 135 des Gese tzes. 5) § 137-139 a. a. 0. 
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s e h  e n entstanden ist, gegen diejenigen Beamten, welchen die Kasse 
u. s. w. zur Verwaltung übergeben war, auf Höhe des ganzen Defektes, 
und gegen jeden anderen Beamten, der an der Einnahme oder Aus­
gabe, der Erhebung, der Ablieferung oder dem Transport von Kassen­
geldern oder anderen Gegenständen vermöge seiner dienstlichen Stel­
lung Teil zu nehmen hatte, auf Höhe des in seinen Gewahrsam ge­
kommenen Betrages 1). 

Trifft aber den Beamten ein nur mäßiges oder geringes Versehen, 
so ist er zwar von der Pflicht zum Ersatz nicht frei, falls er nach den 
zivilrechtlichen Bestimmungen dafür haftet; aber es muß der Weg des 
gewöhnlichen Prozesses beschritten werden. Ebenso ist das Defekten­
verfahren unzulässig gegen die Erben des Beamten oder gegen Dritte, 
welche infolge des Defektes bereichert sind, oder aus irgend einem 
anderen Grunde für den Schadensersatz haften. Denn der Defekten­
beschluß kann nach§ 135 nur feststellen, l>Welcher Beamte« zu haften 
hat. Dagegen macht es keinen Unterschied, ob der Beamte noch im 

aktiven Dienste oder bereits pensioniert ist. 
d) Der von der zuständigen Behörde abgefaßte Beschluß ist v o 11-

s t r e c k b a r. In dem Beschlusse ist zugleich zu bestimmen, welche 
Vollstreckungs- oder Sicherheitsmaßregeln beh ufs des Ersatzes des 
Defektes zu ergreifen sind. 

Die Verwaltungsbehörde ersucht die zuständigen Gerichte, Voll­
streckungsbeamten oder Hypothekenbehörden um Vollstreckung. Die­
selben haben der Requisition schleunig, ohne vorgängiges Zahlungs­
mandat zu genügen, falls kein Anstand obwaltet; auf eine Beurteilung 
der Rechtmäßigkeit des Beschlusses einzugehen, sind sie nicht be­
fugt 2) . 

e) Dem Beamten, welcher durch Beschluß zur Erstattung des De­
fektes für verpflichtet erklärt wird, steht sowohl hinsichtlich des Be­
trages als hinsichtlich der Ersatzverbindlichkeit außer der Beschwerde 
im Instanzenzug der R e c h t s w e g zu 3). 

Für die Anstellung der Klage besteht eine Präklusivfrist von einem 
Jahre, die mit dem Tage beginnt, an welchem der Beschluß dem Be­
amten bekannt gemacht ist oder, falls der Beamte an seinem Wohn­
orte nicht zu treffen ist, an welchem der Beschluß abgefaßt ist. Ueber 
die Wahrheit der tatsächlichen Behauptungen der Parteien hat das 

1) § 141 a. a. 0. 2) § 143 a. a. 0. 

3) Daß das Gericht zu prüfen hat, ob eine Ersatzverbindlichkeit überhaupt oder 
in dem festgesetzten Betrage besteht, ist zweifellos; dagegen ist es fraglich, ob das 
Gericht, o h n e a u f d e n G r u n d d e r S a c h e e i n  z u g e h e n , bloß darüber be­
finden darf, ob nach § 141 überhaupt ein Defektenbeschluß rechtlich statthaft war. 
Das Reichsoberhandelsgericht hat dies für das Gebiet des französischen Rechtes (El­
saß-Lothringen) v e r  n e i n t. Entscheidungen Bd. 20, S. 157. In demselben Sinne 
hat das R e i c h s  g e r  i c h  t ,  Entscheidungen in Zivilsachen Bd. 12, S. 143 fg. (auch 
bei R e g e r ,  Entscheidungen Bd. 6, S. 110 fg.) die Frage allgemein entschieden. Vgl. 
darüber und über die Praxis in Preußen P i e p e r S. 355 ff. 
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Gericht nach seiner freien, aus dem Inbegriff der Verhandlungen und 
Beweise geschöpften Ueberzeugung zu entscheiden 1). Auf Antrag des 
Beamten hat das Gericht darüber Beschluß zu fassen, ob die Zwangs­
vollstreckung fortzusetzen oder einstweilen einzustellen sei. Die Ein­
stellung erfolgt, wenn die Fortsetzung der Zwangsvollstreckung für den 
Beamten einen schwer ersetzlichen Nachteil zur Folge haben würde; 
jedoch sind in diesem Falle auf Antrag der Reichsbehörde vom Ge­
richt die erforderlichen Sicherheitsmaßregeln herbeizuführen 2). 

Der Reichsfiskus wird in dem Rechtsstreit vertreten durch die 
höhere Reichsbehörde, welche den Defektenbeschluß abgefaßt oder für 
vollstreckbar erklärt hat; eventuell durch die oberste Reichsbehörde. 
Ohne Rücksicht auf die Beschwerdesumme kann der Rechtsstreit bis 
in die dritte Instanz verfolgt werden; dieselbe wird vom Reichsgericht 
gebildet 3). 

f) Wenn eine nahe und dringende Gefahr vorhanden ist, daß ein 
Beamter, gegen welchen die Zwangsvollstreckung zulässig ist, sich auf 
flüchtigen Fuß setzen oder sein Vermögen der Verwendung zum Er­
satz des Defekts entziehen werde, so kann die unmittelbar vorgesetzte 
Behörde, auch wenn sie nicht die Eigenschaft einer höheren Reichs­
behörde hat, oder der unmittelbar vorgesetzte Beamte das abzugsfähige 
Gehalt und nötigenfalls das übrige bewegliche Vermögen des Beamten 
vorläufig in Beschlag nehmen. Der vorgesetzten höheren Reichsbe­
hörde ist ungesäumt Anzeige davon zu machen und deren Genehmi­
gung einzuholen 4) . 

Auf Antrag des von der Beschlagnahme betroffenen Beamten hat 
das Gericht, in dessen Bezirk die Beschlagnahme stattgefunden hat, 
anzuordnen, daß binnen einer zu bestimmenden Frist der- ordnungs­
mäßige Defektbeschluß beizubringen sei. Wird dieser Anordnung nicht 
Folge geleistet, so ist auf weiteren Antrag des Beamten die Beschlag­
nahme sofort aufzuheben. Erfolgt der Defektbeschluß rechtzeitig, so 
kann das Gericht des Beschlagnahmeortes den Arrest nicht aufheben, 
sondern es bleibt alsdann dem Beamten überlassen, den Rechtsstreit 
nach Vorschrifl des§ 144, also bei dem ordentlichen Richter des Reichs­
fiskus zu erheben 5). 

g) Für das Defektenverfahren im Verwaltungswege werden Gebühren 
und Stempel nicht berechnet 6). 

h) Die Vorschriften des Reichsbeamtengesetzes über das Defekten­
verfahren (§ 134-148) finden auch auf Personen des Soldatenstandes 
Anwendung 7) . 

l) § 144 a. a. 0. Ueber die Verteilung der Beweislast entscheiden die allge­
meinen Rechtsgrundsätze; daß der Beamte die Klägerrolle übernehmen muß, ändert 
in dieser Beziehung nichts. 

2) § 145 a. a. 0. 3) § 152, 153 a. a. 0. 

4) § 146 a. a. 0. 5) § 147 a. a. 0. 

6) § 148 a. a. 0. 7) § 157 a. a. 0. 
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111. D i e d i s z i p 1 i n a r i s c h e n F o 1 g e n. 

In der Disziplinarbestrafung der Beamten wegen Verletzung ihrer 
Dienstpflicht kommt die juristische Natur des Beamtenverhältnisses 
am reinsten zum Ausdruck. Wenn man von der oben dargelegten 
Auffassung des Anstellungsvertrages ausgeht, so ergibt sich von selbst 
der Rechtsgrund, der Inhalt und Umfang und der Zweck der Dis­
ziplinargewalt. In der staatsrechtlichen und strafrechtlichen Literatur 
und in zahlreichen von ihr beeinflußten Gesetzen wird die Disziplinar­
bestrafung in Zusammenhang gebracht mit der öffentlichen Strafgewalt, 
und es ergeben sich alsdann große Schwierigkeiten hinsichtlich der 
Bestimmung des gegenseitigen Verhältnisses derselben. 

Das Disziplinarrecht erscheint nach der herrschenden Auffassung 
als ein S p e z i a l strafrecht für Beamte; Disziplinarvergehen sind eine 
Klasse von Amtsvergehen; Disziplinarstrafen treten als Ergänzung zu 
dem System der öffentlichen Strafen hinzu; das Disziplinarverfahren 
erscheint als eine Abart des Strafprozesses 1). Von diesem Gesichts­
punkte aus macht die alte Regel ne bis in idem große Schwierigkeiten; 
denn man kann nur in der gezwungensten Weise es erklären, daß ein 
Beamter wegen d e r s e l b e n  strafbaren Handlung sowohl kriminell 
als auch disziplinarisch verfolgt und bestraft werden kann. Nicht 
minder schwierig ist es, sich mit der Lehre von der Strafverjährung 
abzufinden und die Tatsache zu erklären, daß die Verjährung der 
Strafverfolgung nicht notwendig die Disziplinarbestrafung ausschließt. 
Völlig unmöglich aber erscheint es, zwischen den kriminellen Amts-

1) Von Einfluß auf die Doktrin wurde insbesondere ein Aufsatz von H e  ff t e r  
im Neuen Archiv des Kriminalrechts ßd. 13 (1832), S. 48 ff., woselbst Disziplinarver­
gehen und Vergehen im Amt völlig vermengt sind. Ganz ähnlich B u d d e  u s in 
W eiskes Rechtslexikon I, S. 220 fg. ; ferner Mi t t e r m a i e r zu Feuerbachs Lehrbuch 
§ 477, Note 1 u. 4 (14. Aufl., S. 749 ff. ). B e r n e r, Lehrbuch S. 548 behandelt die 
Disziplinarvergehen als leichtere, mit Kriminalstrafe verschonte Amtsvergehen; 
Sc h ü t z  e, Lehrbuch S. 522 und in v. Holtzendorffs Rechtslexikon I, S. 97 (3. Aufl.) 
erklärt ausdrücklich, daß sich Amtsdelikte und Disziplinarvergehen nicht begrifflich 
oder grundsätzlich unterscheiden. Vgl. ferner M e v e s  in v. Holtzendorffs Handbuch 
des Strafrechts III, S. 939 fg.; B ü 1 a u  im Bluntschli-Braterschen Staatslexikon Bd. 3, 
S. 140 und v. P ö z 1, ebendas. Bd. 9, S. 696 ff., welche zwar die tatsächlichen Unter­
schiede zwischen Disziplinargewalt und Strafgewalt richtig charakterisieren, beide 
aber als im wesentlichen gleichartig ansehen. Auf demselben Standpunkte stehen 
noch H. Meye r, Strafrecht § 1, Note 3 und § 102; G. Meye r, Staatsrecht § 148 
und Annalen 1876, S. 672 und Z o r n I, S. 328. Der letztgenannte Schriftsteller be­
zeichnet aber trotzdem die disziplinarischen Folgen als „staatsrechtliche" und stellt 
sie den strafrechtlichen gegenüber. - Eine vermittelnde Meinung wird in fein durch­
dachter und anziehender Weise entwickelt von v. B a r, Handbuch des deutschen 
Stra frechts Bd. 1 (1882), § 111 (S. 353 ff.). Vgl. auch S e  y d e  1, Bayer. Staatsrecht 
Bd. 2, S. 271 ff. ; M e r  k e 1 , Lehrbuch des Strafrechts § 16; L a b  e s in Hirths Annalen 
1889, S. 213 ff. (daselbst ein ausführliches Referat über die Literatur); H a  r s e i  m, 

Art. „Disziplin" in v. Stengels Wörterbuch I, S. 267 ff.; 0 t t o Maye r, Verwaltungs­
recht Bd. 2, S. 241 ff. 
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vergehen und den Disziplinarvergehen eine Grenzlinie aufzustellen; 
beide können die öffentliche Ordnung verletzen, beide können gegen 
die Wohlfahrt und Sicherheit des Staates gerichtet sein, beide können 
mit Vorsatz oder aus Fahrlässigkeit begangen werden; auch die Schwere 
des Vergehens unterscheidet sie nicht, denn es gibt geringfügige Amts­
vergehen, welche mit öffentlicher Strafe bedroht sind; für den Tatbe­
stand der Amtsvergehen und für den Tatbestand der Dienstvergehen 
gibt es keinen logischen Gegensatz, der beide Begriffe von einander 
zu scheiden vermag. Die Verfolgung der strafbaren Handlungen ist 
eine Pflicht des Staates, welcher sich die dazu bestellten Behörden 
nicht entziehen dürfen; die Handhabung der Disziplin ist in das Er­
messen der Behörden gestellt; sie können Nachsicht üben und Pflicht­
verletzungen hingehen lassen; Disziplinarvergehen können demnach 
keine Unterart der Kriminalvergehen sein. 

Alle diese Schwierigkeiten sind die Folgen des falschen Ausgangs­
punktes, den man wählt. Trotzdem zwischen dem Kriminalrecht und 
dem Disziplinarrecht äußerlich eine große Aehnlichkeit besteht, indem 
beide durch das M i t t e 1 d e r  S t r af e verwirklicht werden, darf man 
den Begriff des Disziplinarrechts nicht im Gegensatz und in der Ver­
gleichung zum Strafrecht, sondern zum Privatrecht suchen. Er fällt 
zusammen mit dem Gegensatz der obligatorischen Vertragsverhältnisse 
und der Gewaltverhältnisse. Der e n t s c h e i d e n d e Punkt ist der, 
daß die Disziplinarfolgen der Pflichtverletzung nicht auf der ö ff e n t-
1 i c h  e n Strafgewalt des Staates, sondern auf der D i e n s t  h e r  r 1 i c h­
k e i t, auf dem Gewaltverhältnis zwischen Staat und Staatsdiener be­
ruhen; die Disziplinarstrafen sind keine Strafen im Sinne des Straf­
rechts, sondern Mittel zur Erhaltung der Zucht und Ordnung inner­
halb des Dienstverhältnisses und zur Sicherung der Erfüllung der 
Dienstpflichten 1). 

In kontraktlichen Verhältnissen hat jeder Teil gegen den anderen 
eine Klage auf Erfüllung oder auf Ersatz des Interesses wegen Nicht-

1) Diese Grundauffassung wird - abgesehen von nicht sehr erheblichen Abwei­
chungen in der Charakterisierung des Zwecks der Disziplinarstrafe - geteilt von 
B i n  d i n  g in Grünhuts Zeitschrift II, S. 684; besonders Grundriß des Strafrechts 
(3. Aufl. 1884), S. 84 fg. (daselbst zahlreiche Literaturangaben). Vgl. auch dessen Hand­
buch des Strafrechts I, S. 796 ff. Ferner v. L i  s z t in Holtzendorffs Rechtslexikon, 
Art. „Ordnungs- und Disziplinarstrafen" (3. Aufl. II, S. 968 ff.) und besonders in seinem 
Lehrbuch des deutschen Strafrechts § 58, II; H e c k e  r, Gerichtssaal Bd. 31, S. 481 ff.; 
R e h  m, Annalen 1885, S. 191 ff.; S c h u 1 z e, Deutsches Staatsrecht I, S. 331; D o­
c h o w, Zeugniszwang (1877) S. 58; v. S a  r w e y, Württemb. Staatsrecht II, § 118; 

insbesondere G a u  p p, Württemb. Staatsrecht § 48 (S. 149 fg.); 0 t t o M a y e r  a. a. 0.; 
P i e p e r S. 222; v. R h  e i n  b a b  e n , Preuß. Disziplinarges., Berlin 1904, S. 57; wohl 
auch L ö n i n  g, Verwaltungsrecht S. 127 fg., obgleich hier die charakteristischen Un­
terschiede verwischt und unerhebliche Nebenpunkte betont werden, sowie L a b e s 
a. a. O. S. 251 fg. Nur darf man nicht wegen des oben hervorgehobenen Z w e c k  s 
der Disziplinarstrafen mir die Meinung imputieren, daß ich ihren Pönalcharakter 
leugne oder verkenne. 
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erfüllung oder nicht ordentlicher Erfüllung. Jedes dolose oder kulpose 
Verhalten eines Kontrahenten, durch welches er die ordnungsmäßige 
oder vertragsmäßige Leistung vereitelt, begründet für den anderen 
Kontrahenten eine Klage auf das Interesse. 

Bei den Dienstverhältnissen oder Gewaltverhältnissen dagegen tritt 
an die Stelle der Forderung der Befehl, und an die Stelle der Klage 
der Zwang. Die Disziplinargewalt ist das Recht zur Ausübung dieses 
Zwanges. Es bestand im Mittelalter gegen Lehnsmannen und gegen 
Ministerialen ; es bestand bis in die neuere Zeit gegen Leibeigene und 
gegen Dienstboten; es besteht noch jetzt in dem Züchtigungsrecht der 
Eltern und Lehrherren, in dem Recht des Schiffsführers gegen die 
Mannschaft, im Heere und in der Marine 1). Hierin liegt auch das 
'Wesen der Disziplinargewalt des Staates gegen seine Beamten; es ist 
das Mittel, um die Erfüllung der Dienstpflicht zu erzwingen 2). Der 
Staat bedarf hierzu keiner Klage vor den Gerichten, denn er steht 

1) Im Gegensatz zu den Disziplinarvorschriften für Beamte ist die Disziplinar­
strafordnung für das Heer, bezw. für die Marine, ein w i r k  1 i c h  e s  Mi 1 i t ä r s t r a f­
g e s e t z b u c h , das für die leichteren Fälle die Ergänzung des eigentlichen vom 
20. Juni 1872 bildet. Hier schließt auch die Bestrafung auf Grund des einen Gesetzes 
die Bestrafung auf Grund des andern Gesetzes wegen desselben Tatbestandes aus. 
Die Gründe für diese besondere Gestaltung der militärischen Disziplin sind anschau­
lich dargelegt worden von H e  c k e r  a. a. 0. Vgl. A r  c h i  v f. öffentl. Recht Bd. I, 
S. 222; vgl. auch v. B a r, Handbuch des Strafrechts I, S. 355. 

2) G. Meye r ,  Annalen 1876, S. 673, dem L ö n i n  g a. a. 0. beistimmt, meint, 
daß die Disziplinarstrafe kein Mittel sein könne, den Beamten zur Erfüllung seiner 
Pflicht anzuhalten, da sie erst ausgesprochen wird, weil und nachdem der Beamte 
seine Pflicht verletzt habe. Er widerlegt sich aber selbst, indem er bemerkt, daß die 
A n  d r o h u n g einer Strafe ein indirektes Zwangsmittel sei, und er räumt ein, daß 
weder in der Praxis noch in der Gesetzgebung der Unterschied zwischen Zwangs­
mittel und Strafe scharf hervortrete. Es kann auch in der Tat keinen Unterschied 
machen, ob generell durch Gesetz dem Beamten Disziplinarbestrafung angedroht und 
er dadurch zur Pflichterfüllung angehalten wird, oder ob ihm im einzelnen Falle die 
disziplinarische Ahndung einer konkreten Pflichtverletzung in Aussicht gestellt wird, 
um dieselbe zu verhüten. 0 t t o Maye r a. a. 0. will die Idee des Erfüllungszwanges 
als unnötig einfach beiseite lassen. - S e y d e 1 II, S. 272 wendet gegen die Herlei­
tung des Dienststrafrechts aus der Dienstgewalt ein, daß wenigstens in den schweren 
Fällen nicht der dienstliche Vorgesetzte, sondern ein Disziplinar g e r i c h t  entscheide; 
er folgert daraus, daß die Disziplinargewalt nicht auf die Dienstgewalt des Dienst­
herrn, sondern nur auf die richterliche Gewalt des Herrschers gestützt werden könne. 
Er macht also von der Art der Behörde, welche in Disziplinarsachen entscheidet, 
einen Rückschluß auf das Wesen der Disziplinargewalt. Gegen den Einwand aber, 
daß in den - die überwiegende Mehrzahl bildenden - leichteren Fällen die Hand· 
habung der Dienstgewalt und des Dienststrafrechts in den Händen des Dienstvor­
gesetzten vereinigt sind, bemerkt er, daß die Art und Weise, wie der Staat die ver­
schiedenen öffentlichen Aufgaben an seine Behörden verteilt, nichts an der inneren 
Natur dieser Aufgaben ändere; die Zuteilung der mannigfachen Aufgaben an die Be­
hörden geschehe nach Rücksichten der Zweckmäßigkeit. Dadurch entzieht er selbst 
dem Grunde, auf welchen er den Widerspruch gegen die hier vorgetragene Ansicht 
stützt, die Kraft; übrigens kommt er auch zu keinen abweichenden Folgerungen von 
seinem Standpunkt aus. 
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seinen Beamten nicht als gleichberechtigte Partei, sondern als Dienst­
herr gegenüber. Die privatrechtliche Klage würde ihm auch nichts 
nützen, denn der Schaden, der ihm durch Nichterfüllung oder nicht 
ordnungsmäßige Erfüllung erwächst, ist nur selten in Geld zu schätzen 
und durch Leistung des pekuniären Interesses auszugleichen. Anderer­
seits ist der Staat auf seine Disziplinargewalt beschränkt; er hat keine 
privatrechtliche Klage gegen seine Beamten auf Erfüllung der Dienst­
pflicht; es gibt keine Exekution, durch welche dieselben zur Leistung 
ihrer amtlichen Dienste angehalten werden können 1). 

Also nicht statt der Ahndung von Verbrechen und Vergehen durch 
die Strafjustiz tritt die Disziplinarstrafe ein, sondern sie steht an Stelle 
der Kontraktsklage auf Leistung 2). Die Regel ne bis in idem wird 
nicht dadurch verletzt, daß die Disziplinargewalt neben der öffent­
lichen Bestrafung geltend gemacht wird, sondern sie würde dadurch 
verletzt werden, wenn der Staat neben der Handhabung des Disziplinar­
zwanges noch eine vermögensrechtliche Kontraktsklage auf Erfüllung 
der Amtspflichten hätte. Die Strafmittel der Disziplin bewegen sich 
in dem Rahmen der durch das Dienstverhältnis begründeten Gewalt 
und haben nichts gemein mit dem System der öffentlichen Strafen; 
nur zufällig gehört die Geldstrafe beiden an. Die Verjährung der 
Strafverfolgung berührt sich nicht mit dem Disziplinarzwang zur Pflicht­
erfüllung. Ferner ist der Tatbestand der sogenannten Disziplinarver­
gehen kein strafrechtlicher; es gibt kein erschöpfendes System und 
keine spezifisch verschiedenen Arten der Disziplinarvergehen; man 
kann keinen Katalog derselben aufstellen, wie ein Strafgesetzbuch die 
Verbrechen und Vergehen mit abschließender Vollständigkeit aufzu­
zählen vermag, wenngleich man oft Versuche gemacht hat, dergleichen 
aufzustellen, so wenig wie es ein System von privatrechtlichen Ver-

1) Von diesen Grundsätzen besteht in Deutschland lediglich in M e c k  1 e n b u r  g 
eine Ausnahme, welche durch die feuditlen (patrimonialen) Elemente, die sich in der 
Verfassung dieses Staates erhalten haben, begründet ist. In zahlreichen Fällen kön­
nen nach mecklenburgischem Recht die Obrigkeiten zur Erfüllung ihrer amtlichen 
Pflichten durch ein in den Formen des Zivilprozesses sich bewegendes gerichtliches 
Verfahren angehalten werden, welches auf Klage eines Fiskals eingeleitet wird. Das 
Gericht entscheidet wie unter gleichstehenden Parteien in kontraktlichen Verhältnissen. 
Soweit das fiskalische gerichtliche Prozeßverfahren stattfindet, ist aber das D i s  z i­
p 1 i n a r v e r f a h r e n g e g e n d i e B e a m t e n a u s g e s c h 1 o s s e n und es wird 
daher durch diese Ausnahme die juristische Natur des Disziplinarverfahrens und sein 
Verhältnis zum Klagerecht des Privatrechts recht deutlich bestätigt. Vgl. darüber 
T r o t  s c h e , Mecklenb. Zivilprozeß Bd. 2, S. 225 ff. (1868), und besonders die Motive 
zur Reichsprozeßordnung von 1874, S. 487. In der Literatur findet sich ein Anklang 
an die richtige juristische Begriffsbestimmung der Disziplinargewalt bei P f e i f  f e r, 
Prakt. Ausf. ITI, S. 401 ff. 

2) Auch v. B a r  a. a. 0. S. 357 fg. erkennt an, daß das Disziplinarstrafrecht „eine 
p r i v a t r e c h t  1 i c h  e Seite" hat. Wenn er hinzufügt, daß diese Seite von mir zu 
einseitig hervorgehoben worden sei, so will ich dies einräumen; es kam mir gerade 
darauf an, der vor dem Erscheinen der ersten Auflage allgemein verbreiteten Ver­
mengung von Strafrecht und Disziplinargewalt entgegenzutreten. 
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tragsverletzungen und gesetzlich zu normierende Tatbestände der 
letzteren gibt. Jede schuldbare Nichterfüllung der Dienstpflicht ist ein 
Disziplinarvergehen, oder besser gesagt, ist geeignet, eine Reaktion des 
Dienstherrn vermittelst seiner Disziplinargewalt hervorzurufen 1) . Nur 
zufällig kann eine und dieselbe Tat gleichzeitig unter das Strafgesetz 
fallen und eine Verletzung der Dienstpflicht enthalten. Endlich ist 
Ausübung des Disziplinarzwanges ein Recht, keine juristische Pflicht 
des Staates, wie die Geltendmachung einer Forderung ein Recht, aber 
keine Pflicht des Gläubigers ist 2) . 

Von diesen Gesichtspunkten aus lassen sich die Vorschriften des 
Reichsbeamtengesetzes über die Disziplinarvergehen in einen inneren 
wissenschaftlichen Zusammenhang bringen. 

1. Der B e g r iff wird in§ 72 des Gesetzes dahin formuliert: >>Ein 
Reichsbeamter, welcher die ihm obliegenden Pflichten (§ 10) verletzt, 
begeht ein Dienstvergehen und hat die Disziplinarbestrafung verwirkt.« 
Diese Definition ist zwar nicht schön formuliert, aber richtig. Dienst­
vergehen ist Verletzung der Dienstpflicht. Aus dem Umfang der 
Dienstpflicht läßt sich daher entnehmen, welche Handlungen oder 
Unterlassungen den Tatbestand eines Dienstvergehens bilden können; 
entsprechend den drei Pflichten, welche aus dem Anstellungsvertrage 
hervorgehen, kann man die Dienstvergehen klassifizieren. 

a)V e r l e t zun g e n  d e r  P f l i c h t  z u r  A m t s f ü h r u n g. Hier­
hin gehört die schuldbare Weigerung, Geschäfte zu erledigen; Unfleiß, 
Sorglosigkeit, Saumseligkeit u. dgl. in der Führung der Amtsgeschäfte; 
insbesondere Verlassen des Amtes ohne Urlaub oder Ueberschreiten 
des Urlaubs ohne entschuldigende Gründe. 

b) V e r  1 e t  z u  n g e n  d e r  P f l i c h t  z u r  T r e u e  u n d  zum 
G e h o r s a m. Hierunter fallen Widerspenstigkeit und Ungehorsam 
gegen amtliche Befehle, welche innerhalb der Zuständigkeit der vor­
gesetzten Behörde erteilt sind; Verletzung der Amtsverschwiegenheit; 
Veruntreuung von Geldern und Materialien. Ebenso kann hierher 
ein Verhalten des Beamten in seinem Amte fallen, welches darauf ab­
zielt, den von der Reichsregierung angestellten Erfolg gewisser Maß­
regeln zu vereiteln und die Pläne und Absichten der Regierung durch 
bewußtes Entgegenwirken oder durch Lässigkeit in der Ausführung 
der Anordnungen zu durchkreuzen. Zweifellos kann aber die Aus­
übung des Wahlrechtes oder die Tätigkeit als Landtags- oder Reichs­
tagsmitglied, bei welcher sich der Beamte ausschließlich nach seiner 

1) Ist diese Reaktion aber erfolgt, so ist das Dienstvergehen gesühnt; der Grund­
satz ne bis in idem muß auch im Disziplinarr echt gelten. Vg l .  E m i 1 Wo 1 f f  im 
Verwaltungsarchiv Bd . 12, S. 575. 

2) H e f f  t er a. a. 0. S. 177 nennt die Disziplinargewalt nein Pr i v at r e cht 
d es St aat es , dem sich der Diener bei Eingehung des Dienstverhältnisses still­
schweigend unterwirft, kein al lgemeines Recht der ganzen Staatsgemeinde, wie das 
Strafrecht". Vg l. auch Se yd e l a. a. 0. S. 272; Ott o Mayer S. 244. 
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subjektiven Ueberzeugung zu bestimmen hat, niemals als schuldbare 
Verletzung der Treue erachtet und disziplinarisch bestraft werden. 

c) Ve r 1 e t  z u  n g e n  d e r  Pf l i cht e i n e s  a c ht u n g s w ü r­
d i g e n V e r h a 1 t e n s. Hierhin gehört jedes Benehmen des Beamten, 
sowohl in seinem Amte als außerhalb desselben, welches der Sitte 
und Ehre widerspricht und geeignet ist, ihn in der allgemeinen Ach­
tung herabzusetzen, gleichviel, ob die Handlung zugleich unter die 
Strafgesetze fällt oder nicht. Es kann eine Handlung strafbar sein 
und dennoch kein Disziplinarvergehen, z. B. fahrlässige Brandstiftung 
durch Wegwerfen eines Zündhölzchens, fahrlässige Körperverletzung 
oder Tötung bei einer Jagd u. dgl.; es kann andererseits eine Hand­
lung oder Unterlassung ein schweres Dienstvergehen sein, ohne nach 
Strafrecht verfolgbar zu sein, z. B. Trunkenheit, leichtsinniges Schulden­
machen, Hazardspiel u. dgl., wenn dadurch öffentliches Aergernis ge­
geben und das allgemeine Sittlichkeitsgefühl verletzt wird. 

· d) Hierzu kommen noch Verletzungen der den Beamten aufer­
legten B e s  c h r ä n k u n g e n  durch unbefugte Annahme von Re­
munerationen, Orden, Nebenämtern, durch Betrieb eines Gewerbes 
u. dgl. 

2. Die D i s z i p 1 i n a r s t r a f e n sind keine öffentlichen Strafen; 
sie bewegen sich in dem Rahmen des durch die Anstellung begründe­
ten Dienstverhältnisses. Sie bestehen entweder in Ordnungsstrafen 
oder in Entfernung aus dem Amte. (§ 73) 1 ) . 

a) Die 0 r d n u n  g s s t r a f e n  (§ 74) sind in aufsteigender Reihen­
folge Warnung, Verweis und Geldstrafe. Auch kann die Dienstalters­
zulage versagt werden. Besoldungsgesetz § 12. Warnung und Ver­
weis sind zu unterscheiden von Ermahnungen, Zurechtweisungen oder 
Rügen, welche der Vorgesetzte gegen den untergebenen Beamten kraft 
der ihm zustehenden Geschäftsleitung und Oberaufsicht ausspricht 2) . 

Warnung und Verweis unterscheiden sich hiervon dadurch, daß sie 
dem Unterbeamten gegenüber eine von ihm begangene Verletzung der 
Dienstpflicht k o n s t a t i  er e n und sich als Folge dieser Verletzung, als 
Reaktion dagegen, kundgeben; während bei der kraft der Oberaufsicht 
erteilten Ermahnung oder Rüge gerade die formelle Konstatierung des 
Dienstvergehens dem Unterbeamten erlassen wird. 

Für Geldstrafen ist ein Maximum gesetzt, welches bei besoldeten 
Beamten in dem Betrage des einmonatlichen D i e n s t ein k o m-

1) Mit Rücksicht hierauf unterscheidet man gewöhnlich die niedere oder bloß 
korrektive und die höhere oder reinigende Disziplinargewalt. So H e  f f  t e r  a. a. 0. 

S. 75; B u d d e  u s, Rechtslexikon I, S. 223; Sc h a p e r  in v. Holtzendorffs Rechts­
lexikon I, S. 389. Auch die M o t i v e  zu § 72-124 des Reichsbeamtengesetzes von 
1873 unterscheiden die „korrektive" und die „epurierende" Disziplin vermittelst Stra­
fen, „die außerhalb des Gebietes der Kriminalität liegen". 

2) In der Literatur werden Ermahnungen und Verwarnungen öfters gar nicht 
unterschieden, z. B. He f f  t e r  a. a. 0. S. 73, 79; B u d d e  u s a. a. 0. S. 224. Vgl. 
dagegen Kan n g i e ß e r  S. 157. 
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m e n s , bei unbesoldeten Beamten in einem Betrage bis zu 90 Mark 
besteht 1) . 

Geldstrafe kann mit Verweis verbunden werden. 
b) Die En t f e r n u n g  a u s  d e m  A m t e  (§ 75) ist entweder Straf­

versetzung oder Dienstentlassung 2). Die S t r a f v e r s e t z u n g erfolgt 
durch Uebertragung eines anderen Amtes von g 1 e i c h e  m Range a), 
aber mit Verminderung des Diensteinkommens um höchstens ein 
Fünftel. Indes kann der Beamte in ein Amt von gleichem Dienstein­
kommen versetzt und ihm statt der Verminderung des Gehaltes eine 
Geldstrafe auferlegt werden, welche ein Drittel des Diensteinkommens 
eines Jahres nicht übersteigt. Die Bestimmung des Amtes, in welches 
der Beamte versetzt werden soll, liegt nicht der entscheidenden Dis­
ziplinarbehörde ob, sondern die oberste Reichsbehörde hat die Straf­
versetzung in Ausführung zu bringen. 

Die D i e n s t e n  t 1 a s s u n g hat den Verlust des Titels und Pen­
sionsanspruchs zur Folge. Wenn das Amtsverhältnis vor Beendigung 
des Disziplinarverfahrens bereits aufgehört hat, so wird statt auf Dienst­
entlassung auf Verlust von Titel und Pensionsanspruch erkannt, falls 
nicht der Beamte freiwillig darauf verzichtet. Wenn besondere Um­
stände eine mildere Beurteilung zulassen, so kann die Disziplinarbe­
hörde in ihrer Entscheidung festsetzen, daß dem Angeschuldigten ein 
Teil des gesetzlichen Pensionsbetrages auf Lebenszeit oder auf gewisse 
Jahre zu belassen sei. Diese Grundsätze können auch den einstweilig 
in den Ruhestand versetzten Beamten gegenüber zur Anwendung 
kommen. (§ 119.) 

3. Aus der juristischen Natur der Disziplinargewalt als Folge des 
Dienstverhältnisses ergibt sich ferner, daß dieselbe mit der Lösung des 
Dienstverhältnisses ihr Ende findet und kein weitergehendes Strafübel 
als die völlige Aufhebung des Dienstverhältnisses dem Beamten zuge­
fügt werden kann. Demnach muß die Einstellung des Disziplinarver­
fahrens erfolgen, sobald der Angeschuldigte seine Entlassung aus dem 
Reichsdienste mit Verzicht auf Titel, Gehalt und Pensionsanspruch nach­
sucht, vorausgesetzt, daß er seine amtlichen Geschäfte bereits erle­
digt und über eine ihm etwa anvertraute Verwaltung von Reichsver­
mögen vollständig Rechnung gelegt hat. Die Verhängung einer Ord­
nungsstrafe ist in diesem Falle ebensowenig zulässig, wie die Entlassung 
aus dem Dienste durch Erkenntnis. Die Kosten des eingestellten Ver­
fahrens fallen dem Angeschuldigten zur Last. (§ 75 und § 100)4). 

1) Da der Regel nach die Reichsbeamten besoldet sind, so ist durch das Maximum 
auch die Geldstrafe in rechtliche Beziehung zu dem durch die Anstellung begründeten 

Rechtsverhältnisse gesetzt. 
2) Eine scholastisch-kanonistische Darstellung der Arten der Amtsentsetzung bei 

He f f t e r  a. a. 0. S. 53:ff.; B u d d e u s  S. 225; vgl. ferner B ü l a u  im Staatswörter­
buch III, S. 141, 142 und v. P ö z 1, ebendas. IX, S. 713 :ff. 

3) Degradation ist demnach ansgeschlossen. Vgl. M o t i v e S. 42. 
4) Vgl. 0 t t o M aye r S. 247. 
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4. Auch in Betreff der S t r af a u s m e s s u n g kommt in Betracht, 
daß die Disziplinarstrafe nicht die öffentliche Strafe ergänzen oder ver­
treten, sondern die Erfüllung der Dienstpflicht sichern und deren Ver­
letzung ahnden soll. Deshalb ist die Strafe mit besonderer Rücksicht 
auf die g e s a m t e  Füh r u n g  des Angeschuldigten zu ermessen. (§ 76.) 
Denn so wie sich die Erfüllung der Dienstpflicht nicht aus einer Anzahl 
e i n  z e l n e r  Handlungen zusammensetzt, sondern das gesamte Leben 
des Beamten umschließt, so ist auch die Handlung, durch welche die 
Dienstpflicht verletzt wird, nicht als vereinzelte Tat, sondern im Zu­
sammenhang mit dem allgemeinen dienstlichen Verhalten zu beurteilen 1). 
Aus dem Begriff des Dienstvergehens folgt, daß Handlungen des Be­
amten, welche er vor seiner Anstellung begangen hat, nicht zum Ge­
genstand eines selbständigen Disziplinarverfahrens gemacht werden 
können; dagegen können sie bei der Strafausmessung berücksichtigt 
werden, insoweit sie für die Beurteilung des Charakters und der Den­
kungsweise des Beamten von Erheblichkeit sind 2). 

5. U eher das V e r h ä l t n i s d e s D i s z i p l i n a r v e r f a h r e n s 
z u d e m ö ff e n t l  i c h e n S t r a f v e rf a h r e n gelten folgende Re­
geln. Begriffiich besteht zwischen ihnen gar kein innerer Zusammen­
hang; beide sind in ihren Voraussetzungen, Zwecken und Wirkungen 
von einander ganz unabhängig, und es ist daher ebensowohl möglich, 
daß das eine Verfahren eintritt, ohne das andere nach sich zu ziehen, als 
daß beide mit einander kumuliert werden 3). Aus Zweckmäßigkeits­
rücksichten ist es aber ausgeschlossen, daß beide Verfahren g l e i c h­
z e i t i g neben einander stattfinden. Es liegt sowohl in dem Interesse 
des Beamten, als in dem der Strafjustiz, daß nicht dieselbe Handlung 
zum Gegenstand einer doppelten Untersuchung gemacht wird; abge­
sehen davon, daß die strafrichterliche Entscheidung jedes Disziplinar­
verfahren überflüssig machen kann. Es ist demnach im § 77 des 
Reichsgesetzes angeordnet worden, daß im Laufe einer gerichtlichen 
Untersuchung gegen den Angeschuldigten ein Disziplinarverfahren 
wegen der nämlichen Tatsachen nicht eingeleitet werden darf, und 
daß das Disziplinarverfahren, wenn im Laufe desselben wegen der 

1) Bei einer Aenderung der Gesetzgebung über die disziplinarischen Folgen einer 
Tat müssen diejenigen Grundsätze zur Anwendung kommen, welche zur Zeit der 
Verübung in Geltung standen; nur aus Billigkeit wird das spätere Gesetz anzuwenden 
!'ein, wenn es das mildere ist. Vgl. die (württemb.) Zeitschrift für die freiwill. Ge­

richtsbark. und die Gemeindeverwaltung Bd. 34, S. 154 ff. 
2) Entsch. des Preuß. OVGer. v. 30. März 1892 Bd. 22, S. 423. Vgl. v. R h ein­

b a b  e n a. a. 0. S. 71, dessen Einwendungen gegen dieses Urteil ich aber für nicht 
begründet halte. 

3) Beachtenswerte, wenngleich das wahre Verhältnis nicht völlig treffende Be­
merkungen darüber finden sich in den Vorarbeiten zum preuß. Strafgesetzbuch: näm­
lich in dem Prome mor i a  vom 13. 0 k t  o b  e r  1 84 7 v. M a d  ihn , v. A m  m o n 
und G r i mm. Auszüge daraus bei B e s  e 1 e r ,  Kommentar zum preuß. Strafgesetz­
buch S. 547; vgl. ferner G o 1 t d a  mm e r ,  Materialien I, S. 137 ff„ II, S. 667. 
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nämlichen Tatsachen eine gerichtliche Untersuchung gegen den Ange­
schuldigten eröffnet wird, bis zur Beendigung des gerichtlichen Ver­
fahrens ausgesetzt werden muß 1) . 

Führt das Strafverfahren zu einer Verurteilung des Angeschuldig­
ten, so bleibt in denjenigen Fällen für ein nachfolgendes Disziplinar­
verfahren kein Raum, in welchen die Verurteilung den Verlust des 
Amtes nach sich zieht (Strafgesetzbuch § 33, 35) oder direkt den Ver­
lust des Amtes ausspricht. Hat die Verurteilung dagegen den Verlust 
des Amtes nicht zur Folge gehabt, so bleibt es dem freien Ermessen 
der zuständigen Behörde überlassen, ob außerdem noch das Diszipli­
narverfahren einzuleiten oder fortzusetzen sei (§ 78, Abs. 2). Es besteht 
durchaus kein Hindernis, daß der Beamte nicht neben der kriminellen 
Bestrafung noch disziplinarisch wegen derselben Handlung oder Unter­
lassung bestraft wird. 

Führt das Strafverfahren zu einer Freisprechung, so besteht eben­
falls kein Hindernis, ein Disziplinarverfahren einzuleiten. Nur würde 
es dem oben angeführten Wesen desselben völlig widersprechen, wenn 
es dazu verwendet werden sollte, um eine kriminelle Strafe nachzu­
holen oder zu ersetzen, welche der Strafrichter zu verhängen abge­
lehnt hat. Niemals kann daher das Disziplinarverfahren eine noch­
malige Feststellung und Prüfung der Frage bezwecken, ob die Handlung 
des Beamten dem gesetzlichen Tatbestande eines Verbrechens oder 
Vergehens entspricht und deshalb strafbar sei. Das Disziplinarver­
fahren kann vielmehr nur darauf gerichtet sein, ob die Handlungs­
weise des Beamten - gleichviel, wie sie dem Strafrecht gegenüber zu 
beurteilen ist - eine Verletzung seiner Dienstpflicht sei (§ 78, Abs. 1 ) . 

Trotz Freisprechung vor dem Strafrichter kann der Beamte wegen 
derselben Handlung mit der schwersten Disziplinarstrafe, der Dienst­
entlassung, belegt werden 2). 

6. Das V e r h ä 1 t n i s d e r D i s z i p 1 i n a r b e s t r a f u n g z u 
d e r  p r i v a t r e c h t 1 i c h e n E r s a t z p f 1 i c h t ergibt sich aus den 
oben entwickelten Grundsätzen. Die Disziplinargewalt schließt jede 
Klage des Staates gegen den Beamten auf Leistung der Dienstpflichten 
oder auf Leistung des Interesses wegen Nichterfüllung oder nicht ordent­
licher Erfüllung der Dienstpflichten aus. Dagegen bleibt von ihr un­
berührt die Pflicht des Beamten zum Schadensersatz wegen pflicht-

1) Vgl. Mo t i v e  S. 43. 

2) Wenn z. B. ein Beamter im Amtslokale oder auf öffentlicher Straße in voll­
ständiger Trunkenheit ein Vergehen verübt hat, aber wegen mangelnder Zurechnungs­
fähigkeit freigesprochen worden ist. Als ein anderes Beispiel führt v. B a r a. a. 0. 

S. 355 den Fall an, daß eine öffentliche Schlägerei unter Beamten nach § 199 des 
Strafgesetzbuchs wegen Kompensation, bezw. Retorsion, vom Strafrichter straffrei 
gelassen wird. Ueber die Frage, ob und inwieweit die tatsächlichen Feststellungen 
des Strafrichters für die nachfolgende Disziplinarentscheidung präjudizierend seien, 
vgl. P e r  e 1 s u. S p i 11 i n  g S. 112 ff. ; Pi e p e r S. 241 ff.; M e y e r - A n  s c h ü t z § 149, 
Note 23. 
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widriger Handlungen oder Unterlassungen. Diese Schadensersatzpflicht 
ist, wie oben S. 476 fg. dargetan, auch dem Fiskus gegenüber eine 
a u ß e r  k o n t r a  k t l  i c h  e und hat nichts zu tun mit den aus dem 
Anstellungsvertrage hervorgehenden Pflichten. Durch das Disziplinar­
verfahren wird daher weder die Klage auf Schadensersatz vor den 
Zivilgerichten noch das Defekten verfahren berührt; die Ersatzpflicht 
wird durch die Disziplinarstrafe nicht ausgeschlossen, sie kann aber 
auch nicht von der Disziplinarbehörde rechtskräftig festgestellt werden. 
(Reichsgesetz § 79). 

7. Die K o m p e t  e n z zur Verhängung von Disziplinarstrafen ist 
nach der Größe der Strafe verschieden bestimmt. 

a) W a r n u n g e n u n d  V e r we i s  e kann jeder Dienstvorgesetzte 
den ihm untergeordneten Reichsbeamten erteilen. (§ 80.) 

b) G e l d s t r a f e n  können verhängt werden von der obersten 
Reichsbehörde gegen alle Reichsbeamten bis zum höchsten zulässigen 
Betrage; von den derselben unmittelbar untergeordneten Behörden und 
Vorstehern von Behörden bis zum Betrage von 30 Mark; von den 
den letzteren untergeordneten Behörden und Vorstehern von Behörden 
bis zum Betrage von 9 Mark. (§ 81.) 

c) E n t f e r n u n g a u  s d e m  A m t e kann nur durch ein Er­
kenntnis der entscheidenden Disziplinarbehörden, Disziplinarkammern 
und Disziplinarhof, ausgesprochen werden. (§ 84.) 

8. Das Ve r f a h r e n  1) ist ebenfalls verschieden, je nachdem nur 
eine Ordnungstrafe verhängt oder die Entfernung aus dem Amte be­
trieben wird. 

a) Fü r 0 r d n u n  g s s t r afe n g e 1 t e n d i e Fo r m e n  d e r  
V e r w alt u n g s g e s c h ä f t e ,  d. h. sie werden durch V erfüg u n g  
verhängt. Die Verfügung ist mit Gründen versehen entweder schrift­
lich auszufertigen oder zu Protokoll zu erklären. Vor der Verhängung 
einer Ordnungsstrafe ist dem Beamten Gelegenheit zu geben, sich über 
die ihm zur Last gelegte Verletzung seiner amtlichen Pflichten zu ver­
antworten 2) . Gegen die Verhängung von Ordnungsstrafen findet nur 
Beschwerde im Instanzenzuge statt. (§ 82, 83.) 

b) D i e E n tfe r n u n g  aus d em Am t e setzt ein kontradiktori­
sches, nach den Formen des akkusatorischen Strafprozesses normiertes 
Verfahren voraus, welches aus einer schriftlichen Voruntersuchung 
und einer mündlichen Verhandlung besteht. Die oberste Reichsbehörde 
verfügt die Einleitung, ernennt den untersuchungsführenden Beamten 
und diejenigen Beamten, welche die Verrichtungen der Staatsanwalt-

1) Ueber die früher in dieser Beziehung herrschenden Rechtsansichten vgl. 
H e f f t e r a. a. 0. S. 181 fg. 

2) "Ist eine G e l d s t r af e  für den Fall der Nichterledigung einer spe z i e l l e n  
dienstlichen Verfügung binnen einer bestimmten Frist angedroht, so kann nach Ab­

lauf der Frist die Geldstrafe ohne weiteres festgestellt werden." (§ 82, Abs. 3.) 
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schaft wahrzunehmen haben (§ 84, 85) 1). Nach Beendigung der Vor­
untersuchung werden die Akten an die oberste H.eichsbehörde einge­
sandt, nachdem dem Angeschuldigten der Inhalt der erhobenen Beweis­
mittel mitgeteilt worden ist. Die oberste H.eichsbehörde kann mit Rück­
sicht auf den Ausfall der Voruntersuchung das Verfahren einstellen 
und geeigneten Falles eine Ordnungsstrafe verhängen oder die Ver­
weisung der Sache vor die Disziplinarkammer beschließen. Im letzteren 
Falle ist von dem Beamten der Staatsanwaltschaft eine Anschuldi­
gungsschrift anzufertigen, welche dem Angeschuldigten abschriftlich 
mitzuteilen ist. Der Angeschuldigte kann sich des Beistandes eines 
Rechtsanwalts bedienen. Ueber die mündliche Verhandlung gelten 
die gewöhnlichen Vorschriften des Strafprozesses. Sie ist ö f f  e n t-

1 i c h ; aus besonderen Gründen kann durch Beschluß der Disziplinar­
kammer die Oeffentlichkeit ausgeschlossen oder auf bestimmte Personen 
beschränkt werden. Sowohl der Staatsanwaltschaft als dem Angeschul­
digten steht gegen das Erkenntnis der Disziplinarkammer die Berufung 
an den Disziplinarhof offen, welche binnen einer vierwöchentlichen 
Frist anzumelden ist. (§ 94 bis 117.) 

9. Der Kaiser hat das Recht, die von den Disziplinarbehörden ver­
hängten Strafen zu erlassen oder zu mildern. (§ 118.) Durch diesen 
Satz wird das Begnadigungsrecht des Kaisers nicht nur auch in Be­
ziehung auf die mittelbaren Reichsbeamten anerkannt, sondern zu­
gleich das Begnadigungsrecht der betreffenden Landesherren, welche 
die mittelbaren Reichsbeamten angestellt haben, ausgeschlossen 2). 

10. Für das Disziplinarverfahren werden weder Gebühren noch 
Stempel, sondern nur bare Auslagen in Ansatz gebracht. Die durch 
das förmliche Disziplinarverfahren entstehenden baren Auslagen 3) 
(Zeugengebühren u. dgl.) hat der Angeschuldigte, wenn er verurteilt 
wird, ganz oder teilweise zu erstatten. Ueber die Erstattungspflicht 
entscheidet das Disziplinarerkenntnis. (§ 124.) Zur Deckung der Kosten 
kann derjenige Teil des Gehalts oder Wartegeldes verwendet werden, 
welcher nach Vorschrift der § 128, 132 innebehalten wird. 

11. Ueber die Spezialvorschriften, welche hinsichtlich der Marine­
und Militärbeamten erlassen sind, vgl. oben S. 417 ff. 

1) Da das Disziplinarverfahren zwar dem Strafverfahren n a c h  g e b  i 1 d e  t ,  aber 
keine Abart desselben ist und niemals zu einer öffentlichen Strafe führen kann, so 
ist die Verhaftung, vorläufige Festnahme oder Vorführung des Angeschuldigten un­
zulässig. (§ 94, Abs. 2.) 

2) Ob für die w ü r t t e m b e r  g i s c h e n M i  1 i t ä r b e a m t e n  durch Art. 5 der 
Militärkonvention vom 21./25. November 1870 eine Ausnahme begründet ist, oder ob 
das daselbst erwähnte Begnadigungsrecht des Königs sich hinsichtlich der Militär· 
beamten auf strafrechtliche Erkenntnisse beschränkt, ist zweifelhaft. Da das Reichs· 
beamtengesetz § 118 einen Vorbehalt hinsichtlich der württembergischen Militärbe­
amten nicht macht, so muß es der Militärkonvention derogieren, auch wenn dieselbe 
ursprünglich Disziplinarstrafen mit umfaßt hat. 

3) Die Tagegelder und Reisekosten der zu Sitzungen der entscheidenden Dis­
ziplinarbehörde reisenden Mitglieder sind nicht hierzu zu rechnen. Ka n n  g i e ß e  r S. 219. 
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12. Auf die Mitglieder des Reichsgerichts, des Bundesamts für das 
Heimatswesen, des Rechnungshofes des Deutschen Reiches und auf 
richterliche Militärjustizbeamte finden die Vorschriften des Reichsbe­
amtengesetzes über Disziplinarbestrafung keine Anwendung. Reichs­
gesetz § 158, Abs. 1. 

§ 49. Die Rechte der Reichsbeamten. 

Aus dem Anstellungsvertrage erlangt der Beamte das Recht auf 
Schutz in Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit, ferner auf Ersatz der 
von ihm gemachten Auslagen und Verwendungen bei Besorgung der 
Amtsgeschäfte, endlich der Regel nach (aber nicht notwendig) auf Ge­
währung des Lebensunterhaltes durch den Staat. Auch die Befugnis 
die dem Amte entsprechenden Titel zu führen, kann hierher gezählt 
werden 1) . 

In allen diesen Beziehungen erweist sich das Staatsdienstverhältnis 
vollkommen gleichartig mit anderen Gewalt- und Dienstverhältnissen, 
und namentlich liegt die Analogie mit der Vassalität in ihrer ursprüng­
lichen Form vor Augen, welche ebenfalls w e s  e n t 1 i c h  die Verpflich­
tung des Herrn zum Schutz und r e g  e 1 m ä ß i g ,  aber nicht notwen­
dig, zur Gewährung des Unterhaltes (in der Form des Benefizium) 
begründete. 

Dagegen ist die weitverbreitete Lehre 2), daß der Beamte ein Recht 
auf das Amt oder auf die mit dem Amt verbundene Gewalt und auf 
die Ausübung obrigkeitlicher Befugnisse habe, völlig unrichtig. Die 
obrigkeitlichen Rechte, welche der Beamte handhabt, sind nicht s e i n e  
Rechte, sondern Rechte des S t a a t e s; mit ihrer Handhabung betätigt 
er nicht ein ihm zustehendes Recht, sondern er erfüllt eine ihm ob­
liegende Pflicht; er ist nicht das Subjekt dieser Rechte, sondern das 
Instrument, vermittelst dessen der Staat dieselben ausübt 3). 

1. D a s R e c h t a u f S c h u t z. 

Da der heutige Staat seiner wesentlichen Aufgabe gemäß alle seine 
Angehörigen vor rechtswidrigen Angriffen schützt, so bedarf es keines 
hierauf gerichteten speziellen Rechtes der Beamten. So weit aber der 
Staat von seinen Beamten staatliche Dienste erfordert, ist er verbunden, 

1) Nach Je 11 in e k, System S. 180 erwirbt der Staatsdiener durch den Anstel­
lungsvertrag „den Anspruch, als solcher zu gelten, d. h. vom Staate anerkannt zu 
werden". Vgl. über dieses „Recht auf Anerkennung" oben S. 331, Note 1 .  

2) Vgl. u. a. S e  u ff e r  t, Verhältn. des Staates § 64, S. 115; Gö n n e r  S. 219 ff.; 
Leis t, Staatsrecht § 101, S. 314; Pe r t h e s  S. 110 ff.; P ö z l im Staatswörterbuch 
IX, S. 701; Za c h a r i ä  II,§ 139, S. 51; Gr o t ef e n d  § 690, S. 713; Bl u n t s c h l i, 
Allg. Staatsrecht (4 . Aufl.) II, S. 132, 133; 0. Maye r II, S. 225 fg.; Pr e u ß , Städti­
sches Amtsrecht S. 100 ff. 

3) Vgl. oben S .. 366 ff.; zustimmend S c h u 1 z e, Deutsches Staatsrecht I, S. 333; 
G. Meye r, Staatsrecht§ 150; Je l lin e k  S. 178fg. 



496 § 49. Die Rechte der Reichsbeamten. 

sie i n  A u s ü b u n g  d i e s e r  D i e n s t e  zu schützen. Hieraus ergibt 
sich ein besonderer Schutz, der mit der dienstlichen Stellung des Be­
amten im engsten Zusammenhange steht und sich von dem allge­
meinen Schutz aller Staatsangehörigen (siehe oben S. 153 fg.) unter­
scheidet. Es ist zwar nicht zu verkennen, daß der Staat durch Ge­
währung dieses Schutzes nicht bloß den Beamten, sondern zugleich 
sich selbst schützt, und daß man deshalb wohl berechtigt ist, alle An­
griffe gegen die Beamten in Beziehung auf die Ausübung ihres Amtes 
als Angriffe gegen die S t a a t s  g e w a 1 t selbst aufzufassen. Allein 
nicht bloß der Staat, sondern auch der B e a m te f ü r  s e i n e  Pe r s on, 
der amtliche Handlungen vorzunehmen verpflichtet ist, wird das Objekt 
des Angriffes und folgeweise das Objekt des Schutzes. 

Der Staat befriedigt diesen Anspruch des Beamten, in Ausübung 
seines Amtes geschützt zu werden, teils unmittelbar durch physische 
Machtmittel, teils vermittelst der Strafgewalt, indem er Verletzungen 
des Beamten in Beziehung auf sein Amt unter Strafdrohungen stellt. 
Hierher gehören folgende Bestimmungen: 

1. Mit Strafe ist bedroht im § 113 des Reichsstrafgesetzbuchs, wer 
einem Beamten, welcher zur V o 11 s t r e c k u n g von Gesetzen, von 
Befehlen und Anordnungen der Verwaltungsbehörden oder von Ur­
teilen und Verfügungen der Gerichte berufen ist, in d e r  r e cht­
m ä ß i g e n  Au s ü b ung s e i n e s  A m t e s  durch Gewalt oder durch 
Bedrohung mit Gewalt Widerstand leistet 1). 

2. »Wer es unternimmt, durch Gewalt oder Drohung eine Behörde 
oder einen Beamten zur Vornahme oder Unterlassung einer Amts­
handlung zu nötigen, wird mit Gefängnis nicht unter drei Monaten 
bestraft.« Reichsstrafgesetzbuch § 114 2) . 

3. Die Beleidigung eines Beamten in Beziehung auf seinen Beruf 
ist zwar im Reichsstrafgesetzbuch nicht mehr wie im preußischen 
Strafgesetzbuch § 102 zu einem besonderen Delikt gemacht und mit 
einer höheren Strafe bedroht wie die Beleidigung überhaupt. Wohl 
aber kann der Umstand, daß ein Beamter in Beziehung auf sein Amt 
beleidigt worden ist, als Strafzumessungsgrund in Betracht kommen 3) . 

Außerdem hat aber das Reichsstrafgesetzbuch § 196 bestimmt, daß, 
wenn die Beleidigung gegen eine Behörde oder einen Beamten, wäh­
rend sie in der Ausübung ihres Berufes begriffen sind, oder in Be-

1) Vgl. Jo hn in v. Holtzendorffs Handbuch des Strafrechts Bd. 3, S. 115 ff.; 
H i  11 e r, Die Rechtmäßigkeit der Amtsa usübung, Würzburg 1873; H ug o  Meye r, 
Lehrbuch des Strafrechts § 190; Max Ernst M a y e r, Widerstand gegen die Staats­
gewalt. (Vorarbeiten zur Strafrechtsreform Bd. I, S. 349 ff.); B i n d  in g, Lehrbuch 
S. 756 ff. Daselbst za hlreiche Literaturangaben. Ueber die Praxis vgl. die Zusammen­
stellung der Reichsgerichtsentscheidungen bei S t  en g 1 e in, Lexikon des d. Straf­
rechts Bd. I, S. 37 ff. 

2) Vgl. H e i n z e in Goltda mmers Archiv Bd. 17, S. 738 ff. ; J o h n a. a. 0. S. 127 ff. 
B in d ing a. a. 0. S. 749. 

3) 0 p p e n h o f f, Kommentar Note 1 zu § 196. 
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ziehung auf ihren Beruf begangen ist, außer den unmittelbar Beteilig­
ten auch deren amtliche Vorgesetzte das Recht haben, den Strafan­
trag zu stellen. Es beruht dies auf dem Gedanken, daß eine solche 
Beleidigung eines Beamten zugleich ein Angriff auf die staatliche 
Autorität, eine Verletzung der Staatsgewalt selbst durch Verunglimpfung 
ihres Organes ist. 

II. D e r A n s p r u c h a u  f E r s a t z d e r  A u s 1 a g e n u n d V e r­
w e n d  u n g e n. 

Nach den Grundsätzen der modernen staatlichen Finanzwirtschaft 
kommt der Beamte der Regel nach nicht in die Lage, aus eigenen 
Mitteln Auslagen für den Staat zu machen; vielmehr sind für die 
finanziellen Bedürfnisse der einzelnen Verwaltungsstellen durch den 
Etat Fonds ausgeworfen, welche von den dafür eingerichteten Kassen 
verwaltet werden und auf welche alle zur. Bestreitung von Amtsbe­
dürfnissen erforderlichen Zahlungen anzuweisen sind. Trotzdem gibt 
es gewisse Bezüge der Beamten, welche rechtlich durchaus verschieden 
sind von dem Gehalte, indem sie nicht eine Rente für den Lebens­
unterhalt des Beamten, sondern ein Aequivalent für Auslagen und 
Verwendungen desselben in Ausübung seines Amtes sind. Sie kommen 
daher weder bei der Versetzung in ein anderes Amt, noch bei der 
einstweiligen Versetzung in den Ruhestand, noch bei der Pensionierung 
in Anrechnung 1). Tatsächlich können die Beträge, welche dem Be­
amten ersetzt werden, zwar die von ihm wirklich gemachten baren 
Auslagen überschreiten, und deshalb können derartige Bezüge einen 
Teil des Diensteinkommens bilden , der tatsächlich eine Gehaltser­
höhung darstellt: im Rechtssinne aber sind sie nicht Einnahmen des 
Beamten, sondern lediglich Ersatz von Auslagen. Hierhin gehören 
folgende Arten: 

· 

1. P a u  s c h s u m  m e n für Bureaubedürfnisse, Portokosten und 
andere im Dienste zu machende Ausgaben. Durch den Reichsetat 
werden diejenigen Fälle, in denen Pauschquanta bezahlt werden, so­
wie die Beträge derselben festgestellt. 

2. Re p r ä  s e n t a t i o n s g e 1 d e  r. Mit gewissen Aemtern ist die 
Pflicht verbunden, einen Aufwand zu treiben, der nicht in dem Interesse 
des Beamten, sondern vorzugsweise in dem des Staates liegt. So wie 
die Hofhaltung nicht nur ein persönliches Bedürfnis des Landesherrn, 
sondern ein politisches Bedürfnis des Staates befriedigt, so ist auch 
die Haushaltung gewisser Beamten nicht bloß auf die Befriedigung 
ihrer persönlichen Lebensbedürfnisse gerichtet, sondern zugleich durch 
Bedürfnisse der amtlichen Stellung beeinflußt. Deshalb wird solchen 
Beamten abgesondert von ihrem Gehalte ein Beitrag zur Bestreitung 
dieser durch die Repräsentationspflicht gebotenen Mehrausgaben zuge-

1) Vgl. auch Pf e i ff er, Prakt. Ausf. Bd. 5, S. 263 fg. 
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wiesen. Dieser rechtlichen Natur entspricht es, daß der Anspruch 
auf die Repräsentationsgelder erst mit dem Eintritt in die zur Reprä­
sentation verpflichtende Stelle beginnt und mit dem Ausscheiden aus 
dieser Stelle durch Versetzung in eine andere Stelle oder durch Ver­
setzung in den einstweiligen Ruhestand (Stellung zur Disposition) er­
lischt 1), und daß selbst im Falle einer Beurlaubung die Gelder ganz 
oder teilweise dem Vertreter überwiesen werden können 2) . Für die 
Reichsbeamten werden die Fälle, in denen Repräsentationskosten zu 
ersetzen sind, sowie die Höhe der Beträge durch den Reichsetat fest­
gestellt. 

3. T a g e g e 1 d e  r und F u h r k o s t e n bei dienstlicher Beschäfti­
gung der Beamten außerhalb ihres Wohnorts und Um z u g s k o s t e n  
im Falle ihrer Versetzung. Die Höhe der Beträge, welche zur Ver­
gütung dieser Kosten zu entrichten sind, wird durch eine im Einver­
nehmen mit dem Bundesrate zu erlassende Verordnung des Kaisers 
geregelt. Reichsbeamtengesetz § 18. Die jetzt geltenden Vorschriften 
sind auf Grund der Verordnung vom ·17. Juli 1910 (Reichsgesetzbl. 
S. 947) in der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 8. September 
1910 (Reichsgesetzbl. S. 993) zusammengefaßt worden 3). 

a) Hinsichtlich der Höhe der T a g e  g e 1 d e r  werden sieben Klassen 
von Reichsbeamten unterschieden mit Sätzen von 4 bis 35 Mk. täg­
lich (§ 1, Abs. 1) 4). Wird die Dienstreise an demselben Tage angetreten 
und beendet, so werden die Tagegelder ermäßigt (§ 1, Abs. 2). Wird 
ein etatsmäßig angestellter Reichsbeamter längere Zeit außerhalb seines 
Wohnorts bei einer Behörde beschäftigt, so kann die vorgesetzte Be­
hörde die Höhe der Tagegelder entsprechend ermäßigen; wenn nicht 
etatsmäßig angestellte Reichsbeamte vorübergehend außerhalb ihres 
Wohnortes bei einer Behörde beschäftigt werden, so bestimmt in allen 
Fällen die vorgesetzte Behörde die Höhe der Tagegelder (§ 2). 

b) Hinsichtlich der Fuh r k o s t e n wird unterschieden, ob die 
Dienstreisen auf Eisenbahnen oder Schiffen gemacht werden können 
oder nicht und ob die Wegestrecken innerhalb oder außerhalb des 
Reichsgebiets liegen. Hiernach und nach dem Range der Beamten 
bestimmt sich die für das Kilometer zu zahlende Vergütung (§ 3 ff.). 
Der Reichskanzler kann anderweitige Beträge festsetzen für Dienst­
reisen von Beamten, denen ein Amtsbezirk überwiesen ist oder die 
durch die Art ihrer Dienstgeschäfte zu häufigen oder regelmäßig wie-

1) Vgl. Ur t e i 1 d e s  R e i c h  s o  b e r  h a n  d e 1 s g e r  i c h  t s vom 16. Februar 
1877, Entscheidungen ßd. 21, S. 383 fg., 388. Anders hinsichtlich der 0 r t s zulagen 
der Elsaß-Lothringer Beamten das Urteil des Reichsgerichts vom 9. Juni 1882, Ent­
scheid. Bd. 7, S. 73 fg. 

2) Verordn. vom 2. November 1874, § 5, Reichsgesetzbl. S. 129. 
3) Dazu sind Ausführungsbestimmungen ergangen durch Erlaß des Reichskanz­

lers v. 29. Sept. 1910, RGBl. S. 1071. 
4) Der Reichskanzler bestimmt, welche Beamte zu den unter I bis VII genannten 

Beamtenklassen gehören oder denselben gleichzustellen sind. Verordn. § 26. 
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derkehrenden Dienstreisen genötigt werden; ferner für Dienstreisen 
zwischen nahegelegenen Orten und für Dienstreisen, die einen längeren 
Aufenthalt des Beamten außerhalb seines Wohnortes erforderlich 
machen (§ 13). Beamte, welche zum Zweck von Heisen innerhalb 
ihres Amtsbezirks eine Pauschsumme für Tagegelder oder Fuhrkosten 
oder Unterhaltung von Fuhrwerk oder Pferden beziehen , können 
Tagegelder oder Fuhrkosten nach Maßgabe dieser Verordnung nur 
liquidieren, wenn sie Dienstgeschäfte a u ß e r h a 1 b ihres Amtsbezirks 
ausgeführt haben (§ 14). Im Falle des Urlaubs oder sonstiger Ver­
hinderung haben sie den Stellvertreter angemessen zu entschädigen 
(§ 15). 

c) Für die Vergütung der U m z u  g s k o s t e n  ist maßgebend teils 
der Rang des Beamten, teils die Entfernung. Die Kosten bestehen 
teils in allgemeinen Kosten der Domizilverlegung, teils in Transport­
kosten. Bei Berechnung der Entfernung wird die kürzeste fahrbare 
Straßenverbindung zugrunde gelegt; bei Bestimmung des Ranges die 
Stellung, aus welcher - nicht in welche - der Beamte versetzt wird. 
Beamte ohne Familie erhalten nur die Hälfte der regulären Vergütung 
(§§ 17 ff.) 1) . 

Außer diesen Umzugskosten wird dem Beamten der M i e t s z i n s  
vergütet, welchen er für die Wohnung an seinem bisherigen Aufent­
haltsorte für die Zeit von dem Verlassen des letzteren bis zu dem 
Zeitpunkt hat aufwenden müssen, mit welchem die Auflösung des 
Mietsverhältnisses möglich wurde, jedoch höchstens für einen Zeitraum 
von neun Monaten. Nach dem BGB. § 570 ist der Beamte im Falle 
der Versetzung befugt, seine Wohnung unter Einhaltung der gesetz­
lichen Frist zu kündigen; nach § 565 hat die Kündigung spätestens 
am dritten Werktage des Vierteljahres zu erfolgen und ist für den 
Schluß des Kalendervierteljahres zulässig. Hat der Beamte im eigenen 
Hause gewohnt, so kann demselben eine Entschädigung höchstens 
bis zum halbjährigen Betrage des ortsüblichen Mietswertes der von 
ihm benutzten Wohnung gewährt werden (§ 17, Abs. 3). 

Die nicht etatsmäßig angestellten Beamten erhalten bei Verset­
zungen nur Ersatz der Fuhrkosten und Tagegelder. Ausnahmsweise 
kann ihnen Ersatz der Umzugskosten von der obersten Reichsbehörde 
im Einvernehmen mit der Reichsfinanzverwaltung bis zur Höhe der 
notwendig aufgewendeten Beträge und in den Grenzen der verordnungs­
mäßigen Sätze gewährt werden(§ 22, Abs. 1). Personen, welche, ohne 
vorher im Reichsdienst gestanden zu haben, in denselben übernom­
men werden, kann ausnahmsweise eine durch die oberste Reichsbe­
hörde festzusetzende Vergütung für die, Dienstantrittsreise und im Falle 
der dauernden Uebernahrne für Umzugskosten gewährt werden, welche 
den für Reichsbeamte bestehenden Satz nicht übersteigen soll (§ 25). 

1) Umzugskosten hat der Beamte nur zu fordern, wenn er tatsächlich den Um­
zug bewirkt hat. E n t s c h. des R eichsg e rich t s  Bd. 37, S. 265. 
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d) Da diese Vorschriften nicht für alle Dienstzweige angemessen 
sind, teils wegen der Häufigkeit und Regelmäßigkeit der Dienstreisen, 
teils wegen der großen Entfernung der dienstlichen Wohnsitze oder 
wegen besonderer Verhältnisse des Dienstes, so sind für gewisse Kate­
gorien von Beamten besondere Verordnungen vom gleichen Tage er­
gangen 1). 

4. Unter dem Namen F u n k t i o n s z u l a gen erhalten nach 
Maßgabe des Etats mehrere Reichsbeamte Geldbeträge, welche teils 
Pauschsummen für Bureaukosten u. dgl. Auslagen, teils Vergütungen 
für besondere Mühewaltungen sind, denen sich der Beamte neben den 
eigentlichen Geschäften seines Amtes unterzieht. Denselben Charakter 
haben die sogenannten R e m  u n e r  a t i o n e n. Von dem Gehalt 
unterscheiden sie sich dadurch, daß sie eine Vergütung für aufge­
wendete Arbeit sind. Endlich werden in gewissen Fällen den Be­
amten sogenannte 0 r t s z u l ag e n gewährt; sie sind ein Ersatz dafür, 
daß der Beamte ein notwendiges Domizil hat, mithin den Teuerungs­
verhältnissen des Ortes, wo sein dienstlicher Wohnsitz ist, sich nicht 
entziehen kann. 

III. D e r A n s p r u c h a u f L e b e n s u n t e r h a 1 t 2) . 

1. Da die Beamten ge\vöhnlich ihre ganze Lebenstätigkeit dem 
Dienste widmen, daher neben dem Staatsdienst keinen Erwerbsberuf 
haben können, so übernimmt der Staat regelmäßig die Verpflichtung, 
sie s t a n d e s  m ä ß i g z u u n t e r h a l t e n. Für den Begriff des 
Staatsdienerverhältnisses ist dies zwar nicht wesentlich, es gibt auch 
unbesoldete Staats- und Reichsbeamte; die überwiegende Mehrzahl 
der Reichsbeamten, sowie der Staatsbeamten, erhält jedoch eine Be­
soldung. Es bedarf gegenwärtig keiner Ausführung mehr, daß die Be­
soldung keine Lohnzahlung ist, wie sie der Dienstmiete entspricht; 
die Besoldung ist vielmehr eine mit der Verwaltung eines Amtes ver­
bundene R e n t e , mittelst deren der Staat den Beamten alimentiert 3). 

1) Diese Beamten sind die Reichskommissare für das Auswanderungswesen und 
die Beamten der Kanalverwaltung, RGBI. 1910, S. 1000; die Reichseisenbahn-Beamten 
S. 1002; die Post- und Telegraphen-Beamten S. 1006; und die gesandtschaftlichen und 
Konsularbeamten S. 1008 . 

2) Vgl. Ha r s e i m, Art. „Besoldung" in v. Stengels Wörterbuch I, S. 184 . Die 
besonderen für Militärpersonen bestehenden Vorschriften werden unten beim Militär­
wesen dargestellt. 

3) Vgl.v. G e r b e r, Grundzüge§36,Notell; B l u n t s c h l i II,S.134; S c h u l z e, 
Preuß. Staatsrecht I, S. 336; E c c i u s , Preuß. Privatrecht (5 . Aufl.) II, § 141, Note 13; 

vgl. jetzt auch I h e r  i n  g, Zweck im Recht I, S. 201; G. M e y e r, Staatsrecht § 150; 
Zo r n  I, S. 318; Lö n i n g, Verwaltungsrecht S. 131; Le o n i  I, S. 145; Ha r s e i m 
a. a. 0.; Je 11 i n  e k S. 182; P i e p  e r  S. 25 fg. u. a. Gegen diese Ansicht erklärt sich 
S e y d e  1, Bayer. Staatsrecht II, S. 237 ff.; er erkennt aber an, daß aus der öffentlich­
rechtlichen Natur der Gehaltsleistung sich gewisse Rechtssätze erklären, „welche 
bürgerlich-rechtlichen Bestimmungen über Alimentation ähnlich sind"; ferner 0. M ay e r  
i m  Archiv für öffentl. Recht Bd. 3 ,  S .  7 0  fg., und Verwaltungsrecht II, S .  249. Der 
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Die Höhe dieser Rente bestimmt sich nicht nach dem Maße oder der 
Schwierigkeit der Arbeit und ist nicht nach dem Umfange der Ge­
schäfte wechselnd, sondern sie bestimmt sich teils nach der sozialen 
Stellung, welche der Träger eines Amtes einnimmt, teils nach dem 
Gesichtspunkt, ob das Amt den Lebensberuf desselben erfüllt oder ein 
sogenanntes Nebenamt ist, welches noch für eine andere Erwerbs­
tätigkeit neben sich Raum läßt. Mit der bloß negativen Bemerkung 
aber, daß die Besoldung keine Lohnzahlung sei, wird der juristische 
Charakter derselben ebensowenig bestimmt, wie mit der Angabe, daß 
sie auf einem öffentlich-rechtlichen Titel beruhe; vielmehr ist charak­
teristisch für sie, daß sie eine s t a n d e s g e m ä ß e A l i m e n t i e r u n g 
des Beamten ist 1). Aus dieser juristischen Natur der Rente ergeben 
sich folgende Rechtssätze, die bei jeder anderen Auffassung nicht als 
Konsequenzen, sondern als Singularitäten erscheinen 2). 

a) Die Forderung ist nicht bedingt durch wirkliche Leistung der 
amtlichen Dienste. Die Besoldung ist dem Beamten auch dann zu 
zahlen, wenn er durch Krankheit oder durch Mitgliedschaft im Reichs­
tage an der Wahrnehmung des Dienstes verhindert ist 3) oder bei 
kürzerem Urlaub 4) . Bei pflichtwidrigem Verlassen des Amtes ohne 
Urlaub oder bei Ueberschreitung des Urlaubs ist der Beamte aber für 
die Zeit der unerlaubten Entfernung des Diensteinkommens verlustig 5) . 

Die Forderung besteht ferner, wenn auch in gemindertem Betrage, 
fort, wenn der Beamte einstweilig oder definitiv in den Ruhestand 
versetzt wird. (Siehe unten S. 505 fg. ). 

b) Die Gehaltsbezüge sind dem Beamten im Voraus zu bezahlen, 
wie dies dem Wesen der Alimentation entspricht. Die Bezahlung 
erfolgt der Regel nach monatlich im Voraus; dem Bundesrat ist es 
aber überlassen, diejenigen Beamten zu bestimmen, an welche die 
Gehaltszahlung vierteljährlich stattfinden soll H). 
Standpunkt des Reichsgerichts ist schwankend, wie aus den bei P i e p e r  a. a. 0. er­
wähnten Entscheidungen hervorgeht. 

1) In der früheren Literatur ist statt dessen der Gesichtspunkt herrschend, daß 
die Besoldung eine Entschädigung· dafür sei, daß derjenige Staatsbürger, der ein Amt 
verwaltet, dem Staate mehr Dienste leistet, als er bei gleicher Verteilung der erfor­
derlichen Dienste auf a 11 e Staatsbürger zu leisten haben würde. So namentlich 
G ö n n e r S. 101 :ff. 

2) In fast allen älteren Darstellungen des Staatsrechts lassen die Erörterungen 
über die Besoldungen der Beamten feste rechtliche Gesichtspunkte und prinzipielle 
Konstruktion vermissen. Man vgl. z. B. Z ö p f 1 II, § 517; Z a c h a r i ä II, § 139; 
G r o t  e f e n d  § 691 fg.; v. M o  h 1, Württemb. Staatsrecht II, § 163, S. 114 ff.; v. 
R ö n n e ,  Preuß. Staatsrecht II, 1, § 336, S. 450 :ff. 

3) Reichsgesetz § 14, Abs. 2. 
4) Verordn. v. 2. November 1874 (Reichsgesetzbl. S. 129). Siehe oben S. 457 fg. 
5) Reichsgesetz § 14, Abs. 3. 
6) Reichsgesetz § 5, Abs. 1. Die Bundesratsverordnung ist am 5. Juli 1873 er­

gangen (Zentralbl. 1873, S. 211). Ferner Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 
27. Dezember 1875 (Zentralbl. S. 819) , vom 19. November 1877 (Zentralbl. S. 558), 
vom 20. Mai 1885 (Zentralbl. S. 205), 21. Mai 1890 (Zentralbl. S. 140). 
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c) Wenn der Beamte bei Beginn des Monats im Dienste war, so 
ist der Besoldungsanspruch für den ganzen Monat erworben. (Sterbe­
monat) 1). 

d) Die Besoldung der Beamten kann von Gläubigern derselben 
nicht völlig mit Beschlag belegt werden. Daß sie t e i 1 w e i s e als 
Befriedigungsobjekt in Anspruch genommen werden kann , beruht 
darauf, daß sie dem Beamten mehr als notdürftigen, daß sie ihm 
standesgemäßen Unterhalt gewährt. Soweit sie zu dem notdürftigen 
Unterhalt erforderlich ist, ist sie überhaupt kein Exekutionsobjekt. 
In dieser Hinsicht ist eine gemeinrechtliche Regel erst durch die Zivil­
prozeßordnung § 850 in Geltung getreten. Darnach ist das Dienstein­
kommen der Beamten bis zum jährlichen Betrag von 1500 Mark der 
Pfändung ganz entzogen, von dem Mehrbetrage nur der dritte Teil 
der Pfändung unterworfen. Diejenigen Einkünfte aber, welche zur 
Bestreitung eines Dienstaufwandes bestimmt sind (Tagegelder, Reise­
und Umzugskosten, Repräsentationskosten), und der Servis der Offiziere, 
Militärärzte und Militärbeamten sind weder der Pfändung unterworfen, 
noch bei der Ermittelung, ob und zu welchem Betrage ein Dienst­
einkommen der Pfändung unterliege, zu berechnen. Vgl. auch Zivil­
prozeßordnung § 850, Abs. 5. 

e) Im engsten Zusammenhange mit diesem Satz steht die Rechts­
regel, daß die Reichsbeamten den auf die Zahlung von Diensteinkünften, 
Wartegeldern oder Pensionen ihnen zustehenden Anspruch mit recht­
licher Wirkung nur insoweit zedieren, verpfänden oder sonst über­
tragen können, als diese Diensteinkünfte der Beschlagnahme unter­
liegen 2) . Denn soweit die Besoldung zur »Notdurft« des Beamten 
gehört, ist sie unübertragbar 3). Hinsichtlich des Umfangs, in welchem 
das Veräußerungsverbot Platz greift, sind hiernach die Vorschriften der 
Zivilprozeßordnung § 850 maßgebend. 

Soweit die Gehaltsforderung übertragbar bleibt, ist zur Sicherung 
der Reichskasse, welche das Gehalt auszuzahlen hat, vorgeschrieben, 

1) Vgl. Reichsgesetz § 7, 27, 55, 60, 69, 128. Abgesehen von dem Anspruch auf 
den Sterbemonat wird in einem Erkenntnis des Reichsgerichts vom 22. Dezember 
1881 (bei P e r  e 1 s u. S p i  11 i n  g S. 15) angenommen, daß der Beamte denjenigen 
Teil des ihm pränumerando gezahlten Gehalts, welcher auf die Zeit zu rechnen ist, 
in welcher er sich nicht mehr in amtlicher Stellung befunden hat, dem Staate z u­
r ü c k z a h 1 e n müsse, weil es bezüglich dieses Teiles des Gehalts an der causa fehle. 
Es beruht diese Entscheidung auf der Hineintragung der privatrechtlichen Kondik­
tionengrundsätze (causa data, causa non secuta) in das öffentlich-rechtliche Dienst­
verhältnis der Beamten. Siehe unten S. 522, Note 3. 

2) Reichsgesetz § 6, Abs. 1. BGB. § 400. 
3) Vgl. Preuß. Allg. Landrecht I, 19, § 22: Urteil des Re i c h s g e r i c h t s  vom 

5. April 1881; Entscheid. Bd. 4, S. 142 fg. (Auch bei R eg· e r  II, S. 71.) Die gewöhn­
liche Angabe der Lehrbücher, daß der Anspruch auf die Besoldung unübertragbar sei, 
weil er ein „höchst persönlicher" sei, ist keine Erklärung oder Begründung, sondern 
eine Tautologie, ein idem per idem und überdies unrichtig. 
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daß die Benachrichtigung an die Kasse durch eine derselben auszu­
händigende öffentliche Urkunde erfolgen muß 1). 

f) In demselben Umfange, in welchem das Diensteinkommen der 
Reichsbeamten der Pfändung unterworfen und veräußerungsfähig ist, 
gehört dasselbe auch zur Konkursmasse, falls über das Vermögen eines 
Reichsbeamten der Konkurs eröffnet ist 2) . 

2. Das Recht auf den Bezug der Besoldung beginnt mit dem in 
dem Anstellungsvertrage vereinbarten Tage; ist ein solcher nicht fest­
gesetzt, mit dem Tage des Amtsantritts 3) . Verschieden hiervon ist das 
»Besoldungsdienstalter«; es beginnt erst mit dem Tage der Anstellung 
in der jeweiligen e t  a t s m ä ß i g e n  Stelle und als solcher gilt der Tag, 
von dem ab das Diensteinkommen der Stelle bezogen wird. Die Zeit 
aber, welche der Beamte in dem gleichen Dienstzweige in einer außer­
etatsmäßigen Stelle im Reichs b e a m t e n verhältnis 4) verbracht hat, 
ist für die Festsetzung des Besoldungsdienstalters teilweise in Anrech­
nung zu bringen 5) . Das Diensteinkommen der etatsmäßigen Reichs­
beamten ist jetzt durch das B e s  o 1 d u n g s g e s  e t z und die ihm 
beigefügten Besoldungsordnungen vom 15. Juli 1909 (Reichsgesetzblatt 
S. 573) 6) festgestellt worden, so daß die Bewilligung von Gehalt und 
Gehaltserhöhungen der freien Entschließung der höchsten Reichsbe­
hörden entzogen ist. Dagegen bestimmt der Reichskanzler die Bezüge 
der nichtetatsmäßigen Beamten 7) . 

3. Das Diensteinkommen der e t a t s m ä ß i g e n Reichsbeamten 
setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen, der Besoldung und dem 
Wohnungsgeldzuschuß. 

a) D i e B e s  o 1 d u n g. Die Gehälter sind entweder Einzelgehälter 
oder nach Dienstaltersstufen geregelt (aufsteigende Gehälter) 8) . Die er­
steren sind unveränderlich und in der Besoldungsordnung I (Reichs­
gesetzbl. S. 607 fg.) festgesetzt; die Gehälter nach Dienstaltersstufen sollen 
in Stufen von drei zu drei Jahren bis zur Erreichung des Höchstge-

1) BGB. § 411. 
2) Konkursordn. § 1, Abs. 1 und 4. 
3) Reichsgesetz § 4, Abs. 2. Siehe oben S. 453. 
4) Im Gegensatz zu einem privatrechtlichen Dienstverhältnis und zum Vorbe­

reitungsdienst. 

5) Besoldungsges. §§ 6-8. Die anzurechnende Zeit ist für die verschiedenen 
Beamtenklassen und nach dem Anfangsgehalt der ersten etatsmäßigen Stelle verschie­
den bestimmt. 

6) Das Besoldungsges. ist ergänzt worden durch das RG. v. 21. März 1910 (RGBL 
S. 524) hinsichtlich der Veterinäre und durch die Verordn. v. 20. März 1910 (RGBl. 
S. 597) auf die Reichsbankbeamten ausgedehnt worden. Der Reichskanzler hat Aus­
führungsbestimmungen zum Besoldungsges. erlassen am 24. Juli 1909. (Zentralbl. S. 597 ff.) 

7) Bes. Ges. § 13. 
8) Daselbst § 4. Eine Ausnahme machen die Beamten der Reichskanzlei, deren 

Einweisung in die Gehaltsstufen nach dem Ermessen des Reichskanzlers erfolgt. Der 
Gehalt der gesandtschaftlichen und Konsularbeamten wird durch das Etatsgesetz 
festgesetzt. § 1 Abs. 2. 
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halts bewilligt werden 1 ) . Einen Rechtsanspruch auf die vorgeschriebene 
Gehaltsfestsetzung und die Gewährung der Dienstalterszulagen haben 
nur die richterlichen Beamten; nur die letzteren können daher den 
Anspruch im Wege der Klage geltend machen 2) . Daraus ist aber nicht 
zu folgern, daß die Besoldungsordnung nur eine Verwaltungsvorschrift 
sei; sie begründet für die obersten Behörden gesetzliche Pflichten und 
für die Beamten gesetzliche, wenngleich nicht klagbare Ansprüche. 
Der Beamte ist über die Festsetzung seines Besoldungsdienstalters so­
wie über die Gewährung oder Versagung einer Dienstalterszulage schrift­
lich zu benachrichtigen ; eine Dienstalterszulage kann versagt werden, 
wenn gegen das dienstliche oder außerdienstliche Verhalten des Be­
amten eine erhebliche Ausstellung vorliegt; vor der Verfügung ist dem 
Beamten Gelegenheit zu geben, sich über die Gründe der beabsichtig­
ten Maßregel zu äußern; wird die Versagung verfügt, so sind dem 
Beamten die Gründe hierfür zu eröffnen und dem Beamten steht gegen 
die Verfügung, sofern sie nicht von der obersten Reichsbehörde er­
lassen ist, die Beschwerde an diese zu. (Ges. § 12.) 

b) D e r  W oh n u n g s  g e 1 d zu s c h u ß. Anspruch darauf haben 
die etatsmäßigen Reichsbeamten, welche ihren dienstlichen Wohnsitz 
im Deutschen Reiche haben 3), mit Ausnahme derjenigen, welche im 
Reichsdienste nur ein Nebenamt bekleiden. Der Jahresbetrag bestimmt 
sich einerseits nach dem von dem Beamten bekleideten Amte, anderer­
seits nach den Wohnungspreisen der Orte, in welchen die Behörden 
ihren Sitz haben. In der ersten Beziehung sind die Beamten in sechs 
Tarifklassen eingeteilt und in der Besoldungsordnung I ist bei jeder 
Gehaltsklasse zugleich die Tarifklasse angegeben; ebenso sind die Orte 
in fünf Klassen geteilt und in der Beilage VI zum Besoldungsgesetz in 
alphabetischer Ordnung aufgeführt 4) . Der hiernach sich ergebende 
Jahresbetrag ist in der Beilage V festgestellt. 

Beamte, welche mehr als eine Stelle bekleiden, erhalten den Woh­
nungsgeldzuschuß nur für diejenige Stelle, welche auf den höchsten 
Satz Anspruch gibt (§ 32). Wird die Besoldung eines Beamten teils 
aus Reichsmitteln, teils aus Staatsmitteln bezahlt, so erhält der Beamte 

1) Bes. Ges. § 10. Die Besoldungsordn. I enthält in 70 Klassen das Anfangs­
und Höchstgehalt und die Stufen der Gehaltserhöhung. 

2) Ges. § 11, Abs. 2. Der Anspruch ruht, solange ein Disziplinarverfahren oder 
ein Strafverfahren wegen eines Verbrechens oder Vergehens schwebt. 

3) Ausgeschlossen sind demnach die gesandtschaftlichen und Konsularbeamten und 
andere Reichsbeamte , deren dienstlicher Wohnsitz im Auslande ist, mit Ausnahme 
der etatsmäßigen Beamten der Betriebsverwaltung der Reichseisenbahnen, welche 
ihren dienstlichen Wohnsitz außerhalb des Deutschen Reichs haben. Ges. § 28, Abs. 2. 

4) Welcher Ortsklasse ein außerhalb des D. Reichs gelegener Ort zuzuweisen 
ist, bestimmt der Reichskanzler. Das Ortsklassenverzeichnis ist von Zeit zu Zeit zu 
revidieren; die nächste Revision soll mit Wirkung vom 1. April 1918 erfolgen. In 
der Zwischenzeit kann der Bundesrat in besonderen Ausnahmefällen Abänderungen 
anordnen. Die vom Reichskanzler oder dem Bundesrat getroffenen Anordnungen 
sind dem Reichstage mitzuteilen. Bes. Ges. § 30. 
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auch nur diejenige Quote des tarifmäßigen Wohnungsgeldes, welche 
dem auf die Reichskasse übernommenen Besoldungsteile entspricht 
(§ 33 ). Falls der Beamte eine Dienstwohnung inne hat oder eine be­
sonders bewilligte Mietsentschädigung bezieht, fällt der Wohnungsgeld­
zuschuß fort (§ 34) 1 ) . 

Der Wohnungsgeldzuschuß gilt in rechtlicher Beziehung als ein 
Bestandteil des Diensteinkommens; er unterscheidet sich von der Be­
soldung aber in zwei Punkten. Bei einer Versetzung tritt an die Stelle 
des Satzes, der dem bisherigen Wohnort entspricht, der dem neuen 
Wohnorte entsprechende 2) ; wenn sich der Betrag desselben dadurch 
vermindert, hat der Beamte keinen Entschädigungsanspruch. (§31Abs.4.) 
Sodann wird bei Bemessung der Pension nicht derjenige Betrag des 
Wohnungsgeldzuschusses in Ansatz gebracht, den der Beamte tatsäch­
lich zuletzt gehabt hat, sondern der Durchschnittssatz sämtlicher Orts­
klassen (Gesetz § 35). 

c) Ausnahmsweise können zu dem Diensteinkommen auch noch 
Einnahmen von unbestimmter, wechselnder Höhe treten, z. B. Ge­
bühren, Erträge von Grundstücken, Tantiemen u. dgl. (Vgl. Reichs­
beamtengesetz § 42, Ziff. 2, 3, 6.) 

4. Der Anspruch auf das Diensteinkommen hört nicht auf, wenn 
die Regierung dem Beamten die Verwaltung des Amtes entzieht. Denn, 
wie bereits oben ausgeführt, ist das Staatsdienerverhältnis nicht gleich­
bedeutend mit der Führung eines Amtes und die letztere nicht die 
wesentliche Voraussetzung für den Anspruch des Beamten auf Lebens­
unterhalt. Auch der einstweilig in den Ruhestand versetzte Beamte 
hat demnach diesen Anspruch : indes ermäßigt sich der Regel nach 
die Höhe desselben 3) . Der Betrag des Diensteinkommens, welcher den 
einstweilig in den Ruhestand versetzten Beamten zu zahlen ist, heißt 
das W a r t e g e 1 d. Dasselbe beträgt drei Vierteile des pensionsfähigen 
Diensteinkommens, jedoch nicht mehr als 12000 Mark jährlich 4). Das 
Wartegeld steht im übrigen vollkommen unter den vom Diensteinkom­
men überhaupt geltenden Regeln 5) . Das Recht auf den Bezug des Warte-

1) § 34, Abs. 1 tritt für die Beamten der Betriebsverwaltung der Reichseisen­
bahnen erst am 1. April 1917 in Kraft. § 47, Abs. 5, Die Vorschriften über die Di e n s t­
w o h n u n g e n  der Reichsbeamten sind ergangen durch den allerh. Erlaß vom 16. Febr. 
1903 (Zentralbl. S. 63); für anwendbar auf die Reichsbankbeamten erklärt durch Erl. 
v. 4. Januar 1904 (Zentralbl. S. 10). 

2) Ges. § 31. Mit dem Zeitpunkt, mit welchem der Bezug des Ge h a 1 t s d e r  
b i s h e r i gen Dienststelle aufhört, erlischt auch der Anspruch auf den mit der letz­
teren verbundenen Wohnungsgeldzuschuti. Wird der Beamte aber an eine Stelle ver­
setzt, mit welcher kein Wohnungsgeld, sondern Repräsentationsgeld verbunden ist, 
so beginnt der Anspruch auf das letztere erst mit dem A n t r i t t  des neuen Amtes, 
also möglicherweise mit einem späteren Zeitpunkt. 

3) Es beruht dies darauf, daß die einstweilig in den Ruhestand versetzten Be­
amten von der Beschränkung befreit sind, Nebenämter zu übernehmen oder Gewerbe 
zu betreiben. Reichsbeamtengesetz § 16, Abs. 3. 

4) Reichsbeamtengesetz § 26. 5) Reichsbeamtengesetz § 27, 31. 
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geldes r u h t ,  wenn und so lange der Beamte infolge einer Wiederanstel­
lung oder Beschäftigung im Reichs- oder im Staatsdienste ein Dienstein­
kommen bezieht, insoweit als der Betrag dieses neuen Diensteinkom­
mens unter Hinzurechnung des Wartegeldes den Betrag des von dem 
Beamten vor der einstweiligen Versetzung in den Ruhestand bezogenen 
Diensteinkommens übersteigt 1). Das Recht auf das Wartegeld e r-
1 i s c h t ,  wenn der Beamte im Reichsdienste ein Amt wieder erhält, 
mit welchem ein dem früher von ihm bezogenen Diensteinkommen 
mindestens gleiches Diensteinkommen verbunden ist, oder wenn der 
Beamte entlassen wird. Außerdem wird der Beamte des Wartegeldes 
verlustig, wenn er die Reichsangehörigkeit verliert oder ohne Genehmi­
gung des Reichskanzlers seinen ·wohnsitz außerhalb des Bundesgebie­
tes nimmt 2). 

5. Der Anspruch auf Lebensunterhalt erlischt nicht mit dem Staats­
dienstverhältnis selbst, wenn die Beendigung desselben ohne Schuld 
des Beamten herbeigeführt wird. Da dem Beamten andere Erwerbs­
quellen der Regel nach verschlossen sind, er daher in der Regel für 
sein Alter ein Kapital nicht ersparen kann, so dauert die Pflicht des 
Staates zur Gewährung des Lebensunterhaltes fort, wenngleich der 
Beamte wegen Dienstunfähigkeit oder Alters dauernd in den Ruhe­
stand versetzt wird. Der Betrag ist auch hier vermindert und führt 
die Bezeichnung P e n s i o n. Bedingung ist, daß der Beamte eine 
Dienstzeit von wenigstens 10 Jahren zurückgelegt hat und infolge eines 
körperlichen Gebrechens oder wegen Schwäche seiner körperlichen oder 
geistigen Kräfte zur Erfüllung seiner Amtspflichten dauernd unfähig ist 
(Ges. § 34). Dienstunfähigkeit ist bei Beamten, welche das 65. Lebens­
jahr vollendet haben, nicht Vorbedingung des Anspruchs auf Pension 
(§ 34 a); andererseits ist zehnjährige Dienstzeit für den Pensionsanspruch 
nicht erforderlich, wenn der Beamte bei Ausübung des Dienstes oder 
aus Veranlassung desselben ohne eigene Verschuldung dienstunfähig 
geworden ist (§ 36). Beamte, welche keine in den Besoldungsetats auf­
geführte Stelle bekleiden oder welche nur ein Nebenamt bekleiden 3) 
oder ausdrücklich nur für eine bestimmte Zeit oder für ein seiner 

1) Reichsbeamtengesetz § 30. Jedoch findet bei vorübergehender Beschäftigung 
gegen Tagegelder oder Remunerationen für die ersten sechs Monate keine Verkürzung des 
W arteg·eldes statt. § 60, Abs. 2, der auf den § 30 verweist. Als Reichs- oder Staats­
dienst gilt neben dem Militärdienst jede Anstellung· oder Beschäftigung als Beamter 
oder in der Eigenschaft eines Beamten im Reichs-, Staats- oder Kommunaldienste, 
bei den Invalidenversicherungsanstalten und bei ständischen oder solchen Instituten, 
welche ganz oder zum Teil aus Mitteln des Reichs, eines Bundesstaats oder einer 
Gemeinde erhalten werden. RG. § 57, Abs. 2. 

2) Reichsgesetz § 29. Aufenthalt im Auslande ohne Niederlassung daselbst be­
wirkt nicht den Verlust des Anspruchs, wofern den Beamten dienstliche Befehle er­
reichen können. 

3) Ausgenommen, wenn eine e t  a t s m äßi g e  Stelle als Nebenamt bleibend 
verliehen ist. Reichsg·esetz § 44. 
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Natur nach vorübergehendes Geschäft angenommen werden, haben 
keinen g e s  e t  z 1 i c h  e n Anspruch auf Pension 1). Auch wenn es an 
den Bedingungen des Pensionsanspruches fehlt, kann dem Beamten 
bei vorhandener B e d ü r f t i g k e i t  durch Beschluß des Bundesrates 
eine Pension entweder auf bestimmte Zeit oder lebenslänglich bewilligt 
werden 2). Die Pension beträgt nach vollendetem zehnten Dienstjahre 
20/60 3) und steigt von da ab mit jedem weiter zurückgelegten Dienst­
jahre bis zum vollendeten 30. Dienstjahre um 1/60 und von da ab um 
1/m des Diensteinkommens; der höchste Betrag aber ist 3/4 dieses Ein­
kommens4). 

Das Diensteinkommen ist das zuletzt von dem Beamten bezogene 5); 
jedoch nur das wirkliche Einkommen, nicht die Summen, welche für 
Repräsentations- oder Dienstaufwandskosten vergütet werden, ebenso­
wenig Ortszulagen und Remunerationen 6) wohl aber der Wohnungs­
geldzuschuß (siehe oben S. 505). 

Ueber die Berechnung der Dienstzeit sind in den §§ 45-52 des 
Beamtengesetzes eine Reihe von detaillierten Vorschriften gegeben, an 
deren Stelle jetzt zum Teil die Vorschriften des Besoldungsgesetzes 
getreten sind 7) • .  Die der Berechnung der Pension zu Grunde zu legende 
Dienstzeit ist aber nicht in allen Fällen identisch mit dem Besoldungs­
dienstalter; denn teils wird eine Zeit doppelt oder sonst in höherem 
Betrage angerechnet 8) , teils bleibt ein Teil außer Ansatz 9) . 

Das Recht auf die Pension ruht, wenn ein Pensionär die Reichs-

1) Auch die a u f  K ü n d i g u n g angestellten Beamten haben, wofern sie eine in 
den Besoldungsetats aufgeführte Stelle bekleiden, den gesetzlichen Anspruch auf 
Pension. Reichsgesetz § 37. Hierdurch wird aber nicht ausgeschlossen, daß die zu­
ständige Behörde von dem Kündigungsrecht Gebrauch macht, auch wenn der Beamte 
nach Ablauf einer zehnjährigen Dienstzeit dienstunfähig wird, wodurch alle Ansprüche 
aus dem Dienstverhältnisse, insbesondere auch Pensionsansprüche, wegfallen. Dies 
gilt auch dann, wenn der Beamte die Dienstunfähigkeit sich in Ausübung des Dienstes 
zugezogen hat. E n t s c h e i d  u n g de s R e i c h s g e r i c h t s  vom 24. November 1880, 
Bd. 3, S. 91 fg. Vgl. auch die Entscheidung desselben Gerichtshofes Bd. 1, S. 35 fg. 

2) Ebendas. § 39. 3) Ebensoviel in dem im § 36 cit. erwähnten Falle. 
4) Reichsgesetz § 41. 
5) Beziehentlich das zur Zeit der Versetzung in den einstweiligen Ruhestand 

bezogene. Reichsgesetz § 42, letzter Absatz. 
6) Die näheren Bestimmungen enthält das Reichsgesetz § 42, 44. 

7) Obgleich das Diensteinkommen der gesandtschaftlichen und Konsulatsbeamten 
durch die ßesoldungsordn. nicht festgesetzt ist und das System der Dienstaltersstufen 
auf ihre Besoldung· keine Anwendung findet, so ist doch das ihrer Pension zu grunde 
zu legende Diensteinkommen nach dem System der Dienstaltersstufen festgesetzt in 
der Besoldungsordnung II. Besoldungsges. § 1, Abs. 2; § 4, Abs. 2. 

8) Z. B. Feldzüge, Aufenthalt in schädlichem Klima; vgl. § 49, 51; Entscheidung 
des Reichsgerichts vom 29. Januar 1883, bei R e g e r  Bd. 5, S. 90; ferner Bundesrats­
beschluß vom 18. November 1880 (Zentralbl. S. 773). Reichsgesetz vom 31. Mai 1887, 
§ 1 (Reichsgesetzbl. S. 211). 

9) Z. B. Dienst vor Beginn des 18. Lebensjahres, Kriegsgefangenschaft oder 
Festungsarrest; nach Vorschrift der § 48, 50. 



508 § 49. Die Rechte der Reichsbeamten. 

angehörigkeit verliert, bis zu etwaiger Wiedererlangung derselben, und 
wenn ein Pensionär in den Reichsdienst oder in den Staatsdienst eines 
Bundesgliedes wieder eintritt, insoweit der Betrag seines neuen Dienst­
einkommens unter Hinzurechnung der Pension den Betrag des von 
ihm vor der Pensionierung bezogenen Diensteinkommens übersteigt 1). 

Für die Mitglieder des Reichsgerichts kommen hinsichtlich der 
Pension an Stelle der Vorschriften des Beamtengesetzes die speziellen 
Bestimmungen im§ 130 des Gerichtsverfassungsgesetzes zur Anwendung 2). 

Wenn Beamte der Reichszivilverwaltung, des Reichsheeres und 
der kaiserlichen Marine in Betrieben beschäftigt sind, welche reichs­
gesetzlich der Unfallversicherung unterliegen, so erhalten sie, wenn sie 
infolge eines im Dienste erlittenen B e t  r i e b s u n f a 11 e s dauernd 
dienstunfähig werden, eine Pension von zwei Dritteln ihres jährlichen 
Diensteinkommens, soweit ihnen nicht nach anderweiter reichsgesetz­
licher Vorschrift ein höherer Betrag zusteht. Wenn sie vorübergehend 
völlig erwerbsunfähig werden, erhalten sie für die Dauer der Erwerbsun­
fähigkeit eine Pension von gleicher Höhe; werden sie teilweise erwerbs­
unfähig, so erhalten sie einen nach dem Maße der verbliebenen Erwerbs­
fähigkeit zu bemessenden Bruchteil der Pension. Ist der Verletzte infolge 
des Unfalls nicht nur völlig dienst- oder erwerbsunfähig, sondern auch 
derart hilflos geworden, daß er ohne fremde Wartung und Pflege nicht 
bestehen kann, so ist für die Dauer dieser Hilflosigkeit die Pension bis 
zum vollen Betrage des Diensteinkommens zu erhöhen. Außerdem 
sind ihnen die Kosten des Heilverfahrens zu ersetzen 3). 

6. Endlich erstreckt sich die Pflicht des Reiches zum Unterhalte 
seiner Beamten teilweise auch auf die Hinterbliebenen derselben, welche 
nicht im Augenblicke des Todes des Beamten in eine hilflose Lage 
versetzt werden sollen. Unter den Hinterbliebenen sind nicht die 
E r b e n  zu verstehen, sondern Verwandte, für welche der Beamte der 
mutmaßliche Ernährer war. Ein gesetzliches Recht auf die zu gewäh­
renden Leistungen haben nur die Wi t w e  und e h e l i c h  e oder legi­
timierte N a c h k o m m e n ; es kann jedoch mit Genehmigung der 
obersten Reichsbehörde in Ermangelung dieser Angehörigen die Leistung 

1) Reichsgesetz § 57-60. Erkenntnis des Reichsgerichts vom 17. September 
1891 (Entscheid. Bd. 28, S. 80 :ff.). 

2) § 130 ist abgeändert worden durch das Reichsgesetz v. 22. Mai 1910 (Reichs­
gesetzbl. S. 767). fütch vollendetem 65. Lebensjahr ist der Anspruch auf Pensionie­
rung nicht mehr durch Dienstunfähigkeit bedingt. 

3) R e i c h s g e s e t z  v om 1 8. J u n i  190 1 ,  § 1 (Reichsgesetzbl. S. 211). Das 
Gesetz ist an die Stelle des Reichsgesetzes v. 15. März 1886 (Reichsgesetzbl. S. 53) 
getreten; es enthält die näheren Vorschriften über das der Pensionsberechnung zu 
grunde zu legende Diensteinkommen (§ 4), über das rechtliche Verhältnis zu den 
Krankenkassen (§ 6) und zu dem aus dem Haftpflichtgesetz vom 7. Juni 1871 Ver­
pflichteten(§ 12), über Geltendmachung, Verlust, Präkludierung des Anspruchs(§ 7 fg.) 
und erklärt im allgemeinen die Vorschriften über Pension für anwendbar auf die An­
sprüche, welche auf Grund dieses Gesetzes erhoben werden (§ 9). 
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auch dann gewährt werden, wenn der Verstorbene Eltern, Geschwister, 
Geschwisterkinder oder Pflegekinder, deren Ernährer er war, in Be­
dürftigkeit hinterläßt, oder wenn der Nachlaß nicht ausreicht, um die 
Kosten der letzten Krankheit und der Beerdigung zu decken 1). Die 
vorgesetzte Dienstbehörde bestimmt, an wen die Zahlung zu leisten ist. 
Da auch diese Leistungen den rechtlichen Charakter der Alimente oder 
der Unterstützung haben, so sind sie der Beschlagnahme nicht unter­
worfen 2). In betreff der Höhe derselben sind drei Fälle zu unter­
scheiden. 

a) War der Beamte zur Zeit seines Todes im Dienste, d. h. mit 
der Wahrnehmung einer e t  a t s m ä ß i g e n  Stelle betraut, so erhalten 
die Hinterbliebenen für das auf den Sterbemonat folgende Vierteljahr 
noch die v o 11 e B e s o ldu n g  des Verstorbenen , das sogenannte 
G n a d e n  q ua r t a 13). Als Besoldung ist nur das wirkliche Dienst­
einkommen, nicht Vergütung für bare Auslagen anzusehen. Von Re­
präsentationsgeldern werden 20 Prozent in Abzug gebracht. Den Hin­
terbliebenen eines nicht etatsmäßig angestellten Beamten kann das 
Gnadenvierteljahr von der vorgesetzten Dienstbehörde bewilligt werden. 
RBG. § 7. Abs. 2. 

Während derselben Zeit ist die hinterbliebene Familie noch im 
Genusse der von dem verstorbenen Beamten bewohnten Dienstwoh­
nung zu belassen; hinterläßt der Beamte keine Familie, so haben die 
Er b e n  eine vom Todestage an zu rechnende dreißigtägige Frist zur 
Räumung der Dienstwohnung. Arbeits- und Sessionszimmer, sowie 
sonstige für den amtlichen Gebrauch bestimmte Lokalitäten müssen 
sofort geräumt werden 4) . 

b) Wenn der Beamte zur Zeit des Todes einstweilig in den Ruhe­
stand versetzt war, so erhalten die Hinterbliebenen das Gnadenquartal 
von dem W a r t e g e l d 5) . 

c) War der Beamte bei seinem Tode pensioniert, so wird den Hin­
terbliebenen die P e n s i o n noch für das auf den Sterbemonat folgende 
Vierteljahr unter Anrechnung des vor dem Tode des Pensionärs fällig 
gewordenen Betrags gezahlt u). 

1) Reichsgesetz § 7, 8, 31, 69, Abs. 2. 
2) Reichsgesetz § 7 a. E., § 69, Abs. 3; Zivilprozeßordn. § 850, Ziff. 7. 
3) Reichsgesetz § 7. Es kann jedoch vertragsmäßig dem Beamten, resp. seinen 

Hinterbliebenen vor Eintritt in den Reichsdienst ein weitergehendes Recht zugesichert 
sein. Wenn ein Beamter vor Erlaß des Beamtengesetzes aus dem Dienst eines Bun­
desstaates zu einem Reichsamt berufen worden ist und nach dem Recht seines Hei­
matsstaates weitergehende Ansprüche begründet sind - z. B. nach mecklenburgischem 
Recht erstrecken sich dieselben auf das Sterbequartal und zw e i  weitere Gnaden­
quartale - so bleiben diese Ansprüche gemäß Art. 18, Abs. 2 der Reichsverfassung 
in Kraft. E n t s c h e i d u n g d e s  R eic h s  o b  e r  h a n  d e 1 s g e r  i c h  t s vom 7. Ok­
tober 1876. Entscheid. Bd. 21, S. 48 ff. 

4) Reichsgesetz § 9. 5) Reichsgesetz § 31. 
6) Reichsgesetz § 69 (Fassung von 1907). An wen die Zahlung erfolgt, bestimmt 



510 § 49. Die Rechte der Reichsbeamten. 

d) Eine weitergehende Fürsorge für die Witwen und Waisen der 
Reichsbeamten der Zivilverwaltung ist durch das R e  i c h s g e s e t z  
v o m 20. A p r i 1 1881 (Reichsgesetzbl. S. 85), getroffen worden. Dieses 
Gesetz ist mehrmals verändert und jetzt durch das B e a m t e n h i  n­
t e r  b 1 i e b e n e n g e s  e t  z vom 17. Mai 1907 (Reichsgesetzbl. S. 208) 
ersetzt worden 1 ) . Dasselbe verleiht den Witwen und den ehelichen 
oder legitimierten Kindern von Beamten, welchen zur Zeit ihres Todes 
ein Anspruch auf Pension aus der Reichskasse im Falle der Versetzung 
in den Ruhestand zugestanden hätte, sowie den Witwen und den ehe­
lichen oder legitimierten Kindern von pensionierten Reichsbeamten 
das Recht auf Witwen- und Waisengeld. Das W i t w e n  g e 1 d beträgt 
40 vom Hundert derjenigen Pension, zu welcher der Verstorbene be­
rechtigt gewesen ist oder berechtigt gewesen sein würde, wenn er am 
Todestage in den Ruhestand versetzt wäre; es beträgt jedoch minde­
stens 300 Mark und höchstens 5000 Mark jährlich. Das W a i s e n­
g e 1 d beträgt für Halbwaisen ein Fünftel, für.Doppelwaisen ein Drittel 
des Wi t w e n  geldes für jedes Kind mit der Maßgabe, daß Witwen­
und Waisengelder zusammen den Betrag der Pension nicht übersteigen 
dürfen 2) . Die Zahlung beginnt mit dem Ablauf des Gnadenquartals 
oder Gnadenmonats, sie wird in Monatsbeträgen im voraus geleistet, 
nicht erhobene Teilbeträge verjähren in vier Jahren 3) . Das Recht er­
lischt mit dem Ablauf des Monats, in welchem der Berechtigte sich 
verheiratet oder stirbt, und für jede Waise außerdem mit dem Ablauf 
des Monats, in welchem sie das 18. Lebensjahr vollendet; es ruht für 
die Zeit, in welcher der Berechtigte nicht reichsangehörig ist 4) und im 
Falle einer Anstellung oder Beschäftigung im Reichs- oder Staatsdienst 
(Reichsbeamtengesetz § 57 Abs. 2), wenn das Diensteinkommen einer 
Witwe 2000 Mark, das einer Waise 1000 Mark übersteigt und zwar in 
Höhe des Mehrbetrages (§ 15 Ziff. 3), sowie neben einer im Reichs-

die oberste Reichsbehörde, nicht die vorgesetzte Dienstbehörde, wie bei dem Gnaden­
quartal, weil pensionierte Beamte keine vorgesetzte Dienstbehörde haben. Nach dem 
Reichsgesetz vom 25. Mai 1887 (Reichsgesetzbl. S. 194) kann diese Befugnis „der 

höheren Reichsbehörde" übertragen werden. 
1) Ueber die Veränderungen des Reichsgesetzes v. 20. April 1881 durch das Ges. 

v. 17. Mai 1907 vgl. Jahrbuch des öffentl. R. Bd. II, 1908, S. 7 fg. Durch Verordn. v. 
4. Nov. 1907 (Reichsgesetzbl. S. 742) ist bestimmt worden, daß das Gesetz auf die 
Hinterbliebenen der Reichsbankbeamten entsprechende Anwendung findet. 

2) Gesetz § 4 ff. War die Witwe mehr als 15 Jahre jünger als der Ehemann, 
so tritt eine Kürzung des Witwengeldes ein (§ 12); nach fünfjähriger Dauer der Ehe 
wird für jedes angefangene Jahr ihrer weiteren Dauer dem gekürzten Betrag ein 
Zehntel des berechneten Witwengeldes so lange zugesetzt, bis der volle Betrag wie­
der erreicht ist (Gesetz § 6); ist die Ehe innerhalb dreier Monate vor dem Tode des 
Beamten und zu dem Zwecke geschlossen worden, um der Witwe das Witwengeld 
zu verschaffen, so ist der Anspruch auf dasselbe nicht begründet (§ 8, Abs. 1). Ist 
die Ehe erst nach erfolgter Pensionierung des Beamten geschlossen, so kann weder 
Witwen- noch Waisengeld beansprucht werden (§ 8, Abs. 2). 

3) Gesetz § 12, 13. 4) Gesetz § 15, Ziff. 1. 
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oder Staatsdienst erdienten Pension über 1500 Mark in Höhe des Mehr­
betrages (§ 16). 

e) Wenn ein Beamter der Reichszivilverwaltung, des Reichsheeres 
und der Marine, der in reichsgesetzlich der Unfallversicherung unter­
liegenden Betrieben beschäftigt war, infolge eines im Dienste erlittenen 
Betriebsunfalles gestorben ist, so erhalten die Hinterbliebenen ein Sterbe­
geld und eine Rente. Das S t e r b e  g e l d erhalten sie nur in dem 
Falle, daß ihnen nicht ein anderweitiger Anspruch auf Gnadenquartal 
(oder Gnadenmonat) zusteht; es beträgt so viel wie das einmonatige 
Diensteinkommen (beziehentlich Pension), jedoch mindestens 50 Mark. 
Die R e n t e  beträgt für die W i tw e  bis zu deren Tode oder Wieder­
verheiratung 20 Prozent des jährlichen Diensteinkommens des Ver­
storbenen, jedoch mindestens . 216 und höchstens 3000 Mark ; f ü r  
j e d e s  K i n d bis zum vollendeten 18. Lebensjahre oder bis zur etwaigen 
früheren Verheiratung 20 Prozent des Diensteinkommens, jedoch nicht 
unter 160 Mark und nicht über 1600 Mark; in dem gleichen Betrage 
erhalten Aszendenten des Verstorbenen, wenn dieser ihr einziger Er­
nährer war und elternlose Enkel im Falle der Bedürftigkeit eine Rente; 
und zwar bis zum Tode oder bis zum Wegfall der Bedürftigkeit, zu­
sammen so viel wie die Witwenrente. Die Renten dürfen zusammen 
60 Prozent des Diensteinkommens nicht übersteigen; eine erforderlich 
werdende Kürzung trifft zunächst die Aszendenten 1). 

IV. P e r s ö n l i c h e E h r e n r e c h t e. 

1. Die Reichsbeamten haben das Recht auf die Führung des ihrer 
Dienststellung entsprechenden oder ihnen besonders beigelegten T i t e l s; 
die unmittelbaren Reichsbeamten auch auf die Bezeichnung als >)kai­
serliche« 2) . 

Gehört zu ihrer Stellung eine Amtskleidung, so haben sie die Be­
fugnis, resp. die Verpflichtung, soweit dies im dienstlichen Interesse 
vorgeschrieben ist, dieselbe zu tragen. 

Das unbefugte Tragen einer Uniform, sowie die unbefugte An­
nahme eines Titels sind Uebertretungen und nach § 360, Nr. 8 des 
Reichsstrafgesetzbuchs strafbar. Auch ist im Reichsbeamtengesetz der 
Titel dadurch als ein subjektives Recht des Beamten anerkannt, daß 
es im § 100 einen »Verzicht« auf den Titel erfordert und daß nach 
§ 75, Nr. 2 die Dienstentlassung im Disziplinarverfahren den »Verlust« 
des Titels von Rechts wegen zur Folge hat. 

Titel und Uniform der Reichsbeamten werden durch kaiserliche 
Verordnung bestimmt. Reichsbeamtengesetz § 17 3) . 

1) Reichsges. v. 18. Juni 1901, § 2 (Reichsgesetzbl. S. 212). Vgl. oben S. 508 fg. 
2) Erlaß vom 3. August 1871, Nr. 1 (Reichsgesetzbl. S. 318). 
3) Eine Kaiserliche Verordnung vom 16. Dezember 1888 bestimmt die Gala­

k l e i d u n g der Reichsbeamten. Sie ist gegengezeichnet, aber nicht verkündet wor-
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2. Das eben zitierte Gesetz erwähnt auch den R a n g. In dieser 
Beziehung ist aber wohl zu unterscheiden zwischen dem Rang der 
Behörden und dem persönlichen Rang der Beamten. Der R a n g 
e i n e r  B e h ö r d e  ist der Ausdruck der Stellung derselben im Behör­
denorganismus, das Verhältnis der Unterordnung oder Gleichordnung 
zu anderen Behörden. Der Rang der Behörden ist in amtlicher Be­
ziehung auch maßgebend für den Dienstrang der Beamten, welche 
Subalterne, Mitglieder oder Direktoren dieser Behörden sind, und recht­
lich von Erheblichkeit für die Höhe der Diäten, Fuhrkosten, Umzugs­
kosten und Wohnungsgeldzuschüsse. 

Davon begrifflich verschieden ist der p e r s ö n 1 i c h e Rang der 
Beamten. Obwohl durch das Amt der Regel nach ein bestimmter 
Personalrang begründet wird, so kann doch teils ein Amt zur Verwal­
tung übertragen werden, ohne daß zugleich ein Titel und Rang ver­
liehen wird, und es kann andererseits ein höherer Rang einem Beamten 
beigelegt werden, als an und für sich mit seinem Amte verknüpft ist. 
Der Rang ist streng genommen kein Recht, welches eine Ausübung 
gestattet, sondern so wie Alter, Geschlecht und Stand eine Eigenschaft, 
die möglicherweise die Voraussetzung für Rechte ist. Für das Reichs­
recht ist dies nicht der Fall; der persönliche Rang begründet keinerlei 
Rechte und es ist überhaupt zweifelhaft, ob das Reichsrecht eine andere 
Klassifizierung der Reichsbeamten als nach dem Range der von ihnen 
bekleideten Stellen kennt 1). 

den, hat also nicht die Kraft einer R e c h t s verordnung. Abgedruckt ist sie u. a. bei 
H e r  t e 1, Die Preußische Oberrechnungskammer, Ergänzungsheft 1890, S. 22. Für 
die Beamten des Reichsmilitärgerichts sind Bestimmungen über die Uniform am 
30. Juni 1900 ergangen und im Zentralbl. S. 442 abgedruckt. 

1) Byzantinische Einrichtungen, die sich im preußischen und anderen Staaten 
konserviert haben, sind nicht ganz ohne Einfluß g·eblieben. Nach der Verordnung· 
vom 7. Februar 1817 (Gesetzsammlung S. 61) zerfallen die preußischen Beamten in 
eine große Zahl von „Klassen". Vgl. v. R ö n n e ,  Preuß. Staatsrecht II, S. 442 fg. und 
K a n n  g i e ß e  r S. 79, 80. Das Reichsrecht kennt nun zwar keine solche „Klassen", 
trotzdem bestimmt ein Kaiserlicher Erlaß vom 1. April 1871 (Reichsgesetzbl. S. 103), 
daß die Posträte und die Oberposträte der v i e r t e n  Ratsklasse angehören, die Ober­
posträte jedoch vor den Posträten rangieren sollen. Durch Erlaß vorn 22. Februar 
1882 (Reichsgesetzbl. S. 42) haben dann die Oberpostdirektoren den Rang der Räte 
dritter Klasse erhalten. Ein allerhöchster Erlaß vorn 27. Dezember 1871 (Reichsgesetzbl. 
S. 7) ferner verleiht den Telegraphendirektoren „den Rang der Oberregierungsräte 
und Oberforstmeister". Eine Kaiserliche Verordnung vorn 30. Juni 1900 (Zentralbl. 
S. 441) regelt den Rang der Beamten des Reichsmilitärgerichts. Tatsächlich werden 
die Klasseneinteilung und Rangabstufung der P r  e u ß i s c h e n Beamten auf die 
R e i c h s  bearnten angewendet. Nach dem P r  e u ß. H o f  - Ra n g  r e g  1 e m e n t vorn 
19. Januar 1878 rangieren bei Hofe die Beamten des Reichs mit den Preußischen Be­
amten gleicher Rangkategorie nach dem Datum der Ernennung; wenn aber eine 
Reichsbehörde in corpore erscheint, gehen ihre Mitglieder der koordinierten Preußi­
schen Behörde vor. v. H e  11 d o r f f ,  Dienstvorschriften der Preuß. Armee II, Nach­
trag 1, S. 687. 
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§ 50. Die Geltendmachung vermögensrechtlicher Ansprüche. 

Ueber vermögensrechtliche Ansprüche der Reichsbeamten aus ihrem 
Dienstverhältnis findet der Rechtsweg statt 1). 

Wegen dieses Rechtssatzes wird sehr häufig das Staatsdienerver­
hältnis als ein gemischtes, d. h. teils öffentlich-rechtliches, teils privat­
rechtliches bezeichnet2). Es beruht dies auf einer Verwechslung von 
k 1 a g b a r e n Ansprüchen mit zivilrechtlichen 3) . Wenn man aber auch 
der erwähnten Auffassung beistimmt, so ist damit ein positiver Rechts­
satz nicht gewonnen. Denn es ist sicher, daß der vermögensrechtliche 
Anspruch der Beamten sich nicht nach den Regeln irgend eines im 
Privatrecht normierten kontrakllichen oder quasikontraktlichen Rechts­
verhältnisses beurteilen läßt; daß er vielmehr seinen Rechtsgrund in 
dem öffentlich-rechtlichen, durch den Anstellungsvertrag begründeten 
Rechtsverhältnis hat und aus ihm seinen Inhalt empfängt. Die Frage 
reduziert sich im letzten Grunde auf einen Schulstreit über die richtige 
Definition des Gegensatzes von öffentlichem Recht und Privatrecht und 
ist praktisch nicht von Belang. 

Andererseits haben manche deutsche Partikularrechte für die Gel­
tendmachung der vermögensrechtlichen Ansprüche der Staatsdiener 
den Rechtsweg ausgeschlossen, weil das Rechtsverhältnis kein privat­
rechtliches sei. Auch dies ist nicht schlüssig; denn aus öffentlich-recht­
lichen Verhältnissen können subjektive Rechte hervorgehen, welche 
im . Wege des Prozesses geltend gemacht und geschützt werden können. 
Daß der Staat gegen den Beamten keine Klage auf Erfüllung der 
Dienstpflicht hat, ist kein Grund, dem Beamten die Klage gegen den 
Staat auf Erfüllung seiner pekuniären Verpflichtungen zu versagen. 
Denn der Staat hat zum Ersatz seiner Klage die Disziplinargewalt. 

Ueber die prozessualische Geltendmachung der vermögensrecht­
lichen Ansprüche hat das Reichsgesetz folgende Regeln aufgestellt : 

1) Reichsbeamtengesetz § 149 . 
2) Vgl. z. B. H e f f  t e r S. 131 ; Pf e i f f e r  , Prakt. Ausführungen III, S. 352 ff.; 

We l c k e r, Staatslexikon Bd. 12, S. 300; Zö p f l  II,§ 514 (S. 776); Za c h a r i ä  11, 
§ 135; v. G e rbe r, Grundz. § 36, Note 11; v. P ö z l  im Staatswörterbuch IX, S.689 
und Verfassungsrecht § 198, Nr. 3 (S. 494); S c h u 1 z e, Preuß. Staatsrecht I, S. 316; 
Deutsches Staatsrecht I, S. 338; besonders Re h m in Hirths Annalen 1885, S. 104 ff., 

171 ff.; G. Me y e r, Staatsrecht § 143, Note 19 u. a.; vgl. dagegen L ö n i n  g, Ver­
waltungsrecht S. 132, Note 7; G a r e  i s, Allg. Staatsrecht S. 164; Je 1 1  i n  e k S. 181 fg.; 
E n t s c h e i d an g e n d e s  R e i c h s  o b e r  h an d e  1 s g e r  i c h  t s Bd. 21, S. 53. In 
der Entscheidung des Reichsgerichts Bd. 12, S. 72 wird jedoch die Unterscheidung 
„zwischen dem privatrechtlichen und dem staatsrechtlichen Teile des Dienstverhält­
nisses für theoretisch richtig" erklärt. Die richtige Ansicht wird zutreffend entwickelt 
von Wac h, Handbuch des Zivilprozesses I, S. 95 fg. (1885) und von S ey d e l, Bayer. 

Staatsr. ll, S. 185, 238; P i  1 o t y in Seufferts Blättern f. Rechtsanwendung 1907, S. 803 ff. 
Sie ist jetzt wohl als die herrschende zu bezeichnen. 

3) Vgl. E c c i u s a. a. 0. (§ 141, Note 13); M e v e s  im Rechtslexikon, s. v. Ge­
haltsansprüche. 
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1. Im § 149 werden hervorgehoben die Ansprüche auf Besoldung, 
Wartegeld oder Pension und die gesetzlich gewährten Ansprüche der 
Hinterbliebenen auf Bewilligungen. Diese Aufzählung ist aber nicht 
ausschließend, sondern nur exemplifikativ, wie deutlich aus dem Worte 
)>insbesondere« hervorgeht. Es ist daher der Rechtsweg auch zulässig 
über die Ansprüche auf Diäten, Fuhrkosten und Umzugskosten, sowie 
über zugesicherte Repräsentationsgelder, Ortszulagen und andere Dienst­
einkünfte. Ebenso über die Zulässigkeit von Gehaltsabzügen (§ 14). 
Dagegen ist eine Kognition der Gerichte ausgeschlossen in allen Fällen, 
in denen es von der Entschließung der obersten Reichsbehörden oder 
des Bundesrates abhängig gemacht ist, ob einem Reichsbeamten oder 
seinen Hinterbliebenen etwas bewilligt, resp. in Abzug gebracht werden 
soll oder nicht; also in den Fällen der §§ 8, 37, 39, 52, 68, Abs. 21) 
128, Abs. 2 des Beamtengesetzes und der §§ 5, Abs. 2 und 6, Abs. 2 
der Verordnung vom 2. November 1874, der §§ 2, 13 und 22, Abs. 1 
der Verordnung vom 17. Juli l!HO, der §§ 9 und 11 des Reichsgesetzes 
vom 17. Mai 1907. 

2. Bevor eine Klage zulässig ist, muß zunächst feststehen, daß die 
Reichsregierung die Ansprüche des Beamten nicht anerkennen will, 
d. h. es muß die Entscheidung der o b e rs t e n  Reichsbehörde einge­
holt werden, da die Verfügungen der unteren Instanzen nicht die 
d efi n i t i v e  Weigerung der Reichsregierung enthalten, den Ansprü­
chen des Beamten gerecht zu werden (§ 150). 

3. Für die Anstellung der Klage besteht eine präklusivische, d. h. 
den Verlust des Klagerechts bewirkende Frist von sechs Monaten, welche 
von dem Tage an zu berechnen ist, an welchem dem Beteiligten die 
Entscheidung der obersten Reichsbehörde bekannt gemacht worden ist 
(§ 150) 2) . 

4. Der Reichsfiskus wird vertreten durch die höhere ( d. h. mittlere) 
Reichsbehörde, unter welcher der Reichsbeamte steht oder gestanden 
hat, oder, falls er direkt unter der obersten Reichsbehörde steht oder 
gestanden hat, durch die oberste Reichsbehörde (§ 151, Abs. 1). 

5. Die Klage ist bei demjenigen Landgerichte anzubringen, in dessen 
Bezirk die betreffende Behörde ihren Sitz hat; in letzter Instanz ent­
scheidet das Reichsgericht 3). Dasselbe ist an die Stelle des durch § 152, 
Abs. 2 des Reichsbeamtengesetzes für zuständig erklärten Reichsober­
handelsgerichts getreten, seine Kompetenz ist daher auch in dem Falle 
begründet, wenn die Klage bei einem bayerischen Landgericht ange­
stellt worden ist 4) . Das Rechtsmittel der Revision findet ohne Rück-

1) Auch die Bestimmung im letzten Absatz des § 75 kommt hier in Betracht. 
2) Ueber die Berechnung dieser Frist vergleiche die Bntscheidung des Reichs­

oberhandelsgerichts Bd. 24, S. 411 fg. 
3) Reichsbeamtengesetz § 151, Abs. 2, § 152, Abs. 2; Gerichtsverfassungsgesetz 

§ 70, Ziff. 1. . 
4) Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz § 8, Abs. 2. Da dem Reich 
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sieht auf den Wert des Streitgegenstandes statt 1). 
6. Die in dem Gewaltsverhältnis des Reiches gegen den Beamten 

begründeten Befugnisse in Beziehung auf einstweilige oder definitive 
Versetzung in den Ruhestand, Suspension, Versetzung in ein anderes 
Amt, Dienstentlassung, Verhängung von Ordnungsstrafen u. s. w. unter­
liegen der richterlichen Beurteilung nicht; es sind vielmehr die von 
der zuständigen Verwaltungs- oder Disziplinarbehörde hierüber ergan­
genen Entscheidungen für die Beurteilung der vor dem Gerichte geltend 
gemachten vermögensrechtlichen Ansprüche maßgebend (§ 155) 2). 

§ 51. Versetzung, Stellung zur Disposition, Suspension. 

Aus der begrifflichen Unterscheidung zwischen dem durch den 
Anstellungsvertrag begründeten Dienstverhältnis und der Führung eines 
Amtes ergibt sich, daß die Verwaltung eines bestimmten Amtes weder 
zu den Rechten des Beamten gehört, noch für die Fortdauer des 
Staatsdienerverhältnisses wesentlich ist. Die Theorie , welche das 
Wesen der Anstellung in der Verleihung eines Amtes sieht , führt 
zu dem Resultate, daß in allen Fällen, in welchen einem Beamten 
das Amt entzogen wird, zugleich das Staatdienerverhältnis sein Ende 
findet. Die selbstverständliche Folge davon wäre, daß auch der An­
spruch des Beamten auf Gehalt aufhörte; da nun unbezweifelt der 
Beamte kein Recht auf das Amt hat, der Staat vielmehr jederzeit ihm 
die amtlichen Geschäfte entziehen kann, so müßte sich konsequenter-

aber eine eigene Verwaltung in Bayern nicht zusteht, kann der Fall nicht leicht vor­
kommen. 

1) Zivilprozeßordnung § 547, Ziff. 2. 
2) Dahin gehört insbesondere die Frage, ob für die Versetzung in den einst­

weiligen oder definitiven Ruhestand, für die Suspension, Versetzung oder Dienstent­
lassung, für die Ausübung des Kündigungsrechts u. s. w. eine genügende tatsächliche 
Veranlassung vorlag. Vgl. En t s c h e i d u n g e n  d e s  R e i c h s g e r i c h t s  Bd.1, 
S. 34, Bd. 3, S. 92, Bd. 12, S. 71 fg. und bei R e g e r  XII, S. 200. Andererseits sind 
im § 155 diejenigen Entscheidungen der Disziplinar- und Verwaltungsbehörden, welche 
für die richterliche Entscheidung maßgebend sein sollen, e r s c h ö p f e n d aufgezählt, 
so daß also a 11 e ü b r i g e n für die Entscheidung in Betracht kommenden Fragen 
der richterlichen Feststellung und Beurteilung unterliegen. E n t s c h e i d u  n g d e s 
R e i c h s g e r i c h t  s Bd. 6, S. 106. Auch hinsichtlich des Anspruchs auf Witwen­
und Waisengeld ist zwar der Rechtsweg nicht ausgeschlossen und§ 149 des Beamten­
gesetzes nicht aufgehoben; das Reichsgesetz vom 17. Mai 1907, § 13 ordnet aber an, 
daß die Bestimmung darüber, o b und w e 1 c h e s  Witwen und Waisengeld der Witwe 
und den Waisen eines Beamten zusteht, durch die oberste R e i c h s b e h ö r d e  er­
folgt, welche die Befugnis zu solcher Bestimmung auf die höhere (d. h. niedrigere) 
Reichsbehörde übertragen kann. Hierdurch ist der Rechtsweg de facto ausgeschlossen, 
es sei denn, daß die Verwaltungsbehörde das Witwen- und Waisengeld festgesetzt 
hat, trotzdem aber die Auszahlung desselben an die Berechtigten nicht erfolgte, oder 
daß es nachträglich verkürzt wird oder dgl. Dies sind tatsächlich nicht vorkommende 
Fälle. Das Gleiche gilt nach dem Besoldungsges. von der Feststellung des Gehalts 
und der Dienstalterszulage, ausgenommen die richterlichen Beamten; eine Klage ist· 
nur zulässig auf Zahlung des von der Behörde festgesetzten Gehalts. 
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weise der Schluß ergeben, daß dem Beamten·gleichzeitig mit dem Amte 
auch die Besoldung genommen werden könne. Dieses praktische Re­
sultat aber widerspricht zu sehr dem wirklich bestehenden Rechte. Man 
hilft sich deshalb in der Theorie mit der Annahme, entweder daß aus 
Billigkeitsrücksichten der Beamte zu entschädigen sei oder daß die 
»privatrechtliche Seite« des Verhältnisses fortdauere, während die staats­
rechtliche erlösche. 

Eine Aufhebung des Staatsdienstverhältnisses wird einer verbreite­
ten Theorie zufolge dadurch herbeigeführt, daß das Amt, welches ein 
Staatsdiener bisher bekleidet hat, ganz beseitigt wird 1). Konsequenter­
weise müßte sie aber bei j e d e r  Versetzung in ein anderes Amt eine 
Aufhebung des bisherigen Verhältnisses und die gleichzeitige N eube­
gründung eines anderen, also ein Analogon zur Novation, annehmen. 
Hinsichtlich der einstweiligen Versetzung in den Ruhestand endlich ist 
vom Standpunkte dieser Theorie aus jede j u r i s t i s c h e Erklärung 
unmöglich, da hier offenbar Rechte und Pflichten der Beamten fort­
dauern, trotzdem die Führung eines Amtes aufhört; man begnügt sich 
daher mit einigen politischen Erwägungen de lege ferenda oder mit 
dem einfachen Hinweise auf die positiven Bestimmungen der Staats­
dienergesetze 2). 

Es ist vielmehr davon auszugehen, daß die Führung eines Amtes 
nur der Zw e c k  ist, zu welchem Beamte angestellt werden, und daß 
die aus der Anstellung selbst hervorgehenden Rechte und Pflichten 
unabhängig davon, daß der Beamte ein bestimmtes Amt tatsächlich 
führt, fortbestehen können. Sowie aber die Regierung gehindert ist, 
Beamte anzustellen, namentlich besoldete, die sie nicht bedarf oder 
für welche etatsmäßige Stellen nicht bestehen, so ist sie auch be­
schränkt darin, angestellten Beamten die Führung der Amtsgeschäfte 
abzunehmen. Die Gründe für diese Beschränkungen beruhen nicht 
auf den besonderen Grundsätzen des Beamtenrechts und der juristi­
schen Natur des Dienstverhältnisses, sondern auf politischen, nament­
lich finanziellen Erwägungen 3) oder allgemeinen Verfassungsprinzipien. 
Die Rücksicht auf das Interesse des Beamten selbst, auf die Wahrung 
seiner Unabhängigkeit, auf die Sicherung seiner Lebensstellung kommt 
dabei wohl wesentlich mit in Betracht; aber das Recht des Staates, 
seinen Beamten die ihnen übertragenen Aemter zu entziehen, ist nicht 
durch das ihm gegenüberstehende subjektive Recht des Beamten be­
schränkt, sondern durch den eigenen Willen des Staates, durch eine 

1) Le i s t  §102,Nr.8; Heff t er a.a.O.S.136; Ma u r e n bre c he r  §163,Nr.2. 
2) Za c ha r i ä  II,§ 143-145; v. Mahl IT,§ 164fg.; v. Pöz l § 205; S chu l z e, 

Preuß. Staatsr. I, 102, Fast ohne Ausnahme werden in allen Darstellungen des Staats­
dienerrechts die Versetzung in den Ruhestand und die Suspension als Be e n d i g u n g s­
arten des Staatsdienerverhältnisses behandelt, wodurch sie unter einen ganz unrich­

·tigen Gesichtspunkt gebracht werden. 
3) Vgl. auch v. G e rbe r ,  Grundzüge § 38. 
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auf politischen Erwägungen beruhende , gesetzlich ausgesprochene 
Selbstbeschränkung des Staates, welche für die R e g i e r u n g aller­
dings maßgebend und bindend ist wie jeder gesetzlich erklärte 
Staatswille. 

Von diesem Gesichtspunkte aus ergibt sich eine Unterscheidung 
zwischen den rechtlichen Schranken, welche der Disposition der Regie­
rung über die Beamten aus Gründen des öffentlichen Rechtes gezogen 
sind, und den tatsächlichen Schranken, welche durch die auf dem 
Anstellungsvertrage beruhenden Rechte des Beamten gegeben sind. 
Diese tatsächlichen Schranken bestehen nur darin, daß die Regierung 
dem Beamten, falls sie ihm das Amt abnimmt, das ihm gebührende 
Diensteinkommen fortgewähren muß und daß sie seine Ehre nicht 
durch eine Degradation antasten darf; die rechtlichen Schranken da­
gegen bestimmen die gesetzlichen V o r  a u s s e t z u  n g e n; unter denen 
der Regierung es gestattet oder geboten ist, einem Beamten die Führung 
eines Amtes zu entziehen. Es sind in dieser Beziehung folgende Fälle 
zu unterscheiden. 

I. V e r s e t z u n g  in e i n a n d e r e s  Amt. 

1. Jeder Reichsbeamte muß sich die Versetzung in ein anderes 
Amt gefallen lassen, wenn dasselbe von nicht geringerem Range und 
etatsmäßigem Diensteinkommen ist (Reichsgesetz § '23). Die Umzugs­
kosten sind dem Beamten zu vergüten. 

Unter dem R a n g e  ist der dienstliche Rang des Amtes zu ver­
stehen; der sogenannte persönliche Rang ist auch hier rechtlich un­
erheblich und der Beamte ist nicht genötigt, in eine niedrigere Stelle 
einzutreten, wenngleich ihm zugesichert wird, daß er persönlich auch 
fortan zu den Räten der oder jener »Klasse« gehören soll. Unter 
den11 D i e n s t e i n k o m m e n ist, wie oben ausgeführt wurde, die 
Entschädigung für besondere Dienstunkosten nicht mit begriffen und 
ebensowenig kommt es in Betracht, ob dem Beamten durch die Ver­
setzung die Gelegenheit zur Verwaltung von Nebenämtern entzogen 
wird oder der Wohnungsgeldzuschuß sich verringert. 

2. Die Regierung ist berechtigt, die Versetzung zu verfügen, >>wenn 
es das dienstliche Bedürfnis erfordert«, d. h. sie ist hierin unbe­
schränkt, da sie allein über die Bedürfnisse des Dienstes zu entschei­
den hat. 

3. Das Recht der Reichsregierung ist auch den mittelbaren Be­
amten gegenüber ohne Einschränkung anerkannt; sie haben daher 
kein Recht des Widerspruchs, wenn sie in das Gebiet eines anderen 
Bundesstaates versetzt werden. Zu unterscheiden davon ist das Ver­
hältnis des .Reiches zur Regierung des Einzelstaates. Der Staat, a u s 
dessen Gebiet der Beamte versetzt wird, hat kein Widerspruchsrecht, 
daß ihm der Beamte durch Versetzung nicht entzogen werde; dagegen 
kann die Versetzung nicht i n  ein solches Amt erfolgen, dessen Be-
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setzung dem Einzelstaat, nicht dem Reich zusteht, ohne Zustimmung 
des Einzelstaats. 

4. Die Mitglieder des Reichsgerichts, des Bundesamts für das 
Heimatswesen und des Rechnungshofes und richterliche Militärjustiz­
beamte können nicht ohne ihre Zustimmung in ein anderes Amt ver­
setzt werden 1). 

5. U eher die Voraussetzungen und Wirkungen der S t  r a f v e r­
s e t z u n g vgl. oben S. 490 fg. 

II. Ei n s t  w e i 1 i g e V e r s e t z u n g  i n  d e n  R u h e s t a n d. 
(S t e 11 u n g z u r  D i s  p o s i t i o n.) 

1. Die Reichsregierung ist befugt, 
a) j e d e  n Reichsbeamten einstweilig in den Ruhestand zu ver­

setzen, wenn das von ihm verwaltete Amt infolge einer Umbildung 
der Reichsbehörden aufhört (Reichsbeamtengesetz § 24). 

Soweit zu einer solchen Umbildung ein Gesetz erforderlich ist, 
bildet der Erlaß desselben daher eine Voraussetzung für die Stellung 
zur Disposition. 

b) Jederzeit, auch ohne daß die erwähnte Voraussetzung gegeben 
ist, können durch kaiserliche Verfügung gewisse Beamte einstweilig· in 
den Ruhestand versetzt werden, »bei denen eine fortdauernde Ueber­
einstimmung in prinzipiellen Ansichten mit der leitenden Autorität 
notwendig ist« 2) . Nach dem § 25 des Gesetzes sind es folgende: 

der Reichskanzler; 
die Staatssekretäre und Unterstaatssekretäre; 
Direktoren und Abteilungschefs in den dem Reichskanzler un­

mittelbar unterstellten obersten Reichsbehörden, in der Reichs­
kanzlei und in den Ministerien, 

die vortragenden Räte und etatsmäßigen Hilfsarbeiter in der 
Reichskanzlei und im Auswärtigen Amte, 

die Militär- und Marine-Intendanten, die Ressortdirektoren für 
Schiffbau und die Ressortdirektoren für Maschinenbau in der 
Kaiserlichen Marine, 

die Vorsteher der diplomatischen Missionen und die Konsuln 
sowie die Legationssekretäre. 

Außerdem der Oberreichsanwalt und die Reichsanwälte (Gerichts­
verfassungsgesetz § 150); der Obermilitäranwalt und die Militäranwälte 
(Militärstrafgerichtsordnung § 107, Abs. 2); in der Verwaltung Elsaß-

1) Reichsbeamtengesetz § 158; Gerichtverfassungsgesetz § 8, Abs. 1; Gesetz vom 
6. Juni 1870, § 43; preuß. Gesetz vom 27. März 1872, § 5 (über die Oberrechnungs­
kammer). Militärstrafgerichtsordnung § 96. Gesetz vom 1. Dezember 1898, § 32 (rich­
terliche Militärjustizbeamte). Dasselbe gilt von den richterlichen Beamten in Elsaß­
Lothringen; ferner von den Professoren der Universität Straßburg. Gesetz v. 18. Juni 
1890, § 2 (Gesetzbl. für Elsaß-Lothringen S. 37). 

2) So sagen die Motive zum Beamtengesetz von 1873, S. 35. 
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Lothringens die im Gesetz vom 23. Dezember 1873, Art. II (Gesetzblatt 
für Elsaß-Lothringen S. 479) und im Gesetz vom 4. Juli 1879, § 6, 
Abs. 2 (Reichsgesetzbl. S. 166) aufgeführten Beamten. Besondere eigen­
artige Vorschriften bestehen jetzt für Kolonialbeamte nach dem Gesetz 
vom 8. Juni 1910, § 12 (Reichsgesetzbl. S. 881). 

2. Die einstweilig in den Ruhestand versetzten Beamten haben 
folgende R e c h t e : 

a) sie behalten die persönlichen Ehrenrechte; 
b) sie beziehen das gesetzliche Wartegeld; 
c) sie erhalten, falls sie ihren dienstlichen Wohnsitz im Auslande 

haben, die Entschädigung für die Kosten des Umzugs nach dem 
innerhalb des Reiches von ihnen gewählten Wohnorte (Reichs­
gesetz § 40) und ebenso, falls sie wieder ein Amt erhalten, die 
Umzugskosten wie im Falle einer Versetzung (Reichsgesetz 
§ 28) 1). 

3. Hinsichtlich der Pf l i c h t e n  entscheidet das Prinzip, daß alle 
Pflichten und Beschränkungen der Reichsbeamten auch für die einst­
weilig in den Ruhestand versetzten fortdauern, welche nicht lediglich 
auf der Führung eines Amtes (dem aktiven Dienst) beruhen. Im 
einzelnen ergeben sich hieraus folgende Konsequenzen: 

a) D i e  P fli c h t  zu r A m t s fü h r u n g  ist suspendiert, aber 
nicht aufgehoben. Die einstweilig in den Ruhestand versetzten Be­
amten sind darum verpflichtet, ein ihrer Berufsbildung entsprechen­
des Reichsamt unter denselben Voraussetzungen zu übernehmen, unter 
denen ein im aktiven Dienst stehender Reichsbeamter die Versetzung 
in ein anderes Amt sich gefallen lassen muß, widrigenfalls sie des 
Wartegeldes verlustig sind 2). 

Hierauf beruht die weitere Pflicht dieser Beamten, die Reichsan­
gehörigkeit und den Wohnsitz im Bundesgebiete beizubehalten. Wollen 
sie ihren Wohnsitz außerhalb des Bundesgebietes nehmen, so bedürfen 
sie dazu der Genehmigung des Reichskanzlers, also gleichsam eines 
Ur 1 a u  b s. Die Verletzung dieser Pflicht zieht, entsprechend dem 
Verlassen des Amtes ohne Urlaub oder mit Ueberschreitung desselben, 
den Verlust des Gehaltes (Wartegeldes) nach sich 3) und kann mög­
licherweise Veranlassung zu disziplinarischem Einschreiten geben. 

b) Die Pfl i c h t  z u r  Tr e u e  dauert unverändert fort und dem­
gemäß die Pflicht zur A m t s v e r s c h w i e g e n h e i t. Die in § 11 
und 12 des Reichsbeamtengesetzes enthaltenen Vorschriften finden da­
her auf die zur Disposition gestellten Reichsbeamten volle Anwendung 4) . 

c) Die Pflicht eines a c ht u n g s wü r d i g e n  V e r h a 1 t e n s be-
steht ebenfalls unvermindert fort. (Reichsgesetz § 10.) 

d) In Ansehung der B e s c h r ä n k u n g e n , denen Reichsbeamte 

l) Vgl. Verordnung vom 8. September 1910, § 24. Reichsgesetzbl. S. 999. 

2) Reichsgesetz § 28. 3) Reichsgesetz § 29, Nr. 2 und 3. 
4) Vgl. Strafprozeßordnung § 53; Zivilprozeßordnung § 376. 
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unterliegen, gelten die in § 15, Abs. 1 des Gesetzes aufgestellten Vor­
schriften über die Annahme von Titeln, Ehrenzeichen, Geschenken 
u. s. w. auch für die einstweilig in den Ruhestand versetzten Reichs­
beamten; dagegen ist die Vorschrift des § 15, Abs. 2 auf sie unan­
wendbar, weil dieselbe die aktuelle Verwaltung eines >>Amtes« voraus­
setzt. Von der Beschränkung hinsichtlich der U ebernahme von Neben­
ämtern oder remunerierten Nebenbeschäftigungen oder des Betriebes 
eines Gewerbes sind die einstweilig in den Ruhestand versetzten Be­
amten durch die ausdrückliche Anordnung des § 16, Abs. 3 befreit. 

e) Die Verletzung der Dienstpflichten kann auch für die zur Dis­
position gestellten Reichsbeamten disziplinarische Folgen haben. Allein 
da sie ein Amt nicht verwalten, so sind sie auch der Disziplinarge­
walt einer v o r g e s e t z t e n D i e n s t b e hör d e  nicht unterworfen; 
wohl aber kann das förmliche Disziplinarverfahren vor den entschei­
denden Disziplinarbehörden gegen sie eingeleitet werden. Für die 
Zuständigkeit ist der letzte d i e n s t 1 i c h e Wohnsitz des Beamten 
entscheidend 1). 

4. Da die einstweilige Versetzung in den Ruhestand das Beamten­
verhältnis nicht löst, so kommt bei Berechnung der Dienstzeit die 
Zeit mit in Anrechnung, während welcher ein Beamter zur Disposition 
gestellt war 2), und die Vorschriften über Suspension, Dienstentlassung, 
Pensionierung und Dienstentsetzung sind auch auf die einstweilig in 
den Ruhestand versetzten Beamten anwendbar 3) . 

5. Auf die im § 158 des Reichsbeamtengesetzes aufgeführten Be­
amten finden die Bestimmungen über die einstweilige Versetzung in 
den Ruhestand keine Anwendung. 

III. V o r  1 ä u f i g e D i e n s t e n the b u n g  (Suspension). 

1. Hinsichtlich der Z u 1 ä s s i g k e i t derselben sind drei Fälle zu 
unterscheiden, indem die Suspension vom Amte teils von R e c h t s 
wegen eintritt, teils im o r d e n t 1 i c h e n Wege verfügt werden k a n n, 
teils mit beschränkten Wirkungen a u ß e r o r d e n t 1 i c h  e r  Weise 
statthaben kann. 

a) Kr a f t d e s  Ge s e tze s tritt die Suspension vom Amte ein: 
a) Wenn im gerichtlichen Strafverfahren die V e r h a f t u n g des 

Reichsbeamten beschlossen worden ist. Sie dauert bis zum Ablauf 
des zehnten Tages nach Wiederaufhebung des Verhaftungsbeschlusses 4). 

�) Wenn gegen den Beamten ein noch nicht rechtskräftig gewor-

1) Reichsgesetz § 119. 2) Reichsgesetz § 46, Nr. l. 

3) Vgl. Reichsgesetz § 42, letzter Absatz, � 119, 132. 
4) § 125, Nr. 1, § 126. Zur Rechtfertigung der zehntägigen Frist sagen die Mo­

t i v e zum RBG. von 1873, S. 49: „Der in ein Strafverfahren verwickelte Beamte kann, 
ohne daß das Ansehen des Amtes leidet, nicht unmittelbar aus der Untersuchungs­
oder Strafhaft in sein Amt zurücktreten. Die. Frist dient dann auch dazu, Zeit zu 
einer Entschließung zu lassen, ob nicht das Disziplinarverfahren einzuleiten und die 
Suspension zu verfügen ist." 
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denes gerichtliches Urteil erlassen ist, welches den Verlust des Amtes 
kraft des Gesetzes nach sich zieht 1) . Die Suspension dauert so lange, 
bis entweder das Urteil seine Rechtskraft erlangt oder bis zum Ablauf 
des zehnten Tages nach eingetretener Rechtskraft desjenigen Urteils 
höherer Instanz, durch welches der angeschuldigte Beamte zu einer 
anderen Strafe als der bezeichneten verurteilt wird; falls aber das 
rechtskräftige Urteil auf Freiheitsstrafe lautet, bis das Urteil voll­
streckt ist 2). 

y) Wenn im Disziplinarverfahren eine noch nicht rechtskräftige 
Entscheidung ergangen ist, welche auf Dienstentlassung lautet. Die 
Suspension dauert, bis die in der Disziplinarsache ergangene Entschei­
dung die Rechtskraft erlangt 3). 

o) Gegen die Mitglieder des Reichsgerichtes und des Reichsmilitär­
gerichtes und des Bundesamtes für das Heimatwesen tritt von Rechts 
wegen die vorläufige Dienstenthebung nur ein, wenn die Untersuchungs­
haft gegen sie verhängt wird 4). 

Hinsichtlich der Mitglieder des Rechnungshofes kommen die Vor­
schriften des preußischen Gesetzes vorn 27. März 1872, hinsichtlich der 
richterlichen Militärjustizbeamten die Vorschriften des Gesetzes vom 
1. Dezember 1898 § 30, 31 zur Anwendung 0). 

b) D urc h V e r f ü g u n g  d e r  o b e r s t e n  Re i c h s b e h ö r d e  
kann ein Beamter vorläufig des Dienstes enthoben werden, wenn gegen 
ihn ein gerichtliches Verfahren eingeleitet oder die Einleitung eines 
förmlichen Disziplinarverfahrens (§ 84) verfügt wird. Auch im Laufe 
des einen oder anderen Verfahrens bis zur rechtskräftigen Entschei­
dung kann diese Verfügung noch getroffen werden 6). 

Gegen ein Mitglied des Reichsgerichtes kann, wenn wegen eines 
Verbrechens oder Vergehens das Hauptverfahren eröffnet ist, die vor­
läufige Enthebung vom Amte nach Anhörung des Oberreichsanwaltes 
durch Plenarbeschluß des Reichsgerichts ausgesprochen werden 7) . 

Für die Mitglieder des Bundesamtes für das Heimatswesen steht die­
selbe Befugnis dem Plenum des Bundesamtes zu 8) . Hinsichtlich der 
Mitglieder des Reichsmilitärgerichts vgl. Gesetz vom 1. Dezember 
1898, § 30. 

c) We n n  G e  f a h r im V e r z u g e  i s t , kann einem Beamten 
auch von solchen Vorgesetzten, die seine Suspension zu verfügen nicht 
ermächtigt sind, die Ausübung der Amtsverrichtungen vorläufig unter­
sagt werden. Es ist aber darüber sofort an die oberste Reichsbehörde 

1) § 125, Nr. 1. Vgl. den folgenden Paragraphen. 
2) § 126, Abs. 1 und 2. 
3) § 125, Nr. 2, § 1261 Abs. 3. 
4) Gerichtsverfassungsgesetz § 129, Abs. 2; Reichsgesetz vom 6. Juni 1870, § 43. 

Reichsgesetz vom 1. Dezember 1898, § 30. 
5) Reichsbeamtengesetz § 158. 
6) Reichsgesetz § 127. 7) Gerichtsverfassungsgesetz § 129, Abs. 1. 
8) Gesetz vom 6. Juni 1870, § 43. 
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zu berichten, von deren Entscheidung und Maßnahme es abhängt, ob 
sich die Untersagung der Amtsverrichtungen in eine· ordentliche Sus­
pension verwandelt oder ob sie hinwegfällt 1) . 

2. D i e Wi r k  u n g e n der vorläufigen Dienstenthebung sind 
folgende: 

a) Die Pflicht des Beamten zur Führung der Amtsgeschäfte wird 
nicht nur suspendiert, sondern gleichzeitig ihm auch die mit dieser 
Pflicht verbundene Handhabung der Staatsgewalt und Vertretungsbe­
fugnis (die Amtsgewalt) entzogen, so daß die von ihm dennoch vorge­
nommenen Dienstgeschäfte rechtlich nicht als Amtshandlungen an.zu­
sehen sind. Ob zugleich der Tatbestand eines strafbaren Mißbrauchs 
der Amtsgewalt oder eines anderen Verbrechens oder Vergehens vor­
liegt, ist nur nach Lage des einzelnen Falles zu beurteilen. 

b) Der Anspruch des Beamten auf Gehalt wird durch die vor­
läufige Dienstenthebung nicht berührt 2) , wohl aber findet eine teil­
weise Innebehaltung des Gehaltes statt vom Ablauf des Monats ab, in 
welchem die Suspension verfügt ist 3) . Die Innebehaltung betrifft in 
der Regel die Hälfte des wirklichen Diensteinkommens, d. h. ohne die 
für Dienstunkosten bestimmten Beträge; in Fällen der Not des Be­
amten kann die oberste Reichsbehörde die Innebehaltung des Dien'St­
einkommens auf den vierten Teil beschränken 4) . Den einstweilen in 
den Ruhestand versetzten Beamten wird ein Viertel des Wartegeldes 
innebehalten, wenn im Disziplinarverfahren eine noch nicht rechts­
kräftige Entscheidung ergangen ist, welche auf Dienstentlassung lautet"). 

Wird ein Mitglied des Reichsgerichts oder des Reichsmilitärgerichts 
oder des Bundesamtes für das Heimatwesen vom Amte suspendiert, 
so wird das Recht auf den Genuß des vollen Gehalts während der 
Dauer der Suspension nicht berührt 0). 

Die Gehaltskürzung tritt ferner nicht ein, wenn die Vollstreckung 
eines auf Freiheitsstrafe lautenden Urteils ohne Schuld des Verurteilten 
aufgehalten oder unterbrochen wird, für die Zeit des Aufschubs oder 
der Unterbrechung; ebenso für die zehntägige Frist nach Aufhebung 
der Haft, resp. nach der Verurteilung, wenn nicht vor Ablauf der­
selben die Suspension vom Amte im Wege des Disziplinarverfahrens 
beschlossen wird 7). 

1) Reichsgesetz § 131. 
2) V g·l. P f e i f f  e r , Praktische Ausführungen III, S. 360 ff., 518 fg. 
3) Reichsg·esetz § 128, Abs. 1. Wenn der Gehalt vierteljährlich vorausbezahlt 

ist, so kann eine teilweise Wiedereinziehung nicht stattfinden; denn das Gesetz spricht 
nur vom „Innebehalten" des Gehaltes. Es ist eine Beschlagnahme oder Retention 
des Gehaltes zur Deckung der Kosten oder Geldstrafen angeordnet, welche voraus­
setzt, daß der Gehalt noch nicht ausgezahlt ist. Anderer Ansicht K a n n  g i e ß  e r  
S. 223, Nr. 2 und das S. 502, Note 1 zitierte Urteil des Reichsgerichts. 

4) § 128, Abs. 1 und 2. 5) Reichsgesetz § 132. 
6) Gerichtsverfassungsgesetz § 129, Abs. 3; Gesetz vom 6. Juni 1870, § 43. 
7) Reichsgesetz � 126, Abs. 2. Vgl. dazu die Entscheidung des Reichsgerichts 

vom 22. April 1895, Bd. 35, S. 35. 
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Auch die vorläufige Untersagung der Ausübung von Amtsver­
richtungen bewirkt keine Innebehaltung des Diensteinkommens 1). 

c) Im übrigen dauern die Rechte und Pflichten des Beamten 
während der Zeit seiner vorläufigen Dienstenthebung unverändert fort 2) . 

3. Die S u s p e n s i o n v o m A m t e h ö r t a u f entweder mit der 
Entfernung des Beamten aus dem Amte oder mit dem Wiedereintritt 
desselben in die Amtsgeschäfte; im letzteren Falle ist jedoch zu unter­
scheiden, ob der Beamte gänzlich freigesprochen worden ist, oder ob 
die entscheidende Disziplinarbehörde ihn mit einer Ordnungsstrafe 
belegt hat. 

a) Wenn der Beamte freigesprochen worden ist, so muß ihm der 
innebehaltene Teil des Gehaltes vollständig nachgezahlt werden 3) . 

b) Wenn der Beamte mit einer Ordnungsstrafe belegt wird, so ist 
ihm der innebehaltene Teil insoweit auszuzahlen, als derselbe nicht 
zur Deckung der ihn treffenden Untersuchungskosten und der Ordnungs­
strafe erforderlich ist. Für Stellvertretungskosten findet ein Abzug 
nicht statt 4) . 

c) Wenn der Beamte aus dem Amte entfernt wird, so ist der inne­
behaltene Teil des Gehaltes zu den Stellvertretungskosten und der 
Rest zu den Untersuchungskosten des Disziplinarverfahrens zu ver­
wenden 5). Dem Beamten ist auf Verlangen ein Nachweis über die 
Verwendung zu machen; jedoch kann er Erinnerungen dagegen im 
Rechtswege nicht geltend machen, sondern nur im Wege der Be­
schwerde. Der durch die erwähnten Kosten nicht aufgebrauchte Teil 
des zurückbehaltenen Einkommens wird dem Beamten nachgezahlt 6). 

§ 52. Die Beendigung des Dienstverhältnisses. 

Die Beendigungsarten zerfallen ihrer praktischen Bedeutung nach 
in zwei Klassen, indem entweder mit der Aufhebung des Dienstver­
hältnisses alle durch dasselbe begründeten Rechte des Beamten, sowohl 
die Ehrenrechte als die Vermögensrechte, auf hören, oder Titel und 
Rang und Anspruch auf Lebensunterhalt (Pension) fortdauern. 

I. 0 h n e A n s p r u c h a u f P e n s i o n u n d A m t s t i t e 1 wird 
das Dienstverhältnis beendigt: 

1) Reichsgesetz § 131, Abs. 2. 

2) Er darf sich daher auch nicht eigenmächtig von seinem Amtssitze entfernen. 
Vgl. die Entscheidung des Appellationsgerichts zu L e i p z i g im Wochenblatt für 

merkwürdige Rechtsfälle von 1864, S. 81 fg. 
3) Reichsgesetz § 130, Abs. 1. Vgl. hierzu die Entscheidung· des Reichsgerichts 

Bd. 22, S. 40 fg. 
4) Reichsgesetz § 130, Abs. 2. 
5) Reichsgesetz § 128, Abs. 4. Zu den Stellvertretungskosten ist der Beamte 

nicht verpflichtet, einen weiteren Beitrag zu leisten, für die Kosten des Disziplinar­
verfahrens haftet er dagegen mit seinem Vermögen. § 124, Abs. 2. 

6) Reichsgesetz § 129. 
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1. A u f A n  t r a g d e s  B e a m  t e n , welcher seine Entlassung 
fordert. Dieselbe kann demselben nicht verweigert werden. Obwohl 
das Reichsgesetz diesen Grundsatz nicht ausdrücklich ausspricht, so 
beruht er nicht nur auf einer allgemeinen Rechtsüberzeugung 1 ), einem 
wirklichen gemeinen Gewohnheitsrecht, sondern er ergibt sich aus der 
Natur des Beamtenverhältnisses 2). Dasselbe erfordert von dem Be­
amten nicht bestimmt begrenzte Leistungen, sondern die Hingabe 
seiner ganzen Persönlichkeit an den Staat zur Förderung des Staats­
wohls, Treue, Opferwilligkeit, Berufsfreudigkeit; es kann daher niemand 
gezwungen in einem solchen Dienst gehalten werden. Aber das Recht 
des Beamten, das Dienstverhältnis jeder Zeit aufzulösen, wird auch 
noch dadurch begründet, daß es das Korrelat zu der Disziplinargewalt 
des Staates ist. Staat und Beamter stehen einander nicht wie gleich­
berechtigte Parteien, sondern wie Herr und Diener gegenüber; der 
Staat hat sein Hoheitsrecht, seine Disziplinargewalt, um den Diener 
zu zwingen; der Beamte hat den Schutz seiner Freiheit und Persön­
lichkeit in dem Recht, den Dienst zu kündigen und sich dem dadurch 
begründeten Zwange zu entziehen. Ohne dieses Recht wäre der Staats­
dienst Sklaverei. 

Wenn ein Beamter von diesem Rechte Gebrauch macht, so hat 
er bis zur Erteilung der Entlassung noch alle Rechte und Pflichten 
des Beamten, und er hat daher die Amtsgeschäfte noch bis zu diesem 
Zeitpunkte zu führen. Die Entlassung der Reichsbeamten verfügt der 
Kaiser, beziehentlich die von ihm dazu ermächtigte Reichsbehörde 3) . 

Hinsichtlich der mittelbaren Reichsbeamten kann es aber keinem 
Zweifel unterliegen, daß sie ihre Entlassung von dem Staate (Landes­
herrn) zu erhalten haben, der sie angestellt hat. 

2. Der Staat hat dagegen der Regel nach nicht das Recht, das 
Dienstverhältnis einseitig zu lösen. Zahlreiche p r a k t  i s c h e Gründe 

1) Vgl. P ö z 1 im Staatswörterbuch Bd. 9, S. 713; Z a c h a r i ä II, § 142, S. 63 :ff.; 
S c h u 1 z e , Preuß. Staatsrecht I, S. 346 fg.; G. M e y e r , Staatsrecht § 152. Daselbst 
Note 2 weitere Literaturangaben. Anderer Ansicht L ö n i n  g ,  Verwaltungsrecht S.134, 
Note 1. Gegen ihn wendet sich R e h  m ,  Annalen 1885, S. 203, Note 2. Ot t o  Mayer, 
Verwaltungsrecht II, S. 230 erkennt den Rechtssatz an, will ihn aber aus einer „still­
schweigenden Klausel" des Anstellungsaktes herleiten, nimmt also unnötigerweise 
eine Fiktion zu Hilfe. 

2) Nur diejenigen Juristen, welche in der Uebernahme eines Staatsamtes ledig­
lich die Erfüllung einer Untertanenpflicht finden, erklären die Niederlegung des Amtes 
für unstatthaft, z. B. G ö n n e r  S. 258. Auch in diesem Punkte zeigt sich aber der 
G e g ens a t z  zwischen der Erfüllung von Untertanenpflichten durch Uebernahme 
eines Amtes und dem freiwilligen Eintritt in das Staatsdienerverhältnis. Unbegründet 
ist es aber, das Kündigungsrecht des Beamten als Argument gegen die Auffassung 
der Anstellung als eines Vertrages zu verwerten, so z. B. L e o n i S. 131; denn das 
Mandat, die auf Lebenszeit oder unbestimmte Zeit geschlossene Dienstmiete, Gesell­
schaft u. s. w. beweisen, daß einseitige Aufkündigungsbefugnis mit vertragsmäßiger 
Bindung sehr wohl vereinbar ist. 

3) Reichsverfassung Art. 18, Abs. 1. 
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sprechen gegen dieses Recht 1). J u r i s t  i s c h ist die Folgerung nicht 
begründet, daß, weil der Beamte jederzeit aus dem Dienste zu schei­
den berechtigt ist, auch der Staat befugt sein müsse, ihn jederzeit zu 
entlassen; denn durch den Anstellungsvertrag entstehen durchaus un­
gleiche Rechte und Pflichten für Staat und Beamten. Der Staat hat 
im wesentlichen keine andere Leistung als die Zahlung des Gehaltes 
zu gewähren, der Beamte setzt seine Persönlichkeit und in der Mehr­
zahl der Fälle seine ganze Lebenstätigkeit ein; das Interesse des Staates 
ist überdies gewahrt durch das Recht, einseitig das Dienstverhältnis 
im Wege des Disziplinarverfahrens aufzuheben. Das Reichsbeamten­
gesetz hat daher im § 2 die Bestimmung getroffen, daß die Reichs­
beamten als a u f L e b  e n s z e i t angestellt gelten, soweit die Anstellung 
derselben nicht unter dem a u s d r ü c k 1 i c h e n V o r b e h a 1 t des 
Widerrufs oder der Kündigung erfolgt 2). 

Von diesem Vorbehalt wird nach einer aus der preußischen Ver­
waltungspraxis 3) herübergenommenen Regel Gebrauch gemacht bei 
denjenigen Unterbeamten, deren Dienst keine Ausbildung erfordert, 
sondern größtenteils nur mechanisch ist 4) . Außerdem gibt es einige 
Kategorien von Beamten im Ressort des Auswärtigen Amtes, der 
Marine- und Militärverwaltung, der Post- und Telegraphenverwaltung 
und der Verwaltung der Reichseisenbahnen, welche auf Probe, Kün­
digung oder Widerruf angestellt werden °). 

Die Entlassung von Beamten, welche unter einem solchen Vor­
behalte angestellt sind, erfolgt durch diejenige Behörde, welche die 
Anstellung verfügt hat; in Ansehung der mittelbaren Reichsbeamten 
also durch die Landesbehörde (;). 

3. Von R e  c h t s w e g  e n hört das Dienstverhältnis auf durch ein 
rechtskräftiges richterliches Erkenntnis, wenn durch dasselbe der Be­
amte zu einer Zuchthausstrafe verurteilt wird 7) , oder wenn ihm die 
bürgerlichen Ehrenrechte oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffent-

• 

1) Es bedarf keiner Wiederholung derselben, da die Frage für das Reichsrecht 
entschieden ist. In älterer Zeit ist sie Gegenstand der vielseitigsten Erörterungen 
geworden. Eine Uebersicht der Literatur und der in derselben aufgestellten Ansichten 
gibt Z a c h a r i ä II, § 143 ff.; kürzer auch S c h u l z e , Preuß. Staatsr. I, S. 349. Vgl. 
ferner W e 1 c k e r  s Artikel „Staatsdienst" in seinem Staatslexikon und L. v. S t e i n, 
Verwaltungslehre I, 1, S. 241 fg., 246. 

2) Auch bei den Beamten der Einzelstaaten spricht eine Rechtsvermutung für 
die Lebenslänglichkeit der Anstellung, vgl. Pf e if f e r ,  Praktische Ausführung Bd. 5, 
S. 259, Nr. 9; R e h  m a. a. 0. S. 201. 

3) Regierungsinstruktion vom 23. Oktober 1817, § 12. Vgl. v. R ö n n e ,  Preuß. 
Staatsrecht II, 1, S. 410. (§ 330, IV.) 

4) Stenogr. Berichte des Reichstags 1872 I, S. 133, 134. 
5) Der Reichskanzler hat dem Reichstage 1872 das Verzeichnis dieser Beamten 

vorgelegt. Drucksachen des Reichstages Nr. 144. Gesetzlich ausgeschlossen ist die 
Anstellung auf Widerruf oder Kündigung bei Richtern. Gerichtsverfassungsgesetz § 6. 

6) Reichsgesetz § 32. 
7) Reichsstrafgesetzbuch § 31. 
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lieber Aemter aberkannt werden 1), oder wenn auf den Verlust der 
von dem Verurteilten bekleideten öffentlichen Aemter erkannt wird 2). 

Andere Vorschriften bestehen für die Mitglieder des Reichsgerichts 
und des Bundesamtes für das Heimatswesen. Ihr Dienstverhältnis 
hört auf durch rechtskräftige Verurteilung zum Amtsverluste, zu einer 
entehrenden Strafe oder z u  e i n e r  n i c h t  e n t ehr e nde n F r e i­
h e i t s s t r a fe v o n  l ä n g e r e r  a l s  e i n j ä h r i g e r  Da u e r. Wenn 
ein solcher Fall vorliegt, so k a n  n das Mitglied durch Plenarbeschluß 
des Reichsgerichts, beziehentlich des Bundesamts, seines Amts und 
seines Gehalts für verlustig erklärt werden 3). 

4. D i e n s t e n t 1 a s s u n g i m D i s z i p 1 i n a r v e r f a h r e n 4) . 

II. M i t A n s p r u c h a u f P e n s i o n u n d A m t s t i t e 1 wird 
das Beamtenverhältnis beendigt durch V e r s e t z u n g  d e s  B e a m t e n  
i n  d e n  R u h e s t a n d  w e g e n  D i e n s t u n fä h i g k e i t o d e r  
h o h e n A 1 t e r  s. Sowohl der Beamte als der Staat sind berechtigt, 
im Falle der Dienstunfähigkeit oder hohen Alters des Beamten die 
Versetzung desselben in den Ruhestand zu verlangen, und es sind 
demgemäß zwei Fälle zu unterscheiden: 

1. P e n s i o n i e r u n g a u f A n t r a g d e s B e a m t e n. 
a) Je d e r  R e i c h s b e a m t e ,  welcher sein Diensteinkommen 

aus der Reichskasse bezieht, ist berechtigt, seine Pensionierung zu ver­
langen, wenn er nach einer Dienstzeit von wenigstens zehn Jahren 
entweder infolge eines körperlichen Gebrechens oder wegen Schwäche 
seiner körperlichen oder geistigen Kräfte zu der Erfüllung seiner 
Amtspflichten dauernd unfähig wird 5) oder das 65. Lebensjahr voll­
endet hat 6). 

Dasselbe Recht haben auch die unter dem Vorbehalte des Wider­
rufs angestellten Beamten, wenn sie eine etatsmäßige Stelle bekleiden� 
ist die von ihnen bekleidete Stelle in den Besoldungsetats nicht auf­
geführt, so haben sie zwar keinen gesetzlichen Anspruch auf Pension, 
es kann ihnen aber bei ihrer Versetzung in den Ruhestand eine Pen­
sion bewilligt werden 7). 

b) Je d e r  Reichsbeamte ist auch schon vor Ablauf einer zehn­
jährigen Dienstzeit berechtigt, seine Pensionierung zu verlangen, wenn 
die Dienstunfähigkeit die Folge einer Krankheit, Verwundung oder 
sonstigen Beschädigung ist, welche der Beamte bei Ausübung seines 
Dienstes oder aus Veranlassung desselben ohne eigene Verschuldung 
sich zugezogen hat 8). 

1) Reichsstrafgesetzbuch § 33, 35, 36, 358. Vgl. 319. 
2) Reichsstrafgesetzbuch § 81, 83, 84, 87-91, 94, 95. 
3) Gerichtsverfassungsgesetz § 128; Gesetz vom 6. Juni 1870, § 43. 
4) Reichsgesetz § 75, Nr. 2. Vgl. oben S. 493 ff. 5) Reichsgesetz § 34. 
6) Reichsgesetz § 34 a. Reichsgesetz v. 22. Mai 1910 (Reichsgesetzbl. S. 767) hin­

sichtlich der Mitglieder des Reichsgerichts. 
7) Reichsgesetz § 37. 8) Reichsgesetz § 36. 
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Wenn außer diesem Falle die Dienstunfähigkeit vor Vollendung 
des zehnten Dienstjahres eintritt, so hat der Beamte zwar keinen 
gesetzlichen Anspruch auf Pension 1), bei vorhandener Bedürftigkeit 
kann ihm aber durch Beschluß des Bundesrates eine Pension auf be­
stimmte Zeit oder lebenslänglich bewilligt werden 2) . 

c) Der Reichskanzler und die Staatssekretäre können a u c h  o h n e  
e i n g e t  r e t e n e D i e n s t u n f ä  h i g k e i t ihre Entlassung fordern 
und haben einen Anspruch auf die gesetzliche Pension, wenn sie 
mindestens zwei Jahre das betreffende Amt bekleidet oder sich minde­
stens zehn Jahre im Dienste befunden haben 3). 

d) Der Beamte, welcher seine Pensionierung wegen Dienstunfähig­
keit nachsucht, muß den Beweis derselben .und, soweit es erforderlich, 
den Beweis, daß die Dienstunfähigkeit i n  f o 1 g e des Dienstes einge­
treten ist (§ 36), erbringen. Es ist jedoch im allgemeinen genügend, 
wenn die unmittelbar vorgesetzte Dienstbehörde des seine Pensionierung 
nachsuchenden Beamten die Erklärung abgibt, daß sie nach pflicht­
mäßigem Ermessen den Beamten für unfähig halte, seine Amtspflichten 
ferner zu erfüllen. Diese Erklärung ist aber für die Behörde, welche 
über die Versetzung in den Ruhestand zu entscheiden hat , nicht 
bindend; die letztere Behörde kann sowohl andere Beweismittel er­
fordern , als auch die beigebrachten Beweismittel der vorgesetzten 
Dienstbehörde entgegen für ausreichend erachten 4) . 

e) Ueber das Verlangen des Beamten, pensioniert zu werden, findet 
ein Verfahren im Rechtswege nicht statt. Die oberste Reichsbehörde 
hat vielmehr zu entscheiden, ob und zu welchem Zeitpunkte dem An­
trage stattzugeben ist, sowie ob und welche Pension dem Beamten 
zusteht. Bei denjenigen Beamten, welche eine kaiserliche Bestallung 
erhalten haben, ist die Genehmigung des Kaisers zur Versetzung in 
den Ruhestand erforderlich 5) . Die Entscheidung der obersten Ver­
waltungsbehörde ist, wenn der Beamte seinen Anspruch auf Pension 
vor Gericht verfolgt , für die Beurteilung dieses Anspruchs maß­
gebend n) . 

2. P e n s i o n i e r u n g a u f V e r 1 a n g e n d e r R e i c h s r e g i e­
r u n g. 

a) Ohne eingetretene Dienstunfähigkeit können jederzeit entlassen 
werden der Reichskanzler und die Staatssekretäre, sowie die Unter-

1) Ausgenommen die Mitglieder des Reichsgerichts. Gerichtsverfassungsgesetz 
§ 130, Abs. 2. 

2) Reichsgesetz § 39. 
3) Reichsgesetz § 35 (Fassung v. 1907). Ferner der S t a at s s ekr e tär und die 

Un t e r s t aat s s ekr e tär e im Ministerium für Elsaß-Lothringen, Gesetz vom 4. Juli 
1879, § 6. 

4) Reichsgesetz § 53. 
5) Reichsgesetz § 54. Die oberste Reichsbehörde kann die Befugnis zur Ent­

scheidung auf die „höhere" Reichsbehörde übertragen. 
6) Reichsgesetz § 155. Vgl. oben S. 515, Ziff. 6. 
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staatssekretäre im Ministerium für Elsaß-Lothringen. Sie haben den 
Anspruch auf Pension, wenn sie mindestens zwei Jahre das betreffende 
Amt bekleidet haben 1 ) . 

b) Jeder Reichsbeamte, welcher das 65. Lebensjahr vollendet hat 
und von seinem Recht auf Versetzung in den Ruhestand keinen Ge­
brauch macht, kann wider seinen Willen von der Reichsregierung 
pensioniert werden. Nach Anhörung des Beamten wird dasselbe Ver­
fahren beobachtet, wie wenn der Beamte seine Pensionierung selbst 
beantragt hätte 2). Auf die Mitglieder des Reichsgerichts findet diese 
Bestimmung keine Anwendung 3) . 

c) Jeder Reichsbeamte kann von dem Zeitpunkt ab, mit welchem 
die Pensionsberechtigung für ihn eingetreten ist, wider seinen Willen 
pensioniert werden, wenn er durch Blindheit, Taubheit oder ein son­
stiges ·Gebrechen oder wegen Schwäche seiner körperlichen oder gei­
stigen Kräfte zu der Erfüllung seiner Amtspflichten dauernd unfähig 
ist 4) . Das Verlangen der Regierung ist dem Beamten, resp. einem 
demselben hierzu besonders zu bestellenden Kurator, von der vorge­
setzten Dienstbehörde unter Angabe der Gründe und des zu gewähren­
den Pensionsbetrages mitzuteilen. Erhebt der Beamte innerhalb sechs 
Wochen keine Einwendung, so wird ebenso verfahren, als hätte der 
Beamte seine Pensionierung beantragt; er erhält jedoch den vollen 
Gehalt noch bis zum Ablauf desjenigen Vierteljahres, welches auf den 
Monat folgt, in dem ihm die Verfügung über die erfolgte Versetzung 
in den Ruhestand mitgeteilt ist 5). 

Erhebt der Beamte jedoch Widerspruch, so findet ein verwaltungs­
gerichtliches Verfahren mit Ausschluß des Rechtsweges(;) statt. Die 
oberste Reichsbehörde hat zu beschließen, ob dasselbe eintreten soll, 
und den Beamten zu ernennen, welchem die Instruktion der Sache 
obliegt. Der letztere hat die streitigen Tatsachen zu erörtern und die 
Zeugen und Sachverständigen zu vernehmen. Zu den Verhandlungen 
ist ein vereideter Protokollführer zuzuziehen. Der Beamte, welcher 
in den Ruhestand versetzt werden soll, oder dessen Kurator kann den 
Verhandlungen beiwohnen und zum Schluß seine Erklärung abgeben 
und seinen Antrag stellen. Die geschlossenen Akten werden der ober­
sten Reichsbehörde eingereicht, welche eine Vervollständigung der Er­
mittlung anordnen kann ' ). Die Entscheidung erfolgt in betreff der­
jenigen Beamten, welche eine kaiserliche Bestallung erhalten haben, 
vom Kaiser im Einvernehmen mit dem Bundesrate: in betreff der 
übrigen Beamten von der obersten Reichsbehörde, gegen deren Ent­
scheidung aber dem Beamten binnen einer Frist von vier Wochen 

1) Reichsgesetz § 35, Reichsgesetz vom 4. Juli 1879, § 6 (Elsaß-Lothringen). 
2) Reichsgesetz § 60a. 3) Gerichtsverf.-Gesetz § 131. Die Versetzung in 

den Ruhestand ist durch Plenarbeschluß des Reichsgerichts auszusprechen. 
4) Reichsgesetz § 61. 5) Reichsgesetz § 62, 63. 
6) Reichsgesetz § 155. 7) Reichsgesetz § 64, 65, Abs. 1. 
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nach dem Empfang derselben der Rekurs an den Bundesrat zusteht 1). 
Die Zahlung des vollen Gehaltes dauert bis zum Ablauf des Viertel­

jahres, das auf den Monat folgt, in welchem dem in Ruhestand ver­
setzten Beamten die Entscheidung des Kaisers oder der obersten Reichs­
behörde zugestellt worden ist 2) . Die baren Auslagen für die durch 
die Schuld des zu pensionierenden Beamten veranlaßten erfolglosen 
Ermittlungen fallen demselben zur Last; andere Kosten werden für 
das Verfahren nicht in Ansatz gebracht 3). 

d) Vor dem Zeitpunkte, mit welchem die Pensionsberechtigung 
eintreten würde, also vor Vollendung der zehnjährigen Dienstzeit, 
kann ein dienstunfähig gewordener Reichsbeamter nach denselben 
Vorschriften unfreiwillig in den Ruhestand versetzt werden, wenn ihm 
diejenige Pension bewilligt wird, welche ihm bei Erreichung des vor­
gedachten Zeitpunktes zustehen würde. Hierzu ist aber eine mit Zu­
stimmung des Bundesrates zu erlassende Verfügung der obersten Reichs­
behörde erforderlich 4). 

Wird dem Beamten diese Pension nicht gewährt, so kann er gegen 
seinen Willen nur unter Beobachtung derjenigen Formen, welche für 
das förmliche Disziplinarverfahren vorgeschrieben sind, in den Ruhe­
stand versetzt werden 5) . 

e) Die Vorschriften des Reichsbeamtengesetzes über die unfrei­
willige Versetzung in den Ruhestand finden keine Anwendung auf die 
im § 158 dieses Gesetzes aufgeführten Reichsbeamten. Sie sind ferner 
ausgeschlossen für die richterlichen Beamten in Elsaß-Lothringen und 
für die Professoren an der Universität Straßburg. Statt ihrer gelten 
die Bestimmungen der für diese Behörden ergangenen Spezialgesetze 6). 

§ 53. Einflu.fi des Beamtenverhältnisses auf andere rechtliche Verhältnisse. 

Das Staatsdienerverhältnis kann rechtliche Erheblichkeit in mehr­
fachen Beziehungen haben, welche nicht mit dem Anstellungsvertrage 

1) Reichsgesetz § 66. Die oberste Reichsbehörde kann jedoch des Rekursrechtes 
ungeachtet dem Beamten die weitere Amtsverwaltung untersagen, nicht aber den 
Gehalt ihm verkürzen. 

2) Reichsgesetz § 67. Also nicht das Datum der Entscheidung, sondern das der 
Zustellung ist maßgebend. 

3) Reichsgesetz � 65, Abs. 2. 4) Reichsgesetz § 68, Abs. 2. 
5) Reichsgesetz § 68, Abs. 1. Zu den „Formen" des Disziplinarverfahrens gehört 

die Vorschrift im letzten Absatz des § 75 nicht; dieselbe ist daher auf den vorliegenden 
Fall nicht anwendbar, was in der ersten Auflage irrtümlich angenommen wurde. Vgl. 
Th u d i c h  u m  in Hirths Annalen 1876„ S. 307. Vielmehr greift § 39 des Reichsbe­
amtengesetzes Platz. 

6) Für die Mitglieder des Reichsgerichts greift Platz Gerichtsverfassungsgesetz 
§ 131, für die Mitglieder des Bundesamtes für das Heimatswesen das Reichsgesetz 
vom 6. Juni 1870, § 43, für die Mitglieder des Rechnungshofes das preuß. Gesetz vom 
27. März 1872, § 5, für die richterlichen Militär- und Marinebeamten das Reichsg·esetz 
vom 1. Dezember 1898, § 34, 35. Vgl. auch oben § 43. Für die richterlichen Beamten 
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und den durch denselben begründeten Rechten und Pflichten in not­
wendigem, logischem Zusammenhang stehen. Es können nämlich für 
Beamte Rechtsregeln aufgestellt sein, welche das zwischen dem Staate 
und dem Beamten bestehende Rechtsverhältnis nicht zum Objekt 
haben, sondern nur zum Motiv; sei es, daß sie die Anwendbarkeit 
allgemeiner Rechtssätze auf Beamte ausschließen, weil durch dieselben 
die volle Erfüllung der Beamtenpflichten beeinträchtigt werden könnte, 
sei es, daß sie spezielle Rechtssätze aufstellen, für deren Anwendung 
die Beamteneigenschaft Voraussetzung ist, um den tatsächlichen Ver­
hältnissen Rechnung zu tragen, welche bei Gelegenheit der Amtsfüh­
rung entstehen können. Die hier in Betracht kommenden Rechtssätze 
betreffen teils den Gerichtsstand der Beamten, teils Befreiungen der­
selben von allgemeinen staatsbürgerlichen Lasten, teils Beschränkungen 
oder Begünstigungen derselben in privatrechtlichen Verhältnissen. 

Hinsichtlich des Gerichtsstandes besteht die Notwendigkeit, für den 
Fall, daß der Beamte im Auslande seinen Amtssitz hat, die Zuständig­
keit eines inländischen Gerichtes anzuordnen, und es kann ferner im 
Inlande für den Beamten ein dienstlicher Wohnsitz (domicilium ne­
cessarium) mit der Wirkung bestehen, daß derselbe einen allgemeinen 
Gerichtsstand begründet, selbst wenn der Beamte tatsächlich seinen 
Wohnsitz in einem anderen Gerichtssprengel, etwa in einem Nachbar­
orte seines Amtssitzes hat. 

In betreff der Befreiungen von allgemeinen Lasten kommen in 
Betracht Begünstigungen oder Befreiungen rücksichtlich der Besteue­
rung, der Verpflichtung zur Uebernahme von Vormundschaften, von 
Gemeindeämtern, des Geschworenendienstes. 

In privatrechtlichen Verhältnissen betreffen die für Beamte ge­
gebenen Spezialvorschriften Beschränkungen der Zwangsvollstreckung 
und der Arrestlegung auf das Diensteinkommen, die Aufhebung von 
Mietsverträgen im Falle der Versetzung, die Mitwirkung einer Staats­
behörde bei der Siegelung des Nachlasses eines Staatsbeamten, die 
Notwendigkeit von Ehekonsensen, die Vorrechte des Fiskus bei ver­
mögensrechtlichen Ansprüchen gegen den Beamten in und außerhalb 
des Konkurses. 

In allen diesen Beziehungen hat das Reichsbeamtengesetz § 19 

den Grundsatz aufgestellt, daß, sofern nicht durch Reichsgesetz Be­
stimmung getroffen ist, die aktiven und die aus dem Dienste geschie­
denen Reichsbeamten nach denselben Rechtsvorschriften zu beurteilen 
sind, welche an ihren Wohnorten für die aktiven, bezw. aus dem Dienst 
geschiedenen Staatsbeamten gelten. In den verschiedenen Rechtsgebieten 
Deutschlands waren demnach bis zum Inkrafttreten des Bürgerlichen 

in Elsaß-Lothringen kommen zur Anwendung die Bestimmungen in den §§ 39 fg. des 
Gesetzes vom 13. Februar 1899 (Gesetzbl. für Elsaß-Lothringen S. 11 ff.), für die Pro­
fessoren der Universität Straßburg das Gesetz vom 18. Juni 1890, § 2. (Gesetzbl. für 
Elsaß-Lothringen S. 37.) 
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Gesetzbuches die rechtlichen Verhältnisse der Reichsbeamten verschie­
den normiert, dagegen Reichsbeamte und Landesbeamte in jedem 
einzelnen Rechtsgebiet gleichgestellt. 

H i n s i c h t l i c h d e s G e r i c h t s s t a n d e s derjenigen Reichs­
beamten, deren dienstlicher Wohnsitz sich im Auslande befindet, hat 
das Reichsbeamtengesetz § 211) folgende Anordnungen getroffen: 

Sie b e h a l t  e n den ordentlichen persönlichen Gerichtsstand, wel­
chen sie in ihrem H e i m  a t s s t a a t e hatten 2). In Ermangelung eines 
solchen Gerichtsstandes ist ihr ordentlicher persönlicher Gerichtsstand 
in der Hauptstadt des Heimatsstaates begründet 3) . Hat der Reichs­
beamte keinen Heimatsstaat, d. h. mangelt ihm die Reichsangehörig­
keit, so ist sein Gerichtsstand vor dem Amtsgericht Berlin Mitte resp. 
dem Landgericht 1 zu Berlin begründet. Ausgenommen von diesen 
Bestimmungen sind die W a h l k o n s u l n , welche an dem Orte ihres 
Wohnsitzes ihren ordentlichen Gerichtsstand haben. Befindet sich 
der dienstliche Wohnsitz des Reichsbeamten in einem Lande , in 
welchem Reichskonsulargerichtsbarkeit besteht, so kann der Beamte 
zugleich dieser Gerichtsbarkeit nach Maßgabe des Gesetzes vom 7. April 
1900 unterliegen 4) . 

1 n b e t r e ff d e r M i l i t ä r b e a m t e n sind die Vorschriften der 
Landesgesetze durch die im Reichsmilitärgesetz vom 2. Mai 1874, 
§ 39 ff. getroffenen Anordnungen teils aufgehoben, teils ausdrücklich 
in Kraft erhalten, z. B. in § 45, 46, 48. 

H i n s i c h t l i c h d e s E h e k o n s e n s e s  ist im § 40 des zitierten 
Gesetzes angeordnet, daß die Militärpersonen des Friedensstandes zu 
ihrer Verheiratung der Genehmigung ihrer Vorgesetzten bedürfen; im 
Reichsgesetz über die Eheschließung vom 6. Februar 1875, § 38 sind 
die Vorschriften , welche die Ehe der M i l i t ä r p e r s o n e n , der 
La n d e s b e a m t e n  und der Ausländer von einer Erlaubnis ab­
hängig machen, in Kraft erhalten worden. Ebenso im BGB. § 1315. 
Für die Zivilbeamten des Reiches ist demnach ein Konsens nicht 
erforderlich. 

1) Wiederholt in der Zivilprozeßordnung § 15; Strafprozeßordnung § 11. Der 
„dienstliche" Wohnsitz oder „Amtssitz" eines Beamten ist nicht gleichbedeutend mit 
dem Wohnsitz im Sinne des BGB. � 7 ff. 

2) Wenn demnach jemand in den diplomatischen Dienst des Reiches eintritt und 
sogleich im Auslande verwendet wird, so behält er, wie lange er auch außerhalb des 
Reiches seinen dienstlichen Wohnsitz hat, immer denjenigen Gerichtsstand bei, wel­
chen er in seinem Heimatsstaat vor seinem Eintritt in den Reichsdienst hatte. Ein 
Gerichtsstand in Berlin wird für ihn nicht dadurch begründet. 

3) Diese Bestimmung kann zu sonderbaren Konsequenzen führen. Ein Sachse, 
welcher seinen Wohnsitz in Hamburg oder Stettin seit langer Zeit gehabt hat, wird 
als Berufskonsul in das Ausland geschickt. Sein Heimatsstaat ist Sachsen, seinen 
ordentlichen persönlichen Gerichtsstand hatte er demnach nicht in seinem Heimats­
staat; mithin wird für ihn durch seine Uebersiedlung in den ausländischen Wohnort 
sein bisheriger Gerichtsstand von Hamburg oder Stettin nach Dresden übertragen! 

4) Reichsgesetz § 22. 
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Die B e s c h r ä nk u :q g e n d e r  B e s  c h 1 a g n a h m  e von Gehalt, 
Wartegeld , Pensionen u. s. w. sind bereits oben erwähnt worden; 
ebe�so die aus der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit hervorgehenden 
besonderen Vorschriften über die Vernehmung der Beamten als Z e u­

g e n u n d S a c h v e r s t ä n d i g e. Der Vollständigkeit wegen mag 
ferner hier darauf hingewiesen werden, daß Reichsbeamte, welche 
jederzeit einstweilig in den Ruhestand versetzt werden können (siehe 
oben S. 518), zu dem Amte eines Schöffen oder eines Geschworenen 
nicht berufen werden sollen 1) . 

Zu den d i r ek t e n  S t a a t s s t e u e r n  dürfen Reichsbeamte nur 
in demjenigen Staate herangezogen werden, in welchem sie ihren 
dienstlichen Wohnsitz haben 2); dieser Grundsatz findet auch auf ihr 
Diensteinkommen, Wartegeld, Pension u. s. w. Anwendung 3) . Aus­
genommen ist jedoch der Grundbesitz und Gewerbebetrieb, der nur 
in demjenigen Bundesstaat besteuert werden darf, in welchem der 
Grundbesitz liegt oder das Gewerbe betrieben wird 4) . Hinsichtlich der 
Ko m m  u n a 1 b e s t e  u e r  u n g ist die besondere Bestimmung ergan­
gen, daß in Gemeinden, welche eine Mietssteuer erheben , für die Dienst­
wohnungen der Reichsbeamten der Mietswert nicht höher als auf 
15 Prozent des baren Gehalts dieser Beamten bemessen werden darf, 
und daß bei Feststellung des baren Gehaltes die Repräsentationsgelder 
außer Ansatz bleiben 5). 

Im übrigen ist die Tatsache , daß die Rechtsverhältnisse der 
Reichsbeamten in einzelnen Beziehungen durch die Landesgesetze 
normiert werden , ebenso eine Folge des b u n d e s  s t a a t 1 i c h  e n 
Charakters des Reiches, wie die gegenüberstehende Tatsache, daß die 
Rechtsverhältnisse der Landesbeamten in zahlreichen Punkten durch 
Reichsgesetze geregelt sind. 

1) Gerichtsverfassungsgesetz § 34, 85, Abs. 2. 
2) Doppelsteuerges. v. 22. März 1909, § 2, Abs. 3 (Reichsgesetzbl. S. 332). 
3) S e y d e  1 in Hirths Annalen 1876, S. 179; G. M e y e r, Verwaltungsrecht II, 

§ 252, Bei Wartegeld- und Pensionsempfängern entscheidet natürlich der Wohnsitz, 
da sie einen d i e n s t 1 i c h e n Wohnsitz nicht haben. 

4) Doppelsteuergesetz § 3. 
5) Reichsgesetz vom 31. Mai 1881 (Reichsgesetzbl. S. 99). Das Gesetz hat fast 

nur für B e  r 1 i n  praktische Bedeutung. Ueber den eigentümlichen Anlaß seiner Ent­
stehung vgl. die Stenogr. Berichte 1881, S. 159-176 und S. 889 ff. 

Be r i c h tig u n g. S. 176, Note 2 lies „bis zum vollendeten 25. Lebensjahre". 
Der Kommentar zur Reichsverfassung von D a  m b i t s c h ist mir leider erst nach Ab­
schluß des Manuskripts zugegangen und konnte in diesem Bande nicht mehr berück­
sichtigt werden. 
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